
SATZUNG DES  
BAYERISCHEN JUGENDRINGS



Der Bayerische Jugendring  
im Überblick

Ziele 

Der BJR setzt sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Bayern ein. Mit den 
Mitteln der Jugendarbeit und -politik vertritt er die Belange aller jungen Menschen im 
Freistaat und kommuniziert diese im Dialog mit der Gesellschaft. Dazu arbeitet er mit 
Verbänden, öffentlichen Stellen, Institutionen und Organisationen zusammen.

Prinzipien 

Alle Mitglieder des BJR eint ein gemeinsames Grundverständnis für die Prinzipien der 
Jugendarbeit: freiwillig, ehrenamtlich, selbstorganisiert und demokratisch. Auf dieser 
Basis gestalten Jugendorganisationen in Eigenverantwortung wesentliche Rahmenbe-
dingungen der Jugendarbeit. 

Mitglieder 

Der BJR wirkt durch das Engagement seiner Mitgliedsorganisationen – Jugendverbände 
und -gruppen – in demokratischen Gremien auf allen Ebenen. Sie bringen das große 
Spektrum jugendlichen Engagements zum Ausdruck. Derzeit sind 34 landesweite und 
39 (über-)regional tätige Jugendverbände sowie über 330 örtliche Jugendgruppen im BJR 
aktiv.

Rechtsform 

Der BJR ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Jugendorganisationen. Er ist anerkann-
ter Träger der freien Jugendhilfe in Bayern und als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
auch in erheblichem Umfang mit öffentlichen Aufgaben beauftragt. Für den Bereich der 
Jugendarbeit sind ihm durch Rechtsverordnung seit 1993 alle wesentlichen Aufgaben 
eines Landesjugendamts nach § 85 Abs. 2 SGB VIII übertragen worden. Finanziert wird 
der BJR überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms des 
Freistaats Bayern. 
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Organe und Gremien
 → 33 Jugendverbände (Dachverband, klein, groß)
 → 7 Vertreter_innen der Bezirksjugendringe
 → 7 Vertreter_innen der Stadt- und Kreisjugend-

ringe 
 → je 1 Vertreter_in des KJR München-Stadt und  

KJR Nürnberg-Stadt
 → 1 Vertreter_in des Deutschen Jugendher- 

bergswerks, Landesverband Bayern
 → 1 Vertreter_in der Verbände Junger  

Menschen mit Migrationshintergrund (VJM)

 → Präsident_in (für 4 Jahre gewählt)
 → Vize-Präsident_in (für 2 Jahre gewählt)
 → 7 weitere Mitglieder (für 2 Jahre gewählt) 

mind. 4 Frauen und 4 Männer

7 Bezirksjugendring-Vollversammlungen (§ 20 Satzung)

Bezirksjugendringsvorstand (§ 24 Satzung)

96 SJR-/KJR-Vollversammlungen (§ 30 Satzung)

SJR-/KJR-Vorstand (§ 34 Satzung)

Kommissionen

 → Kommission Integration 
und interkulturelle Öffnung

 → Kommission Mädchen- und 
Frauenarbeit

 → Kommission Jungen- und 
Männerarbeit

 
 
 
 
 
 
 

Aufgaben des Landesvorstands (§ 17 Satzung)
Der Landesvorstand ist für die Abwicklung der laufenden Aufgaben des 
Bayerischen Jugendrings nach der Satzung und nach den Beschlüssen der 
BJR-Vollversammlung verantwortlich.

Vollversammlung  
(§ 12 Satzung) 

Landesvorstand  
(§ 16 Satzung)

Aufgaben der BJR-Vollversammlung 
(§ 13 Satzung) 

 → Erlass der Satzung und Geschäftsordnung
 → Feststellung der Vertretungsrechte  

(An- und Aberkennung der Mitgliedschaft)
 → Aufstellung von Richtlinien für den BJR
 → Arbeitsplanung und Schwerpunkte für  

die Landesebene
 → Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen  

und Entwicklungen
 → Beschluss über Stellenplan und Haushalt
 → Wahl des Landesvorstands und des/der  

Vorsitzenden der BJR-Vollversammlung
 → Entgegennahme des Jahresberichts des  

Landesvorstands  

Förderausschuss
 → Entscheidung über Förderanträge im Bereich der Aktivitäten-, Personal-  

und Projektförderung
 → Vorbereitung der Festsetzung von Kontingenten in den Förderprogrammen
 → Vorberatung von Richtlinien

Planungs- und Verteilungsausschuss
 → Entscheidung über Förderanträge der Investitionsförderung
 → Vorberatung von Richtlinien

Strukturausschuss
 → Befassung mit Rechtsgeschäften 
 → Regelung des Beschwerdeverfahrens
 → Vorberatung von Empfehlungen, Beschlüssen und Regelungen  

für Gliederungen

setzt Kommissionen ein und benennt Mitglieder 

wählt

wählt

wählt

bildet



Standorte

Geschäftsstelle des Bayerischen Jugendrings in München
Bayerischer Jugendring
Herzog-Heinrich-Str. 7
80336 München 
www.bjr.de

Europa-Büro des Bayerischen Jugendrings in Brüssel
European Office of the Bavarian Youth Council
Rue de Pascale 4-6
B – 1040 Brüssel

Einrichtungen

Institut für Jugendarbeit in Gauting
Germeringer Str. 30
82131 Gauting
www.institutgauting.de

Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Maximilianstr. 7
93047 Regensburg
www.tandem-org.de

Landeskoordinierungsstelle Demokratie leben! Bayern gegen Rechtsextremismus
c/o Bayerischer Jugendring
Herzog-Heinrich-Str. 7
80336 München 
www.lks-bayern.de

Stand: Oktober 2017
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Präambel

Jugendverbände, Jugendgruppen, Schul- und Hochschulgemeinschaf-
ten des Landes Bayern schließen sich aus freiem Willen zum Bayeri-
schen Jugendring zusammen, um in Einmütigkeit alle gemeinsamen 
Aufgaben der Jugendarbeit durchzuführen.

Grundlage des Jugendrings ist die Anerkennung des eigenen Wertes 
der einzelnen Jugendgemeinschaften ohne Rücksicht auf politische, 
religiöse, klassenmäßige oder rassische Unterschiede.

Alle Arbeit soll getragen sein von der Liebe zu Deutschland und von 
der Bereitschaft, alles zu tun, was dem Frieden und der Verständi-
gung aller Völker dient.

Als verantwortliche Mitglieder der dem Bayerischen Jugendring 
angeschlossenen Gruppen, Verbände, Schul- und Hochschulgemein-
schaften verpflichten wir uns, die Jugend im Geist der Freiheit und 
der Demokratie zu erziehen. Den Zwang zum Waffendienst und jeden 
Krieg lehnen wir ab. Wir appellieren damit an die Friedensbereitschaft 
der Jugend der ganzen Welt.

Wir sind bereit, mit unserer ganzen Kraft und Verantwortungsfreude 
am demokratischen Aufbau unseres Staates und seiner sozialen und 
kulturellen Gestaltung mitzuarbeiten. Wir wehren uns insbesondere 
gegen jede Form einer Diktatur.

Notwendige Auseinandersetzungen führen wir in offener Weise unter 
Achtung der Überzeugung und der Ehre des anderen.

Beschlossen vom Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings 
im April 1947.
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Als verantwortliche Vertreterinnen und Vertreter der im Bayerischen 
Jugendring freiwillig zusammengeschlossenen Jugendorganisationen 
zeigen wir weiterhin gemeinsam Haltung.

Eingedenk der Präambel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Gründungsversammlung des Bayerischen Jugendrings im April 1947 
im Jugendberghaus am Sudelfeld und angesichts der Sorge vor er-
starkenden nationalistischen und rechtspopulistischen Strömungen 
in Deutschland, Europa und der Welt, erneuern und bekräftigen wir 
anlässlich der Aktualisierung der Satzung:

Wir treten ein für eine vielfältige, demokratische und rechtsstaatliche 
Gesellschaft, in der die Würde des Einzelnen und der Respekt vorei-
nander Gültigkeit haben. Im konstruktiven Ringen um gemeinsame 
Positionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bringen 
wir ihre Anliegen und Bedürfnisse in die Öffentlichkeit, leihen ihnen 
unsere Stimme und bauen damit weiter an einer Gesellschaft, die 
Zukunft hat.

Nationalismen und Diskriminierungen jeglicher Art erteilen wir eine 
deutliche Absage. Wir stehen zu einem solidarischen Europa, das 
Garant für Frieden und Zusammenhalt ist. Gemeinsam setzen wir uns 
aktiv für den Erhalt und die jugendgerechte Weiterentwicklung der 
Europäischen Union ein.

In der gelebten Vielfalt der Jugendorganisationen und damit der in 
ihnen zusammengeschlossenen Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bringen wir zum Ausdruck, dass ein Miteinander ge-
lingt, in dem Respekt, Akzeptanz und Achtsamkeit Ausdruck unserer 
gemeinsamen Werte sind.

Damit engagieren wir uns weiterhin im Kleinen wie im Großen lokal 
und global für Demokratie und gestalten unsere Gesellschaft.

Beschlossen vom 150. Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings 
im März 2017.
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Hinweis zu Aktualisierungen

Wenn sich die Satzung, Gesetze, Verordnungen oder Geschäftsordnungen ändern, 
dann stellt der BJR eine Ergänzungslieferung zur Verfügung.

Bei jeder Ergänzungslieferung wird dieses Deckblatt ausgetauscht. Auf dem 
Deckblatt ist der Stand der Ergänzungslieferung abgedruckt – siehe Vorder-
seite. Im BJR-Shop sind sowohl der Stand der aktuellsten Ergänzungslieferung 
einsehbar als auch einzelne Ergänzungslieferungen bestellbar. Wenn die Ergän-
zungslieferung richtig einsortiert wurde, dann reicht schon die Kontrolle des  
Deckblatts aus, um zu kontrollieren, ob alle Dokumente im Ordner aktuell sind.

Zusätzlich zum Stand auf dem Deckblatt kann man die Aktualität auch auf 
den einzelnen Seiten kontrollieren. Bei Seiten, welche durch eine Ergänzungs-
lieferung ergänzt oder ausgetauscht wurden, ist in der Fußzeile der Stand  
(z. B. 4/2019) abgedruckt. Seiten ohne diesen Hinweis befinden sich noch auf 
dem Stand des Grundwerks ( Juli 2017).
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Teil 1  Wesen und Aufgaben

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz

¹Der Bayerische Jugendring (BJR) ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Ju-
gendverbänden und Jugendgruppen und ist anerkannter Träger der freien Ju-
gendhilfe in Bayern. ²Er hat die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in München.

§ 2 Zweck

(1) ¹Zweck des Bayerischen Jugendrings ist es, sich durch Jugendarbeit und  
Jugendpolitik für die Belange aller jungen Menschen in Bayern einzusetzen. 

²Er sucht dazu die Zusammenarbeit mit Verbänden, öffentlichen Stellen, Ins-
titutionen und Organisationen, die in diesen Bereichen wirken.

(2) ¹Der Bayerische Jugendring verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. ²Der Bayerische Jugendring ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. ³Mittel des Bayerischen 
Jugendrings dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den. ⁴Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. ⁵Die Mitglieder des Vorstands aller Ebenen können für ihren  
Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) Vergütungen erhalten. ⁶Der Umfang 
der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein. ⁷Maßstab der Ange-
messenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Bayerischen Jugendrings. 
⁸Weitere ehrenamtlich für den Bayerischen Jugendring tätige Personen  
dürfen in diesem Rahmen ebenfalls angemessene, auch pauschale Ver-
gütungen erhalten.



1–4 Bayerischer Jugendring _ Satzung

§ 3 Aufgaben

(1) Aufgabe des Bayerischen Jugendrings auf allen Ebenen ist es im Besonderen,

a) dazu beizutragen, dass junge Menschen zur Entfaltung und Selbstver-
wirklichung ihrer Persönlichkeit befähigt werden, wobei die unterschied-
lichen Lebenslagen der Geschlechter zu berücksichtigen sind;

b) junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen und demo-
kratischen Gesellschaft zu befähigen, insbesondere durch Förderung 
des verantwortlichen und selbstständigen Handelns, des kritischen 
Denkens sowie des sozialen und solidarischen Verhaltens;

c) das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
in der Gesellschaft und in den Bildungsbereichen, insbesondere bei der 
jungen Generation, zu fördern;

d) die Interessen der jungen Menschen und die gemeinsamen Belange der 
Mitgliedsorganisationen in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber 
Parlamenten, Regierungen und Behörden, zu vertreten und die Eigen-
ständigkeit und Leistungsfähigkeit der Jugendverbände und -gruppen 
zu unterstützen;

e) die internationale Begegnung und Zusammenarbeit zu pflegen und zu 
fördern;

f) einem Aufleben militaristischer, nationalistischer, rassistischer und tota-
litärer Tendenzen entgegenzuwirken;

g) sich für den Erhalt der natürlichen Umwelt und eine nachhaltige Entwick-
lung einzusetzen, junge Menschen dazu zu befähigen, Gestaltungskom-
petenz zu erwerben, um mit den Herausforderungen einer sich wandeln-
den Welt konstruktiv umgehen zu können;

h) alle jungen Menschen durch Angebote der Jugendarbeit in ihrer indivi-
duellen und sozialen Entwicklung zu fördern und ihre gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und allgemeiner Chancengleich-
heit zu ermöglichen. Diese Aufgabe erfüllt der Bayerische Jugendring 
durch den Einsatz für den Abbau von Barrieren und die Betonung und 
Förderung des inklusiven Ansatzes in allen gesellschaftlichen Bereichen. 
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Hierunter versteht der Bayerische Jugendring insbesondere
 → die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen unabhängig von Her-

kunft und Staatsangehörigkeit, von Religion oder Weltanschauung;
 → die Inklusion von jungen Menschen, deren Aufwachsen durch die 

gesellschaftlichen Gegebenheiten behindert wird;
 → die gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen unabhängig von 

geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung;

i) sich dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche in den Organisati-
onen, Angeboten und Einrichtungen der Jugendarbeit vor sexualisierter 
Gewalt, Übergriffen und Grenzverletzungen geschützt werden.

(2) Diese Aufgaben werden insbesondere wahrgenommen:
a) durch konzeptionelle Förderung der Bildungsaufgaben der Mitgliedsor-

ganisationen, insbesondere der politischen, sozialen, kulturellen und 
sportlichen Bildung;

b) durch gemeinsam durchgeführte Aktivitäten einschließlich Anregung 
und Unterstützung von Aktionen der einzelnen Mitgliedsorganisationen;

c) durch Schaffung, Bereitstellung und Unterstützung gemeinsamer Ange-
bote und Einrichtungen;

d) durch Planung und Bedarfsfeststellung mit dem Ziel, durch Einwirken auf 
Staat und Kommunen Voraussetzungen für Jugendarbeit zu schaffen;

e) durch Übernahme von staatlichen bzw. kommunalen Aufgaben zur För-
derung junger Menschen, insbesondere im Rahmen des Kinder- und Ju-
gendhilferechts.
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Teil 2  Mitgliedschaft

§ 4 Aufnahmevoraussetzungen

(1) ¹Mitglied des Bayerischen Jugendrings kann jeder Jugendverband (im Sinne 
eines Zusammenschlusses mehrerer Gruppen) oder jede Jugendgruppe in 
Bayern werden, unabhängig von ihrer bzw. seiner Rechtsform. ²Ein Anspruch 
auf Aufnahme besteht nicht. ³Dachverbände im Sinne dieser Satzung sind 
Jugendverbände, die sich zu einem Dachverband außerhalb des Bayerischen 
Jugendrings zusammengeschlossen haben oder aufgrund der Struktur der 
Erwachsenenverbände zu einem solchen Zusammenschluss wurden. ⁴Als 
Dachverband gilt zudem der Zusammenschluss von dem Bund der Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder, Landesverband Bayern e. V. (BdP), der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg, Landesstelle Bayern (DPSG), der Pfadfinde-
rinnenschaft St. Georg, Landesstelle Bayern (PSG) und dem Verband Christ-
licher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Land Bayern (VCP). ⁵Soweit keine 
differenzierte Regelung für Jugend- und Dachverbände in dieser Satzung 
vorliegt, gelten die Ausführungen zu den Jugendverbänden entsprechend 
für Dachverbände. ⁶Der Landesvorstand regelt das Verfahren und prüft die 
Zugehörigkeit eines Verbandes zu einem Dachverband.

(2) Ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe ist ein Zusammenschluss von 
jungen Menschen, in der Regel bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

(3) ¹Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass der antragstellende Jugendver-
band bzw. die Jugendgruppe
a) nach ihrem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit im 

Wesentlichen Aufgaben der Jugendarbeit wahrnimmt und seit mindes-
tens einem Jahr tätig ist;

b) nach ihrem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit eine 
demokratische Willensbildung gewährleistet;

c) nach ihrem Organisationsstatut und dem Gesamtbild ihrer Tätigkeit be-
reit und imstande ist, die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings mitzu-
tragen und zu unterstützen;
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d) die Satzung des Bayerischen Jugendrings anerkennt und zur Zusammen-
arbeit mit den anderen Mitgliedsorganisationen im Sinne dieser Satzung 
bereit ist;

e) in ihrer Aufgabenstellung und Tätigkeit nicht durch ihr Organisationssta-
tut, einen Grundsatzbeschluss, organisatorische oder andere dauerhafte 
Festlegungen parteipolitisch gebunden ist;

f) den Aufnahmeantrag durch das nach ihrem Organisationsstatut zustän-
dige Beschlussorgan beschlossen hat.

²Darüber hinaus muss der antragstellende Jugendverband bzw. die antragstel-
lende Jugendgruppe wegen der mit der Aufnahme in den Bayerischen Jugendring 
verbundenen öffentlichen Anerkennung auch die dafür geforderten gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllen.

(4) ¹Jugendverbände und Jugendgruppen, die Teil eines Gesamtverbandes mit 
Erwachsenen sind, haben außer einem eigenen Organisationsstatut einen 
eigenen Etat und eine eigene Rechnung zu führen. ²Ihnen muss das Recht 
auf selbständige Gestaltung und Willensbildung im Organisationsstatut der 
Gesamtorganisation eingeräumt werden.

§ 5 Aufnahmeverfahren

(1) ¹Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich durch die gewählte Leitung des 
Jugendverbandes bzw. der Jugendgruppe beim örtlich zuständigen Stadt-/
Kreisjugendring (SJR-/KJR) zu stellen. ²Dem Antrag sind das Organisations-
statut und der Nachweis beizufügen, dass alle Voraussetzungen gemäß § 4 
erfüllt sind.

(2) ¹Die SJR-/KJR-Vollversammlung beschließt über die Empfehlung des Antrags 
an den Landesvorstand. ²Gegen ihren ablehnenden Beschluss kann der an-
tragstellende Jugendverband bzw. die Jugendgruppe Beschwerde zum Lan-
desvorstand erheben, der dann eine erneute Behandlung des Antrags durch 
den Stadt-/Kreisjugendring veranlassen kann.
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(3) ¹Der Landesvorstand entscheidet über die Aufnahme. ²Gegen seine ab-
lehnende Entscheidung kann der antragstellende Jugendverband bzw. die 
Jugendgruppe Beschwerde zur BJR-Vollversammlung erheben. ³Diese ent-
scheidet dann endgültig für den gesamten Bereich des Bayerischen Jugend-
rings.

(4) ¹Ablehnende Entscheidungen nach Abs. 2 und 3 bedürfen der Textform; sie 
sind mit Gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. ²Die 
Beschwerde ist jeweils in Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) einzu-
legen, die Beschwerdefrist beträgt sechs Monate nach Zustellung des Be-
schlusses der ablehnenden Entscheidung.

(5) Falls ein landesweit tätiger Jugendverband die Aufnahme beantragt, kann 
die BJR-Vollversammlung die Entscheidung hierüber direkt an sich ziehen 
und selbst über die Aufnahme beschließen.

(6) Gliederungen von Jugendverbänden, die bereits Mitglied im Bayerischen 
Jugendring sind, müssen keinen Antrag auf Aufnahme stellen, sondern le-
diglich die Einräumung ihres Vertretungsrechtes beim Vorstand des örtlich 
zuständigen Stadt-/Kreisjugendrings beantragen.

§ 6 Rechte und Pflichten

(1) ¹Dem Charakter des Bayerischen Jugendrings als freier Zusammenschluss 
von Jugendverbänden und Jugendgruppen entspricht der Grundsatz der 
Gleichberechtigung aller Mitgliedsorganisationen. ²Demgemäß haben die 
Mitgliedsorganisationen gleiche Rechte und Pflichten.

(2) ¹Aus der Mitgliedschaft ergeben sich insbesondere das Recht und die Pflicht, 
in den Gremien des Bayerischen Jugendrings mitzuarbeiten und mitzube-
schließen. ²Der Rahmen des Vertretungsrechts ergibt sich aus den §§ 12, 20 
und 30.

(3) ¹Ein Jugendverband oder eine Jugendgruppe, der/die das Vertretungsrecht 
in der Vollversammlung derselben Gliederung dreimal in Folge nicht wahr-
nimmt, verliert das Vertretungsrecht in der Vollversammlung dieser Gliede-
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rung ab der folgenden Sitzung. ²Fehlt ein Jugendverband oder eine Jugend-
gruppe zweimal in Folge und würde somit bei einem weiteren Fehlen das 
Vertretungsrecht ab der übernächsten Sitzung verlieren, so muss der Stadt-, 
Kreis- oder Bezirksjugendring unverzüglich nach der zweiten Sitzung den 
jeweiligen Landesverband, soweit vorhanden, den jeweiligen Bezirksjugend-
ring (BezJR) sowie den Bayerischen Jugendring in Textform (z. B. schriftlich 
oder per E-Mail) darüber informieren. ³Der Stadt-, Kreis- bzw. Bezirksjugend-
ring wirkt durch geeignete Maßnahmen auf die Wiederwahrnehmung des 
Vertretungsrechtes durch den Jugendverband bzw. die Jugendgruppe hin. 

⁴Dem Jugendverband bzw. der Jugendgruppe kann auf Antrag das Vertre-
tungsrecht wieder eingeräumt werden (§§ 17 Abs. 6, 25 Abs. 1 und 35 Abs. 1).

(4) ¹Von jeder Mitgliedsorganisation wird die Bereitschaft verlangt, mit allen 
Mitgliedsorganisationen im Rahmen des Bayerischen Jugendrings zusam-
menzuarbeiten. ²Sie ist verpflichtet, an der Durchführung der gemeinsamen 
Aufgaben aktiv mitzuwirken. ³Die Mitarbeit ist insbesondere vom Grundsatz 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und vom Bemühen um Einmütig-
keit und Achtung anderer Anschauungen und Haltungen bestimmt.

§ 7 Austritt 

(1) ¹Der Austritt aus dem Bayerischen Jugendring kann jederzeit erklärt werden. 
²Er wird erst nach einem halben Jahr nach Abgabe der Erklärung wirksam; mit 
der Erklärung des Austritts ruhen die Rechte und Pflichten. ³Die Austrittser-
klärung bedarf der Textform und des Nachweises über einen entsprechen-
den Beschluss des zuständigen Beschlussorgans des Jugendverbandes bzw. 
der Jugendgruppe. ⁴Der Landesvorstand ist von einer Austrittserklärung un-
verzüglich zu benachrichtigen.

(2) Durch den Austritt verliert ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe das 
Vertretungsrecht in allen Gliederungen des Bayerischen Jugendrings sowie 
die mit der Mitgliedschaft verbundene öffentliche Anerkennung.
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§ 8 Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Wirkt ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe länger als zwei Jahre nicht 
an den Aufgaben des Bayerischen Jugendrings mit oder löst sich auf, erlischt 
die Mitgliedschaft.

(2) ¹Über das Erlöschen der Mitgliedschaft eines Jugendverbandes oder einer 
Jugendgruppe, der bzw. die keinen Sitz in der BJR-Vollversammlung hat, be-
schließt der Landesvorstand auf Empfehlung der SJR-/KJR-Vollversammlung 
bzw. der BezJR-Vollversammlung, über das Erlöschen der Mitgliedschaft ei-
nes Jugendverbandes mit Sitz in der BJR-Vollversammlung auf Empfehlung 
des Landesvorstands die BJR-Vollversammlung. ²Die Beschlüsse zur Been-
digung der Mitgliedschaft bedürfen der Dreiviertelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. ³Im Zweifel hat der Jugendverband bzw. die 
Jugendgruppe nachzuweisen, dass er/sie existiert und im Sinne dieser Sat-
zung tätig ist.

(3) Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft verliert ein Jugendverband bzw. eine 
Jugendgruppe das Vertretungsrecht in allen Gliederungen des Bayerischen 
Jugendrings sowie die mit der Mitgliedschaft verbundene öffentliche Aner-
kennung.

§ 9 Ausschluss 

(1) Ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe, die/der schwerwiegend gegen 
die Satzung verstößt, kann ausgeschlossen werden. 

(2) ¹Über den Ausschluss eines Jugendverbandes oder einer Jugendgruppe, der 
bzw. die keinen Sitz in der BJR-Vollversammlung hat, beschließt unverzüg-
lich der Landesvorstand auf Antrag der SJR-/KJR-Vollversammlung bzw. der 
BezJR-Vollversammlung, über den Ausschluss eines Jugendverbandes mit 
Sitz in der BJR-Vollversammlung auf Empfehlung des Landesvorstands die 
BJR-Vollversammlung. ²Die Beschlüsse der SJR-/KJR-Vollversammlung, der 
BezJR-Vollversammlung, des Landesvorstands bzw. der BJR-Vollversamm-
lung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. ³Wird ein Jugendverband oder eine Jugendgruppe, der/die keinen 
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Sitz in der BJR-Vollversammlung hat, ausgeschlossen, kann dieser bzw. diese 
gegen den Beschluss binnen drei Monaten nach seiner Zustellung Einspruch 
in der BJR-Vollversammlung erheben; diese entscheidet dann wie über den 
Ausschluss eines Jugendverbandes mit Sitz in der BJR-Vollversammlung.

(3) ¹Ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe, deren Ausschluss beantragt 
ist, ist vor einer Entscheidung zu hören. ²Beschlüsse über den Ausschluss 
bedürfen der Textform, sie sind zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen und dem Jugendverband bzw. der Jugendgruppe zuzu-
stellen.

(4) Durch den Ausschluss verliert ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe 
das Vertretungsrecht in allen Gliederungen des Bayerischen Jugendrings 
sowie die mit der Mitgliedschaft verbundene öffentliche Anerkennung.
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Teil 3  Aufbau

§ 10 Gliederung, Aufsicht

(1) ¹Gliederungen des Bayerischen Jugendrings sind:
a) die Stadt-/Kreisjugendringe in den kreisfreien Städten und Landkreisen. 

Sie führen die Bezeichnung „Stadt-/Kreisjugendring ... des Bayerischen 
Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen Rechts“;

b) die Bezirksjugendringe in den Bezirken. Sie führen die Bezeichnung „Be-
zirksjugendring ... des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffent-
lichen Rechts“.

²Sie besitzen als Gliederungen des Bayerischen Jugendrings keine eigene Rechts-
persönlichkeit.

(2) ¹Stadt-/Kreisjugendringe und Bezirksjugendringe gestalten eigenverantwort-
lich und selbständig vor Ort ihre Angelegenheiten im Rahmen der Satzung 
und der Geschäftsordnung. ²Sie führen in ihrem räumlichen Gebietsbereich 
Aufgaben des Bayerischen Jugendrings durch. ³Zur Wahrung ihrer Aufgaben 
unterhalten sie eine Geschäftsstelle. ⁴Die Rechtsaufsicht über die Stadt-/
Kreisjugendringe (§ 38) und Bezirksjugendringe (§ 28) wird grundsätzlich 
vom Landesvorstand ausgeübt. ⁵Sie sind auch berechtigt, Fördermittel aus 
Bundes- und EU-Programmen sowie Drittmittel selbständig zu beantragen.

(3) ¹Bezirksjugendringe erfüllen zudem die mit ihrer Zustimmung an sie dele-
gierten Aufgaben. ²Die Bezirksjugendringe beraten und unterstützen die 
Stadt- und Kreisjugendringe und informieren diese regelmäßig über die Tä-
tigkeit des Bayerischen Jugendrings auf Landesebene. ³Die Bezirksjugend-
ringe informieren den Bayerischen Jugendring auf Landesebene regelmäßig 
über die Situation und Tätigkeiten der Stadt-/Kreisjugendringe im entspre-
chenden Bezirk.
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(4) ¹Die Gliederungen des Bayerischen Jugendrings bilden jeweils eigenstän-
dige Dienststellen im Sinne des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes 
(BayPVG). ²Dienststellenleiter_in ist der/die jeweilige Vorsitzende. ³Die Auf-
gaben der Dienststellenleitung im Sinne des BayPVG können ganz oder teil-
weise auf die Geschäftsführung delegiert werden. ⁴Der Landesvorstand ist 
darüber in Textform in Kenntnis zu setzen. ⁵Die Vorgaben der §§ 26, 28 bzw. 
§§ 36, 38 bleiben unberührt.

(5) ¹Gliederungen, bei denen die Voraussetzungen des BayPVG vorliegen, ha-
ben darauf hinzuwirken, dass entsprechend den Bestimmungen des BayPVG 
ein Personalrat gebildet wird. ²Die aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Be-
schäftigten derjenigen Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringe, die nicht perso-
nalratsfähig sind, wählen auf der Ebene des jeweiligen Bezirks in einem ge-
heimen, schriftlichen Wahlverfahren für die Dauer von jeweils drei Jahren aus 
ihrem Kreise eine Vertrauensperson (im Bezirk Oberbayern bis zu zwei Ver-
trauenspersonen) sowie eine_n bis zwei Stellvertreter_innen zu dem Zweck, 
Beschwerden von Beschäftigten in nicht personalratsfähigen Gliederungen 
aus ihrem Arbeitsverhältnis mit der betroffenen Gliederung des Bayerischen 
Jugendrings zu klären und ggf. zu vermitteln bzw. die Landesebene zur Klä-
rung oder Vermittlung einzuschalten. ³Nachteile am Arbeitsplatz dürfen den 
Vertrauenspersonen aus dieser Tätigkeit nicht entstehen; das gilt auch für 
ihre berufliche Entwicklung. ⁴Der Landesvorstand beschließt Verfahrens-
richtlinien, die insbesondere das Wahlverfahren näher regeln.
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Kapitel 1  Der Bayerische Jugendring auf Landesebene

§ 11 Organe

Organe des Bayerischen Jugendrings auf Landesebene sind:
a) die BJR-Vollversammlung,
b)  der Landesvorstand.

§ 12 Zusammensetzung der BJR-Vollversammlung

(1) ¹Die BJR-Vollversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des 
Bayerischen Jugendrings und der Bayerischen Jugendarbeit. ²Sie soll die 
Vielfalt der bayerischen Träger und Strukturen der Jugendarbeit in Bayern 
abbilden. ³Ihre Zusammensetzung beruht auf der Wahrnehmung der Inter-
essenvertretung junger Menschen in den von ihnen gebildeten landesweit 
tätigen Jugendverbänden und deren Zusammenschlüssen sowie der in den 
nachfolgenden Regelungen aufgeführten Vertreter_innen der Stadt-, Kreis- 
und Bezirksjugendringe.

(2) Bei der Zusammensetzung der BJR-Vollversammlung ist ein ausgewogenes 
Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben.

(3) ¹Stimmberechtigte Mitglieder der BJR-Vollversammlung sind:
a) die Delegierten der bayerischen Jugendverbände, die nach deren Orga-

nisationsstatut gewählt werden. Voraussetzung ist, dass der Jugend-
verband in wenigstens vier Bezirksjugendringen vertreten ist. Jeder Ju-
gendverband stellt eine_n Delegierte_n; Jugendverbände mit mehr als 
100.000 Mitgliedern in Bayern stellen zwei Delegierte. Dachverbände 
stellen jeweils zwei Delegierte. Dachverbände mit mehr als 100.000 Mit-
gliedern stellen jeweils drei Delegierte;

b) die Vorsitzenden oder stellvertretend je ein Vorstandsmitglied der sie-
ben Bezirksjugendringe und der Kreisjugendringe München-Stadt und 
Nürnberg-Stadt;
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c) sieben Vertreter_innen der Stadt- und Kreisjugendringe, die durch die 
anwesenden Vertreter_innen der Stadt- und Kreisjugendringe für die 
Dauer von zwei Jahren durch die jeweilige BezJR-Vollversammlung aus 
den Vorstandsmitgliedern der Stadt- und Kreisjugendringe zu wählen 
sind;

d) ein_e Vertreter_in des Deutschen Jugendherbergswerks, Landesver-
band Bayern;

e) ein_e Vertreter_in der Vereinigungen Junger Menschen mit Migrations-
hintergrund (VJM). Diese_r Vertreter_in wird durch die Arbeitstagung 
der Vereinigungen Junger Menschen mit Migrationshintergrund gewählt. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung der Arbeitstagung.

²Aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Beschäftigte des Bayerischen Jugendrings 
und seiner Gliederungen können nicht stimmberechtigtes Mitglied der BJR-Voll-
versammlung sein. ³Die Wahrnehmung der Vertretungsrechte ist zu dokumen-
tieren.

(4) Mitglieder der BJR-Vollversammlung ohne Stimmrecht sind:
a) die gewählten Mitglieder des Landesvorstands, sofern sie nicht bereits 

zu den stimmberechtigten Mitgliedern gehören;
b) der/die Geschäftsführer_in, der/die Justiziar_in und die Innenrevisoren_

innen des Bayerischen Jugendrings;
c) sechs Vertreter_innen des Landesschülerrats;
d) ein_e Vertreter_in der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Jugendpfle-

ger_innen.

(5) Gäste der BJR-Vollversammlung mit Rederecht sind:
a) ein_e Vertreter_in der Obersten Landesjugendbehörde;
b) je ein_e Vertreter_in des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen 

Landkreistags, des Bayerischen Gemeindetags und des Bayerischen 
Bezirketags;

c) Vertreter_innen von Arbeitsfeldern der Jugendarbeit;
d) Vertreter_innen von öffentlichen Stellen, Institutionen und Organisatio-

nen gemäß § 2 Abs. 1.
e) Der Landesvorstand kann weitere Gäste einladen.
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§ 13 Aufgaben der BJR-Vollversammlung

(1) ¹Die BJR-Vollversammlung bestimmt die landesweiten Leitlinien, Ziele und 
Aufgaben der Tätigkeit des Bayerischen Jugendrings sowie Schwerpunkte 
der Tätigkeit auf Landesebene. ²Sie entscheidet über alle den Bayerischen 
Jugendring als Gesamtorganisation betreffenden grundlegenden Fragen und 
Belange als oberstes Organ.

(2) Aufgaben der BJR-Vollversammlung sind insbesondere:
a) Erlass der Satzung und Erlass der Grundsatz-Geschäftsordnung für die 

Stadt-, Kreis- und die Bezirksjugendringe sowie der Geschäftsordnung 
der BJR-Vollversammlung. Die BJR-Vollversammlung ermächtigt den 
Landesvorstand, redaktionelle Änderungen der Satzung eigenverant-
wortlich vorzunehmen. Für derartige Änderungen ist ein einstimmiger 
Beschluss des Landesvorstandes erforderlich. Sie sind den stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der zuletzt stattgefundenen BJR-Vollversamm-
lung in Textform mitzuteilen und werden gültig, wenn ihnen keines die-
ser Mitglieder innerhalb von vier Wochen widerspricht. Ein Widerspruch 
hat die Wirkung eines Satzungsänderungsantrags für die nächste BJR-
Vollversammlung.

b) Bestimmung von Richtlinien für die gesamte Tätigkeit des Bayerischen 
Jugendrings, insbesondere zum Finanzwesen;

c) Festlegung der Arbeitsplanung und der Arbeitsschwerpunkte auf Lan-
desebene;

d) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen und Entwicklungen;
e) Entscheidung über die Übernahme staatlicher Aufgaben;
f) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie Be-

schlussfassung über Grundsätze zur Verteilung staatlicher Mittel für die 
Jugendarbeit;

g) Entgegennahme des Jahresberichts des Landesvorstands sowie der Jah-
resrechnung und des Rechnungsprüfungsberichts;

h) Wahl und jährliche Entlastung des Landesvorstands;
i) Wahl des/der Vorsitzenden der BJR-Vollversammlung. Diese_r wird je-

weils am Ende einer BJR-Vollversammlung gewählt und leitet die nächste 
Sitzung. Der Vorsitz soll abwechselnd von einer Frau und einem Mann 
wahrgenommen werden.
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§ 14 Einberufung der BJR-Vollversammlung

(1) ¹Ordentliche Sitzungen der BJR-Vollversammlung sind mindestens zweimal 
jährlich einzuberufen. ²Die Einberufung erfolgt durch den Landesvorstand 
im Benehmen mit dem/der BJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden mindestens 
vier Wochen vorher. ³Die Einladung hat in Textform zu erfolgen.

(2) ¹Die Angabe der endgültigen Tagesordnung muss mindestens 14 Tage vor 
dem angesetzten Termin erfolgen. ²Spätestens mit der endgültigen Tages-
ordnung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haushaltsplan, Jah-
resrechnung inkl. Prüfungsbericht, alle eingegangenen Anträge) sowie ein 
Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen.

(3) Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald 
es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der BJR-Vollversammlung 
verlangt.

§ 15 Beschlussfassung der BJR-Vollversammlung

(1) ¹Die BJR-Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. ²Via Telefon-/Videokonferenz 
zugeschaltete Mitglieder gelten als anwesend. 3Jedes Mitglied hat nur eine 
Stimme.

(2) ¹Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. ²Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. 

³Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als 
nicht gefasst.

(3) Ist die BJR-Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der Landesvor-
stand zum nächstmöglichen Termin eine außerordentliche Sitzung mit der 
gleichen Tagesordnung in Textform einzuberufen, jedoch mindestens sieben 
Tage vor dem angesetzten Termin.

Stand: 10/2020
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§ 16 Zusammensetzung und Wahl des  
Landesvorstands

(1) ¹Der Landesvorstand besteht aus dem/der hauptamtlichen Präsidenten_in, 
dem/der ehrenamtlichen Vizepräsidenten_in und sieben weiteren Vor-
standsmitgliedern. ²Der/die Präsident_in und der/die Vizepräsident_in müs-
sen volljährig sein. ³Dem Landesvorstand müssen vier Frauen und vier Män-
ner angehören. ⁴Der/die Präsident_in bleibt bei der Bildung dieser Quote 
unberücksichtigt. ⁵Stehen Kandidaten_innen nicht zur Verfügung, so bleibt 
die Vorstandsposition unbesetzt. ⁶Es müssen jedoch bei der nächsten und 
den folgenden BJR-Vollversammlungen Wahlen durchgeführt werden, bis der 
Landesvorstand vollständig besetzt ist.

(2) ¹Dem Landesvorstand gehören als ständige beratende Mitglieder ohne 
Stimmrecht ein_e Vertreter_in des für die Jugendarbeit zuständigen Baye-
rischen Staatsministeriums, der/die Vorsitzende der nächsten BJR-Vollver-
sammlung und der/die Geschäftsführer_in des Bayerischen Jugendrings auf 
Landesebene an. ²Weitere Personen können beratend hinzugezogen werden.

(3) ¹Der Landesvorstand – mit Ausnahme des/der Präsidenten_in – wird durch 
die BJR-Vollversammlung aus seinen Mitgliedern gemäß § 12 Abs. 3 Buchst. a 
bis c und e für die Dauer von zwei Jahren gewählt. ²Wiederwahlen sind zuläs-
sig.

(4) ¹Scheidet ein Vorstandsmitglied – mit Ausnahme des/der Präsidenten_in – 
während der laufenden Amtszeit aus, ist bei der nächsten Sitzung der BJR-
Vollversammlung eine Nachwahl vorzunehmen. ²Bei der Nachwahl einzelner 
Vorstandsmitglieder wird für den Rest der laufenden Amtszeit des Landes-
vorstands gewählt.

(5) ¹Der/die Präsident_in wird auf die Dauer von vier Jahren durch die BJR-Voll-
versammlung gewählt. ²Der/die Präsident_in muss nicht Mitglied der BJR-
Vollversammlung sein. ³Wiederwahlen sind zulässig. ⁴Das Amt des/der Prä-
sident_in kann maximal zwölf Jahre mit derselben Person besetzt werden. 
⁵Die Amtszeit der/des Präsident_in des Bayerischen Jugendrings beginnt am 
ersten Tag des übernächsten Monats nach der Wahl. ⁶Die Präsidenten_innen 
sind jeweils getrennt mit geheimer Stimmabgabe zu wählen. ⁷Die weiteren 
Vorstandsmitglieder können in einem Wahlgang mit geheimer Stimmabgabe 
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gewählt werden, sofern keine Einzelabstimmung gewünscht wird. ⁸Gewählt 
ist, für wen mehr als die Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten mit „Ja“ 
stimmen. ⁹Erhalten mehrere Kandidaten_innen für eine Vorstandsposition 
nicht die notwendige Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere Wahlgänge not-
wendig. ¹⁰Der/die Kandidat_in mit der geringsten Ja-Stimmenzahl aus dem 
vorherigen Wahlgang bleibt bei den weiteren Wahlgängen für die jeweilige 
Vorstandsposition unberücksichtigt. ¹¹Aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
Beschäftigte des Bayerischen Jugendrings oder einer seiner Gliederungen 
können nicht zugleich gewählte Mitglieder des Landesvorstandes sein. 

¹²Der/die Präsident_in des Bayerischen Jugendrings ist kein aufgrund eines 
Arbeitsverhältnisses Beschäftigte_r im Sinne dieser Regelung.

(6) ¹Die BJR-Vollversammlung kann auf schriftlichen Antrag mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder den Landesvorstand 
oder einzelne Vorstandsmitglieder abberufen. ²In derselben Sitzung ist ein 
neuer Landesvorstand zu wählen bzw. sind neue Vorstandsmitglieder nach-
zuwählen. ³Der Abberufungsantrag muss dem Landesvorstand sechs Wo-
chen vor der BJR-Vollversammlung zugegangen sein.

§ 17 Aufgaben und Aufgabenverteilung des  
Landesvorstands

(1) ¹Der Landesvorstand ist für die Abwicklung der laufenden Aufgaben des 
Bayerischen Jugendrings nach der Satzung und nach den Beschlüssen der 
BJR-Vollversammlung verantwortlich. ²Er wahrt ferner die Interessen des 
Bayerischen Jugendrings zwischen den Sitzungen der BJR-Vollversammlung.

(2) ¹Der Landesvorstand wird geleitet von dem/der Präsidenten_in, im Falle 
von dessen/deren Verhinderung durch den/die Vizepräsidenten_in. ²Der/
die Präsident_in ist verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse des 
Landesvorstands. ³Der Landesvorstand bestimmt eine_n Beauftragte_n für 
den Haushalt. ⁴Der Landesvorstand entscheidet, ob und wie Aufgaben und 
Aufgabenbereiche innerhalb des Landesvorstands auf seine einzelnen Mit-
glieder verteilt werden; die Aufgaben sind in Verantwortung gegenüber dem 
gesamten Landesvorstand wahrzunehmen.
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(3) Zur Erledigung der anfallenden Arbeiten ist eine Geschäftsstelle eingerichtet, 
die durch den/die Präsidenten_in geleitet wird.

(4) ¹Der Landesvorstand kann beschließende Ausschüsse bilden, denen die 
Erledigung bestimmter Angelegenheiten übertragen wird. ²Beschließende 
Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten anstelle des 
Landesvorstands, wenn nicht der/die Präsident_in oder ein stimmberechtig-
tes Landesvorstandsmitglied binnen sieben Tagen nach Bekanntgabe des 
Beschlusses die Nachprüfung durch den Landesvorstand beantragt. ³Den be-
schließenden Ausschüssen müssen mindestens drei Landesvorstandsmitglie-
der angehören. ⁴Beratende Mitglieder können bei Bedarf hinzugezogen wer-
den. ⁵Der Landesvorstand kann beschließende Ausschüsse jederzeit auflösen. 

⁶Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die der Landesvorstand erlässt.

(5) ¹Landesvorstandsmitglieder dürfen nicht an Angelegenheiten mitwirken, die 
ihnen selbst oder ihren Angehörigen einen persönlichen oder wirtschaftli-
chen Vor- oder Nachteil verschaffen könnten. ²Im Falle von Aufsichtsmaß-
nahmen (§§ 28 und 38) dürfen Landesvorstandsmitglieder nicht mitwirken 
in Angelegenheiten, in denen sie oder Organe des Bayerischen Jugendrings, 
denen sie angehören, von Aufsichtsmaßnahmen betroffen sein könnten.

(6) ¹Der Landesvorstand fasst die Feststellungsbeschlüsse zum Vertretungs-
recht von Mitgliedsorganisationen in der BJR-Vollversammlung nach § 12 
Abs. 3 Buchst. a) sowie zu § 6 Abs. 3. ²Die Feststellungsbeschlüsse sind der 
BJR-Vollversammlung mitzuteilen.

(7) ¹Die Sitzungen des Landesvorstands sind in der Regel nicht öffentlich. ²Durch 
Beschluss kann die Öffentlichkeit hergestellt werden.

§ 18 Gesetzliche Vertretung

¹Der Bayerische Jugendring wird gerichtlich und – soweit nicht diese Satzung et-
was anderes bestimmt – außergerichtlich durch den/die Präsidenten_in vertre-
ten, im Falle von dessen/deren Verhinderung durch den/die Vizepräsidenten_in. 

²Ist auch dieser/diese verhindert, erfolgt die Vertretung durch das dienstälteste 
Mitglied des Landesvorstands.
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Kapitel 2  Der Bezirksjugendring

§ 19 Organe

Organe des Bezirksjugendrings (BezJR) sind: 
a) die BezJR-Vollversammlung, 
b) der Bezirksjugendring-Vorstand.

§ 20 Zusammensetzung der  
BezJR-Vollversammlung

(1) Bei der Zusammensetzung der BezJR-Vollversammlung ist ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der BezJR-Vollversammlung sind:
a) die Delegierten der im Bezirk vertretenen und tätigen Jugendverbände, 

die in der BJR-Vollversammlung vertreten sind; Voraussetzung ist, dass 
der Jugendverband in wenigstens fünf Stadt-/Kreisjugendringen des Be-
zirks vertreten ist. Jeder Jugendverband stellt eine_n Delegierte_n; die 
Jugend- und Dachverbände, die in der BJR-Vollversammlung zwei Sitze 
innehaben (vgl. § 12 Abs. 3 Buchst. a)), stellen zwei Delegierte; die Dach-
verbände, die in der BJR-Vollversammlung drei Delegierte stellen, stellen 
auch in der BezJR-Vollversammlung drei Delegierte. Die Delegierten wer-
den nach dem Organisationsstatut ihres Jugendverbands gewählt. Kein 
Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen Bezirksju-
gendringen Delegierte_r der BezJR-Vollversammlung ist;

b) die Delegierten der im Bezirk tätigen, aber nicht in der BJR-Vollversamm-
lung vertretenen Jugendverbände, die nach deren Organisationsstatut 
gewählt werden. Voraussetzung ist, dass der Jugendverband in we-
nigstens fünf Stadt-/Kreisjugendringen des Bezirks vertreten ist. Jeder 
Jugendverband stellt eine_n Delegierte_n. Die Gesamtzahl der Dele-
gierten darf nicht mehr als ein Drittel der Delegierten nach Buchstabe 
a betragen. Kein Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei 
anderen Bezirksjugendringen stimmberechtigtes Mitglied der BezJR-
Vollversammlung ist;
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c) jeweils ein_e Delegierte_r jedes Stadt-/Kreisjugendrings im Gebiets-
bereich des Bezirksjugendrings, maximal jedoch 19 Delegierte. Die 
Delegierten müssen Mitglied eines Stadt-/Kreisjugendring-Vorstands 
sein. Stadt-/Kreisjugendringe, die nicht über eine_n Delegierte_n in der 
BezJR-Vollversammlung vertreten sind, entsenden jeweils ein Vorstands-
mitglied beratend mit Antragsrecht in die BezJR-Vollversammlung;

d) ein_e für den Bezirk beauftragte_r Vertreter_in des Deutschen Jugend-
herbergswerks, Landesverband Bayern;

e) ein_e Vertreter_in der in diesem Bezirk vorhandenen VJMs. Diese_r 
Vertreter_in wird durch die VJMs dieses Bezirks bei einer bezirklichen 
Arbeitstagung der VJMs gewählt. Näheres regelt die Geschäftsordnung 
der Arbeitstagung.

f) Aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Beschäftigte des Bayerischen Ju-
gendrings und seiner Gliederungen können nicht stimmberechtigte Mit-
glieder der BezJR-Vollversammlung sein. Dies gilt nicht für Beschäftigte 
von Stadt- und Kreisjugendringen, die nicht in diesem Bezirk gelegen 
sind.

g) Die Wahrnehmung der Vertretungsrechte ist zu dokumentieren.

(3) Mitglieder der BezJR-Vollversammlung ohne Stimmrecht sind:
a) mit Antragsrecht:

aa) die gewählten Mitglieder des Bezirksjugendring-Vorstands, sofern 
sie nicht bereits zu den stimmberechtigten Mitgliedern gehören;

bb) eine/ein Vertreter_in jedes Stadt-/Kreisjugendrings, der nicht über 
eine_n Delegierte_n in der BezJR-Vollversammlung vertreten ist;

b) ohne Antragsrecht:
aa) zwei Schülersprecher_innen möglichst aus verschiedenen Schul-

arten;
bb) der/die Geschäftsführer_in des Bezirksjugendrings;
cc) ein_e Vertreter_in der Bezirksarbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Jugendpfleger_innen;
dd) bis zu sieben Einzelpersönlichkeiten, die mit der Jugendarbeit in be-

sonderer Weise verbunden sind. Sie werden für zwei Jahre von der 
BezJR-Vollversammlung berufen;

ee) die gemäß der Finanzordnung zu wählenden Rechnungsprüfer_in-
nen.
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(4) Gäste der BezJR-Vollversammlung mit Rederecht sind:
a) je ein_e Vertreter_in des Bezirkstags und der Regierung;
b) entsandte Vertreter_innen der BJR-Landesebene;
c) Der Bezirksjugendring-Vorstand kann weitere Gäste einladen.

§ 21 Aufgaben der BezJR-Vollversammlung

(1) Die BezJR-Vollversammlung gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des Be-
zirksjugendrings im Bezirksgebiet im Rahmen der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings.

(2) Aufgaben der BezJR-Vollversammlung sind:
a) Festlegung der Arbeitsplanung, Entwicklung von Grundsätzen und Ent-

scheidung über Schwerpunkte für die Tätigkeit des Bezirksjugendrings 
sowie allgemeine Aufträge für die Tätigkeit an den Bezirksjugendring-
Vorstand unter Berücksichtigung der an den Bezirksjugendring delegier-
ten Aufgaben (§ 10 Abs. 3);

b) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen;
c) Wahl und jährliche Entlastung des Bezirksjugendring-Vorstands, Beru-

fung der Einzelpersönlichkeiten sowie Wahl der Rechnungsprüfer_innen;
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung;
e) ¹Wahl des/der Vertreters_in der Stadt- und Kreisjugendringe des jeweili-

gen Bezirkes in der BJR-Vollversammlung, sowie seiner/ihrer Stellvertre-
tung. ²Der/die Vertreter_in wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

³Auch auf der BezJR-Vollversammlung nicht stimmberechtigte Vorstands-
mitglieder der Stadt-/Kreisjugendringe sind wählbar.

f) Entgegennahme und Behandlung des Arbeitsberichts des Bezirksju-
gendring-Vorstands;

g) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie über 
Richtlinien für die Verteilung von Mitteln für die Jugendarbeit im Bezirk;

h) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsbe-
richts;

i) Entscheidung über die Übernahme von Aufgaben des Bezirks.
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§ 22 Einberufung der BezJR-Vollversammlung

(1) ¹Ordentliche Sitzungen der BezJR-Vollversammlung sind mindestens zwei-
mal jährlich einzuberufen. ²Die Einberufung erfolgt jeweils durch den Be-
zirksjugendring-Vorstand mindestens vier Wochen vorher. ³Die Einladung 
hat in Textform zu erfolgen. 

(2) ¹Die Angabe der endgültigen Tagesordnung muss mindestens 14 Tage vor 
dem angesetzten Termin erfolgen. ²Spätestens mit der endgültigen Tages-
ordnung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haushaltsplan, Jahres-
rechnung inkl. Prüfungsbericht sowie alle eingegangenen Anträge und sons-
tige Unterlagen) sowie ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen. 

(3) Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald 
dies ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der BezJR-Vollversamm-
lung, der Bezirksjugendring-Vorstand oder der Landesvorstand verlangen.

§ 23 Beschlussfassung der BezJR-Vollversammlung

(1) ¹Die BezJR-Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. ²Via Telefon-/Videokonfe-
renz zugeschaltete Mitglieder gelten als anwesend. 3Jedes Mitglied hat nur 
eine Stimme.

(2) ¹Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. ²Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. 

³Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als 
nicht gefasst. 

(3) ¹Ist die BezJR-Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der/die Vorsit-
zende des Bezirksjugendrings umgehend eine außerordentliche Sitzung mit 
der gleichen Tagesordnung in Textform einzuberufen, jedoch mindestens 
sieben Tage vor dem angesetzten Termin. ²Diese außerordentliche Sitzung 
der BezJR-Vollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl ihrer anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einberu-
fung hinzuweisen.

Stand: 10/2020
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§ 24 Zusammensetzung und Wahl des  
Bezirksjugendring-Vorstandes

(1) ¹Der Bezirksjugendring-Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des 
Bezirksjugendrings, dessen/deren Stellvertreter_in und bis zu fünf weiteren 
Vorstandsmitgliedern. ²Der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_
in müssen volljährig sein. ³Bei der Zusammensetzung des Bezirksjugend-
ring-Vorstands ist ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern 
anzustreben. ⁴Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder sowie verbindliche 
Bestimmungen zur Anzahl von Frauen und Männern im Bezirksjugendring-
Vorstand regelt die Geschäftsordnung. ⁵Stehen Kandidaten_innen nicht zur 
Verfügung, so bleibt die Vorstandsposition unbesetzt. ⁶Es müssen jedoch 
bei der nächsten und den folgenden BezJR-Vollversammlungen Wahlen 
durchgeführt werden, bis der Bezirksjugendring-Vorstand vollständig be-
setzt ist.

(2) ¹Der Bezirksjugendring-Vorstand wird durch die BezJR-Vollversammlung für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt; er bleibt nach Ablauf der Amtsperiode bis 
zur nächsten regulär stattfindenden Wahl im Amt. ²Wiederwahlen sind zuläs-
sig. ³Das Amt des/der Vorsitzenden kann maximal zwölf Jahre mit derselben 
Person besetzt werden. ⁴Endet die Maximalamtszeit des/der Vorsitzenden 
während der regulären Amtsperiode, bleibt er/sie noch bis zur nächsten re-
gulär stattfindenden Wahl im Amt.

(3) ¹Der/Die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_in sind getrennt mit 
geheimer Stimmabgabe zu wählen. ²Die weiteren Vorstandsmitglieder kön-
nen in einem Wahlgang mit geheimer Stimmabgabe gewählt werden, sofern 
keine Einzelabstimmung gewünscht wird. ³Gewählt ist, für wen mehr als die 
Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten mit „Ja“ stimmen. ⁴Erhalten meh-
rere Kandidaten/Kandidatinnen für eine Vorstandsposition nicht die notwen-
dige Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere Wahlgänge notwendig. ⁵Der/die 
Kandidat_in mit der geringsten Ja-Stimmenzahl aus dem vorherigen Wahl-
gang bleibt bei den weiteren Wahlgängen für die jeweilige Vorstandsposition 
unberücksichtigt.

(4) ¹Zwei Mitglieder des Bezirksjugendring-Vorstands müssen gleichzeitig 
Stadt-/Kreisjugendring-Vorstandsmitglieder sein. ²Nicht stimmberechtigte 
Vertreter_innen von Mitgliedsorganisationen können gewählt werden, wenn 
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sie von ihrem Jugendverband bzw. ihrer Jugendgruppe, in dem/der sie Mit-
glied sind, zur Wahl vorgeschlagen werden. ³Jeder Jugendverband kann mit 
maximal so vielen Personen im Vorstand vertreten sein, wie er Stimmrechte 
in der BezJR-Vollversammlung hat. ⁴Darüber hinaus können zwei Personen 
gewählt werden, die nicht stimmberechtigte Mitglieder der Vollversamm-
lung und keine Vertreter_innen einer Mitgliedsorganisation sind. ⁵Aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses Beschäftigte einer Gliederung des Bayerischen 
Jugendrings können nicht zugleich gewählte Mitglieder des Bezirksjugend-
ring-Vorstands sein. ⁶In den Bezirksjugendring-Vorstand kann nicht gewählt 
werden, wer bereits in einem anderen Bezirksjugendring Vorstandsmitglied 
ist. ⁷Weitere Personen können beratend hinzugezogen werden.

(5) ¹Scheidet ein Vorstandsmitglied während der laufenden Amtszeit aus, ist bei 
der nächsten der BezJR-Vollversammlung eine Nachwahl vorzunehmen. 2Bei 
der Nachwahl einzelner Vorstandsmitglieder wird für den Rest der laufenden 
Amtszeit des Bezirksjugendring-Vorstands gewählt.

(6) ¹Die BezJR-Vollversammlung kann auf schriftlichen Antrag mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder den Bezirksjugend-
ring-Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder abberufen. ²In derselben 
Sitzung ist ein neuer Bezirksjugendring-Vorstand zu wählen bzw. sind neue 
Vorstandsmitglieder nachzuwählen. ³Der Abberufungsantrag muss dem Be-
zirksjugendring sechs Wochen vor der BezJR-Vollversammlung zugegangen 
sein.
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§ 25 Aufgaben und Aufgabenverteilung des  
Bezirksjugendring-Vorstands

(1) ¹Der Vorstand ist für die Aufgabenerledigung des Bezirksjugendringes nach 
der Satzung, Geschäftsordnung, Finanzordnung und den Beschlüssen der 
BezJR-Vollversammlung verantwortlich und entscheidet über Anträge von 
landesweiter Bedeutung an die BJR-Vollversammlung. ²Er fasst die Feststel-
lungsbeschlüsse zum Vertretungsrecht (Einräumung, Aberkennung, Wieder-
einräumung) von Mitgliedsorganisationen in der BezJR-Vollversammlung 
nach § 20 Abs. 2 sowie gemäß § 6 Abs. 3 zur Weiterleitung an den Landes-
vorstand sowie zur Information an die jeweilige Landesorganisation; die 
gefassten Feststellungsbeschlüsse sind der BezJR-Vollversammlung mit-
zuteilen. ³Weiter ist er für die Bestellung des/der Geschäftsführer_in, des/
der Haushaltsverantwortlichen und der Kassenführung zuständig. ⁴Mit der 
Bestellung eines/einer Geschäftsführers_in werden die Aufgaben der laufen-
den Geschäfte an den/die Geschäftsführer_in delegiert. ⁵Damit verbunden 
sind folgende Aufgaben:

 → Haushaltsverantwortung gem. § 10 Finanzordnung,
 → Aufsicht über das weitere Personal,
 → Leitung des inneren Dienstbetriebs.

 ⁶Ist der/die Geschäftsführer_in vom öffentlichen Träger überstellt, ist durch 
schriftliche Vereinbarung zu regeln, dass die Fachaufsicht und welche Tei-
le der Dienstaufsicht auf den/die Vorsitzende_n übertragen werden. ⁷Die 
delegierten Aufgaben erledigt der/die Geschäftsführer_in im Rahmen der 
Beschlüsse der Organe des Bezirksjugendrings. ⁸Der Vorstand legt fest, ob 
und wie weitere Aufgaben und Aufgabenbereiche an die Geschäftsführung 
und innerhalb des Vorstands auf seine einzelnen Mitglieder verteilt werden. 
⁹Diese erledigen sie in Verantwortung gegenüber dem gesamten Vorstand.

(2) ¹Der/die Vorsitzende vertritt den Bezirksjugendring nach innen und außen 
und trägt die Gesamtverantwortung. ²Der/die Vorsitzende wird im Falle sei-
ner/ihrer Verhinderung von dessen/deren Stellvertreter_in vertreten. ³Sind 
der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_in verhindert, so über-
nimmt ein anderes Vorstandsmitglied die Vertretung; hierzu bedarf es eines 
gesonderten Vorstandsbeschlusses. ⁴Die Befugnis zur Kassenanweisung 
und die Kassenführung dürfen nicht in einer Hand liegen.
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(3) Der Bezirksjugendring-Vorstand ist für die Durchführung der von der BJR-
Vollversammlung oder vom Landesvorstand mit Zustimmung des Bezirksju-
gendrings delegierten Aufgaben gemäß § 10 Abs. 3 verantwortlich.

(4) ¹Der Bezirksjugendring-Vorstand kann beschließende Ausschüsse bilden, 
denen die Erledigung bestimmter Angelegenheiten übertragen wird, er er-
lässt für diese eine Geschäftsordnung. ²Entscheidungen der beschließenden 
Ausschüsse sind bei der nächstfolgenden Sitzung des Bezirksjugendring-
Vorstands diesem zur Kenntnis zu geben. ³Sie werden vollzogen, wenn nicht 
der/die Vorsitzende oder ein sonstiges Vorstandsmitglied eine Überprüfung 
durch den Bezirksjugendring-Vorstand verlangt oder der Bezirksjugend-
ring-Vorstand mehrheitlich die Entscheidung wegen ihrer grundsätzlichen 
Bedeutung an sich zieht. ⁴Beschließenden Ausschüssen dürfen nicht weni-
ger als drei und nicht mehr als fünf stimmberechtigte Vorstandsmitglieder 
angehören. ⁵Beratende Mitglieder können bei Bedarf hinzugezogen werden. 
⁶Beschließende Ausschüsse tagen nach Bedarf im Rahmen der Aufträge des 
Bezirksjugendring-Vorstands. ⁷Beschließende Ausschüsse können jederzeit 
vom Bezirksjugendring-Vorstand aufgelöst werden.

(5) ¹Vorstandsmitglieder dürfen nicht an Angelegenheiten mitwirken, die ihnen 
selbst oder ihren Angehörigen einen persönlichen oder wirtschaftlichen Vor- 
oder Nachteil verschaffen könnten. ²Im Falle von Aufsichtsmaßnahmen (§ 38) 
dürfen Vorstandsmitglieder nicht mitwirken in Angelegenheiten, in denen 
sie oder Organe des Bayerischen Jugendrings, denen sie angehören, von 
Aufsichtsmaßnahmen betroffen sein könnten.

(6) ¹Die Sitzungen des Bezirksjugendring-Vorstandes sind in der Regel nicht öf-
fentlich. ²Durch Beschluss kann die Öffentlichkeit hergestellt werden.

(7) ¹Der/die Geschäftsführer_in des Bezirksjugendrings nimmt beratend an den 
Vorstandssitzungen teil. ²In begründeten Ausnahmefällen können einzelne 
Tagesordnungspunkte es erforderlich machen, die Teilnahme des/der Ge-
schäftsführers_in aufzuheben. ³Der/die Geschäftsführer_in kann in diesen 
Fällen auf Weisung des Dienstvorgesetzten oder durch einen entsprechen-
den Vorstandsbeschluss von der Teilnahme an den betreffenden Tagesord-
nungspunkten ausgeschlossen werden.
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§ 26 Vertretung bei Rechtsgeschäften

(1) ¹Der/die Vorsitzende vertritt den Bezirksjugendring als der regionale Bevoll-
mächtigte des Bayerischen Jugendrings auf Bezirksebene. ²Er/sie kann für 
konkrete Aufgaben Handlungsvollmachten an andere Vorstandsmitglieder 
oder Beschäftigte erteilen.

(2) ¹Der Abschluss und die Beendigung der folgenden Rechtsgeschäfte bedür-
fen auf der Grundlage der vorherigen juristischen und haushaltsmäßigen 
Prüfung der Zustimmung des Landesvorstandes:
a) Kauf, Veräußerung und Belastung von Immobilien;
b) Miete und Pacht von Immobilien und Räumen für die Dauer von mehr 

als einem Jahr;
c) Arbeitsverträge einschließlich der Stellenbeschreibungen;
d) die Übernahme von einmaligen oder laufenden Verpflichtungen, soweit 

sie nicht durch Haushaltsmittel gedeckt sind;
e) die Übernahme von Betriebsträgerschaften und anderen Aufgaben des 

öffentlichen Trägers im Sinne des Art. 32 Abs. 4 Satz 5 AGSG;
f) Kreditverträge;
g) die Mitgliedschaft in anderen Organisationen bzw. Institutionen sowie 

die Beteiligung an juristischen Personen.

 ²Der Landesvorstand kann die Geschäftsleitung des Bayerischen Jugend-
rings mit der Wahrnehmung dieser Regelung für einzelne Vertragsarten ganz 
oder teilweise bevollmächtigen.

(3) ¹Auf Antrag eines Bezirksjugendrings kann der Landesvorstand individuelle 
Befreiungen von § 26 Abs. 2 im Wege einer Vereinbarung mit dem jeweili-
gen Bezirksjugendring erteilen. ²Der Bezirksjugendring hat innerhalb des 
Antrags seine Fachkompetenz für die beantragte Befreiung nachzuweisen. 
³Eine Vereinbarung setzt die Prüfung der Gliederung durch die Landesebene 
gemäß § 28 Abs. 1 der Satzung voraus.
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§ 27 Geschäftsordnung

 ¹Jeder Bezirksjugendring beschließt eine Geschäftsordnung entsprechend 
der von der BJR-Vollversammlung verbindlich für alle Gliederungen erlasse-
nen Grundsatz-Geschäftsordnung. ²Die Geschäftsordnung eines Bezirksju-
gendrings ist dem Landesvorstand nach Beschluss unverzüglich zur Kennt-
nis zu geben.

§ 28 Aufsicht des Bayerischen Jugendrings

(1) Der Landesvorstand hat das Recht, jederzeit die Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften, der Regelungen dieser Satzung und der Grundsatzge-
schäftsordnungen, der Grundsätze des ordnungsgemäßen Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesens sowie die Rechtmäßigkeit der Arbeitsverhältnis-
se zu überprüfen.

(2) ¹Soweit ein Bezirksjugendring oder eines seiner Organe gegen Rechtsvor-
schriften, gegen diese Satzung, gegen die Grundsatzgeschäftsordnung oder 
die Grundsätze eines ordnungsgemäßen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens verstößt oder das Ansehen des Bayerischen Jugendrings er-
heblich schädigt, hat der Landesvorstand geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Einhaltung der Vorschriften für die Zukunft zu gewährleisten und 
um die eventuell aufgetretenen Schäden bzw. Missstände zu beheben. ²Der 
Bezirksjugendring ist in der Regel zunächst zu entsprechendem Tätigwerden 
unter einer Fristsetzung aufzufordern. ³Kommt er dieser Aufforderung nicht 
nach, so kann der Landesvorstand anstelle des Bezirksjugendrings die not-
wendigen Maßnahmen selbst durchführen (Ersatzvornahme) und dafür auch 
eine_n Beauftragte_n bestellen. ⁴Stellt der Landesvorstand die Dringlichkeit 
einer rechtsaufsichtlichen Maßnahme fest, ist eine Aufforderung entbehrlich 
und eine unmittelbare Ersatzvornahme durch die Landesebene durchzufüh-
ren. ⁵Die notwendigen Kosten der rechtsaufsichtlichen Maßnahmen trägt 
grundsätzlich der jeweilige Bezirksjugendring.
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(3) ¹Gegen die rechtsaufsichtlichen Maßnahmen des Landesvorstandes kann 
der Bezirksjugendring Beschwerde bei der BJR-Vollversammlung einlegen. 

²Der Beschwerde muss ein Beschluss des jeweils zuständigen Organs des 
Bezirksjugendrings zugrunde liegen; sie ist schriftlich zu begründen. ³Die 
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
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Kapitel 3  Der Stadt-/Kreisjugendring

§ 29 Organe

Organe des Stadt-/Kreisjugendrings sind:
a) die SJR-/KJR-Vollversammlung,
b) der Vorstand.

§ 30 Zusammensetzung der  
SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) Bei der Zusammensetzung der SJR-/KJR-Vollversammlung ist ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Frauen und Männern anzustreben.

(2) Stimmberechtigte Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversammlung sind:
a) je zwei Delegierte der im Landkreis bzw. in der kreisfreien Stadt vertre-

tenen und tätigen Jugendverbände, die nach deren Organisationsstatut 
gewählt werden. Hat ein Jugendverband im Stadt-/Kreisgebiet nur eine 
Jugendgruppe, stellt er eine_n Delegierte_n. Kein Stimmrecht kann 
wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen Stadt-/Kreisjugendringen 
Delegierte_r der SJR-/KJR-Vollversammlung ist;

b) in Stadt-/Kreisjugendringen mit weniger als 50 tätigen und aktiven Jugend-
verbänden und -gruppen je vier Delegierte der in der BJR-Vollversammlung 
mit drei Sitzen vertretenen Dachverbände und je drei Delegierte der in der 
BJR-Vollversammlung mit zwei Sitzen vertretenen Jugend- und Dachver-
bände, in Stadt-/Kreisjugendringen mit 50 oder mehr tätigen und aktiven 
Jugendverbänden und -gruppen je sechs Delegierte der in der BJR-Vollver-
sammlung mit drei Sitzen vertretenen Dachverbände und je vier Delegier-
te der in der BJR-Vollversammlung mit zwei Sitzen vertretenen Jugend- und 
Dachverbände; in beiden Fällen jedoch nur, sofern diese über die entspre-
chende Anzahl an Jugendgruppen im Stadt-/Kreisgebiet verfügen. Verfü-
gen sie über zwei oder drei Jugendgruppen, so stellen sie zwei Delegierte. 
Haben sie nur eine Jugendgruppe, so können sie nur eine_n Delegierte_n 
stellen. Kein Stimmrecht kann wahrnehmen, wer bereits in zwei anderen 
Stadt-/Kreisjugendringen Delegierte_r der SJR-/KJR-Vollversammlung ist;
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c) je ein_e Delegierte_r der sonstigen Jugendgruppen. Die Zahl dieser 
Delegierten darf ein Drittel der Gesamtzahl der Delegierten nicht über-
schreiten;

d) zwei gewählte Jugendsprecher_innen offener Jugendeinrichtungen. Be-
schäftigte in der Jugendarbeit können nicht zu Sprechern_innen gewählt 
werden. § 6 Abs. 3 gelten entsprechend.

e) Kann ein unter a) und b) genannter Jugendverband seine Stimmrechte 
nicht komplett wahrnehmen, kann er in begründeten Ausnahmefällen 
gegenüber seinem Landesverband beantragen, dass auf bis zur Hälfte 
der Stimmen verzichtet wird. Der Landesverband kann dann bei Vorlie-
gen von nachvollziehbaren Gründen eine Reduzierung bei der Vollver-
sammlung beantragen. Dies ist dem Vorstand der Gliederung acht Wo-
chen vor der SJR-/KJR-Vollversammlung mitzuteilen. Die Reduzierung gilt 
bis zu deren Widerruf, der spätestens acht Wochen vor der Vollversamm-
lung eingegangen sein muss. Der Verzicht gilt maximal für zwei Jahre. 
Anschließend ist für eine erneute Reduzierung erneut ein begründeter 
Ausnahmefall geltend zu machen. Die jeweilige Landesorganisation ist 
über die reduzierte Wahrnehmung der Stimmrechte durch den Stadt-/
Kreisjugendring zu informieren. 

f) Aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Beschäftigte des Bayerischen Ju-
gendrings und seiner Gliederungen können nicht stimmberechtigte Mit-
glieder der SJR-/KJR-Vollversammlung sein. Dies gilt nicht für Beschäftig-
te eines anderen Stadt- oder Kreisjugendrings.

g) Die Wahrnehmung der Vertretungsrechte ist zu dokumentieren.

(3) Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversammlung ohne Stimmrecht sind:
a) mit Antragsrecht:

aa) die gewählten Mitglieder des Vorstands, soweit sie nicht Delegierte 
nach Abs. 2 sind;

b) ohne Antragsrecht:
aa) zwei Schülersprecher_innen aus verschiedenen Schularten; 
bb) je ein_e Vertreter_in von Jugendverbänden oder Jugendgruppen, die 

Aufnahme in den Bayerischen Jugendring beantragt haben;
cc) der/die Geschäftsführer_in des Stadt-/Kreisjugendrings;
dd) ein_e kommunale_r Jugendpfleger_in, sofern er/sie nicht dem 

Stadt-/Kreisjugendring überstellt ist;
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ee) bis zu vier Einzelpersönlichkeiten, die der Jugendarbeit in besonde-
rer Weise verbunden sind. Sie werden von der Vollversammlung für 
zwei Jahre berufen;

ff) die gemäß der Finanzordnung zu wählenden Rechnungsprüfer_innen.

(4) Gäste der SJR-/KJR-Vollversammlung mit Rederecht sind:
a) Vertreter_innen des Stadtrats bzw. Kreistags und von Behörden, die sich 

mit Jugendarbeit befassen. Die genaue Zahl regelt die Geschäftsordnung.
b) Entsandte Vertreter_innen der BJR-Landesebene und/oder des zustän-

digen Bezirksjugendrings.
c) Der Vorstand kann weitere Gäste einladen.
d) Die von den Jugendverbänden oder Jugendgruppen zur Wahl vorgeschla-

genen Personen, soweit sie nicht Delegierte sind.

§ 31 Aufgaben der SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) Die SJR-/KJR-Vollversammlung gestaltet die Grundlagen der Tätigkeit des 
Stadt-/Kreisjugendrings im Stadt-/Kreisgebiet im Rahmen der Satzung des 
Bayerischen Jugendrings.

(2) Aufgaben der SJR-/KJR-Vollversammlung sind:
a) Festlegung der Arbeitsplanung, Entwicklung von Grundsätzen und Ent-

scheidung über Schwerpunkte für die Tätigkeit des Stadt-/Kreisjugend-
rings sowie allgemeine Aufträge für die Tätigkeit an den Vorstand;

b) Stellungnahme zu jugendpolitischen Fragen;
c) Wahl und jährliche Entlastung des Vorstands (bei der Abstimmung über 

die Entlastung dürfen die Betroffen selbst nicht mitstimmen), Wahl der 
Rechnungsprüfer_innen, Berufung der Einzelpersönlichkeiten; 

d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung;
e) Beschlussfassung über Empfehlungen an den Landesvorstand zur Auf-

nahme von neuen Jugendgruppen bzw. -verbänden;
f) Beschlussfassung über Empfehlungen an den Landesvorstand zur Been-

digung der Mitgliedschaft von Jugendgruppen bzw. -verbänden;
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g) Beschlussfassung über Empfehlungen an den Landesvorstand zum Aus-
schluss von Jugendverbänden mit Sitz in der BJR-Vollversammlung bzw. 
über Anträge an den Landesvorstand auf Ausschluss eines Jugendver-
bandes bzw. -gruppen ohne Sitz in der BJR-Vollversammlung;

h) Entgegennahme und Behandlung des Arbeitsberichts des Vorstands;
i) Beschluss des Haushalts einschließlich des Stellenplans sowie über 

Richtlinien für die Verteilung von Mitteln für die Jugendarbeit im Stadt-/
Kreisgebiet;

j) Entgegennahme der Jahresrechnung und des Rechnungsprüfungsbe-
richts;

k) Entscheidung über die Übernahme kommunaler Aufgaben sowie über 
die Wahrnehmung von Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden, die Über-
nahme von Betriebsträgerschaften u. Ä.;

l) Beschlussfassung über Anträge von landesweiter Bedeutung an die BJR-
Vollversammlung.

§ 32 Einberufung der SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) ¹Ordentliche Sitzungen der SJR-/KJR-Vollversammlung sind mindestens 
zweimal jährlich einzuberufen. ²Die Einberufung erfolgt jeweils durch den 
Vorstand mindestens vier Wochen vorher. ³Die Einladung hat in Textform zu 
erfolgen. 

(2) ¹Die Angabe der endgültigen Tagesordnung muss mindestens 14 Tage vor 
dem angesetzten Termin erfolgen. ²Spätestens mit der endgültigen Tages-
ordnung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haushaltsplan, Jah-
resrechnung (inkl. Prüfungsbericht) sowie alle eingegangenen Anträge) so-
wie ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen.

(3) Außerordentliche Sitzungen müssen umgehend einberufen werden, sobald 
dies ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversamm-
lung, der Vorstand, der Bezirksjugendring-Vorstand oder der Landesvor-
stand verlangen.
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§ 33 Beschlussfassung der  
SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) ¹Die SJR-/KJR-Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. ²Via Telefon-/Videokonfe-
renz zugeschaltete Mitglieder gelten als anwesend. 3Jedes Mitglied hat nur 
eine Stimme. 

(2) ¹Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. ²Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. 

³Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als 
nicht gefasst. 

(3) ¹Ist die SJR-/KJR-Vollversammlung nicht beschlussfähig, so hat der/die Vorsit-
zende des Stadt-/Kreisjugendrings umgehend eine außerordentliche Sitzung 
mit der gleichen Tagesordnung in Textform einzuberufen, jedoch mindestens 
sieben Tage vor dem angesetzten Termin. ²Diese außerordentliche Sitzung 
der SJR-/KJR-Vollversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl ihrer anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Ein-
berufung hinzuweisen.

§ 34 Zusammensetzung und Wahl des Vorstands

(1) ¹Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des Stadt-/Kreisjugend-
rings, dessen/deren Stellvertreter_in und aus mindestens drei, höchstens 
aber sieben weiteren Vorstandsmitgliedern. ²Der/die Vorsitzende und des-
sen/deren Stellvertreter_in müssen volljährig sein. ³Bei der Zusammen-
setzung des Vorstands ist ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern anzustreben. ⁴Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder sowie ver-
bindliche Bestimmungen zur Anzahl von Frauen und Männern im Vorstand 
regelt die Geschäftsordnung. ⁵Stehen Kandidaten_innen nicht zur Verfügung, 
so bleibt die Vorstandsposition unbesetzt. ⁶Es müssen jedoch bei der nächs-
ten und den folgenden SJR-/KJR-Vollversammlungen Wahlen durchgeführt 
werden, bis der Vorstand vollständig besetzt ist.

(2) ¹Der Vorstand wird durch die SJR-/KJR-Vollversammlungen für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt; er bleibt nach Ablauf der Amtsperiode bis zur nächs-
ten regulär stattfindenden Wahl im Amt. ²Wiederwahlen sind zulässig. ³Das 

Stand: 10/2020
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Amt des/der Vorsitzenden kann maximal zwölf Jahre mit derselben Person 
besetzt werden. ⁴Endet die Maximalamtszeit des/der Vorsitzenden während 
der regulären Amtsperiode, bleibt er/sie noch bis zur nächsten regulär statt-
findenden Wahl im Amt.

(3) ¹Der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_in sind getrennt mit 
geheimer Stimmabgabe zu wählen. ²Die weiteren Vorstandsmitglieder kön-
nen in einem Wahlgang und mit geheimer Stimmabgabe gewählt werden, so-
fern keine Einzelabstimmung gewünscht wird. ³Gewählt ist, für wen mehr als 
die Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten mit „Ja“ stimmen. ⁴Erhalten 
mehrere Kandidat_innen für eine Vorstandsposition nicht die notwendige 
Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere Wahlgänge notwendig. ⁵Der/die Kan-
didat_in mit der geringsten Ja-Stimmenzahl aus dem vorherigen Wahlgang 
bleibt bei den weiteren Wahlgängen für die jeweilige Vorstandsposition un-
berücksichtigt.

(4) ¹In den Vorstand können die stimmberechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-
Vollversammlung gewählt werden. ²Nicht stimmberechtigte Vertreter_innen 
von Mitgliedsorganisationen können gewählt werden, wenn sie von ihrem 
Jugendverband bzw. ihrer Jugendgruppe, in dem/der sie Mitglied sind, zur 
Wahl vorgeschlagen werden. ³Jeder Jugendverband kann mit maximal so 
vielen Personen im Vorstand vertreten sein, wie er Stimmrechte in der SJR-/
KJR-Vollversammlung hat. 4Darüber hinaus können zwei Personen gewählt 
werden, die nicht stimmberechtigte Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversamm-
lung und keine Vertreter_innen einer Mitgliedsorganisation sind.

(5) ¹Aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Beschäftigte des Bayerischen Jugend-
rings und seiner Gliederungen und Beschäftigte in der Verwaltung des Ju-
gendamts können nicht zugleich gewählte Mitglieder im Vorstand sein. ²In 
den Vorstand kann nicht gewählt werden, wer bereits in einem anderen 
Stadt-/Kreisjugendring Vorstandsmitglied ist. ³Weitere Personen können 
beratend hinzugezogen werden.

(6) ¹Scheidet ein Vorstandsmitglied während der laufenden Amtszeit aus, ist bei 
der nächsten SJR-/KJR-Vollversammlung eine Nachwahl vorzunehmen. ²Bei 
der Nachwahl einzelner Vorstandsmitglieder wird für den Rest der laufenden 
Amtszeit des Vorstands gewählt.
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(7) ¹Die SJR-/KJR-Vollversammlung kann auf schriftlichen Antrag mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder den Vorstand oder 
einzelne Vorstandsmitglieder abberufen. ²In derselben Sitzung ist ein neuer 
Vorstand zu wählen bzw. sind neue Vorstandsmitglieder nachzuwählen. ³Der 
Abberufungsantrag muss dem Stadt-/Kreisjugendring sechs Wochen vor der 
SJR-/KJR-Vollversammlung zugegangen sein.

§ 35 Aufgaben und Aufgabenverteilung des  
Vorstands

(1) ¹Der Vorstand ist für die Aufgabenerledigung des Stadt-/Kreisjugendrings 
nach der Satzung, Geschäftsordnung, Finanzordnung und den Beschlüssen 
der SJR-/KJR-Vollversammlung verantwortlich und entscheidet über Anträ-
ge von landesweiter Bedeutung an die BJR-Vollversammlung. ²Er fasst die 
Feststellungsbeschlüsse zum Vertretungsrecht (Einräumung, Aberkennung, 
Wiedereinräumung) von Mitgliedsorganisationen und Jugendsprechern_in-
nen der Vollversammlung nach § 30 Abs. 2 sowie gemäß § 6 Abs. 3 zur Wei-
terleitung an den Landesvorstand sowie zur Information an die jeweilige 
Landesorganisation. ³Die gefassten Feststellungsbeschlüsse sind der SJR-/
KJR-Vollversammlung mitzuteilen. ⁴Weiter ist er für die Bestellung des/der 
Geschäftsführer_in, des/der Haushaltsverantwortlichen und der Kassenfüh-
rung zuständig. ⁵Mit der Bestellung eines/einer Geschäftsführers_in werden 
die Aufgaben der laufenden Geschäfte an den/die Geschäftsführer_in dele-
giert. ⁶Damit verbunden sind folgende Aufgaben:

 → Haushaltsverantwortung gem. § 10 Finanzordnung,
 → Aufsicht über das weitere Personal,
 → Leitung des inneren Dienstbetriebs.

⁷Ist der/die Geschäftsführer_in vom öffentlichen Träger überstellt, ist durch 
schriftliche Vereinbarung zu regeln, dass die Fachaufsicht und welche Teile 
der Dienstaufsicht auf den/die Vorsitzende_n übertragen werden. ⁸Die de-
legierten Aufgaben erledigt der/die Geschäftsführer_in im Rahmen der Be-
schlüsse der Organe des Stadt-/Kreisjugendrings. ⁹Der Vorstand legt fest, ob 
und wie weitere Aufgaben und Aufgabenbereiche an die Geschäftsführung 
und innerhalb des Vorstands auf seine einzelnen Mitglieder verteilt werden. 

¹⁰Diese erledigen sie in Verantwortung gegenüber dem gesamten Vorstand.
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(2) ¹Der/die Vorsitzende vertritt den Stadt-/Kreisjugendring nach innen und au-
ßen und trägt die Gesamtverantwortung. ²Der/die Vorsitzende wird im Fal-
le seiner/ihrer Verhinderung von dessen/deren Stellvertreter_in vertreten. 

³Sind der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_in verhindert, so 
übernimmt ein anderes Vorstandsmitglied die Vertretung; hierzu bedarf es 
eines gesonderten Vorstandsbeschlusses. ⁴Die Befugnisse zur Kassenan-
weisung und die Kassenführung dürfen nicht in einer Hand liegen.

(3) ¹Der Vorstand kann beschließende Ausschüsse bilden, denen die Erledigung 
bestimmter Angelegenheiten übertragen wird; er erlässt für diese eine Ge-
schäftsordnung. ²Entscheidungen der beschließenden Ausschüsse sind bei 
der nächstfolgenden Sitzung des Vorstands diesem zur Kenntnis zu geben. 
³Sie werden vollzogen, wenn nicht der/die Vorsitzende oder ein sonstiges 
Vorstandsmitglied eine Überprüfung durch den Vorstand verlangt oder der 
Vorstand mehrheitlich die Entscheidung wegen ihrer grundsätzlichen Be-
deutung an sich zieht. ⁴Beschließenden Ausschüssen dürfen nicht weniger 
als drei und nicht mehr als fünf stimmberechtigte Vorstandsmitglieder an-
gehören. ⁵Beratende Mitglieder können bei Bedarf hinzugezogen werden. 
⁶Beschließende Ausschüsse tagen nach Bedarf im Rahmen der Aufträge des 
Vorstands. ⁷Beschließende Ausschüsse können jederzeit vom Vorstand auf-
gelöst werden.

(4) Vorstandsmitglieder dürfen nicht an Angelegenheiten mitwirken, die ihnen 
selbst oder ihren Angehörigen einen persönlichen oder wirtschaftlichen Vor- 
oder Nachteil verschaffen könnten.

(5) ¹Der/die Geschäftsführer_in des Stadt-/Kreisjugendrings nimmt beratend 
an den Vorstandssitzungen teil. ²In begründeten Ausnahmefällen können 
einzelne Tagesordnungspunkte es erforderlich machen, die Teilnahme des/
der Geschäftsführers_in aufzuheben. ³Der/die Geschäftsführer_in kann in 
diesen Fällen auf Weisung des Dienstvorgesetzten oder durch einen ent-
sprechenden Vorstandsbeschluss von der Teilnahme an den betreffenden 
Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden.

(6) ¹Die Sitzungen des Vorstandes sind in der Regel nicht öffentlich. ²Durch Be-
schluss kann die Öffentlichkeit hergestellt werden.
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§ 36 Vertretung bei Rechtsgeschäften

(1) ¹Der/die Vorsitzende vertritt den Stadt-/Kreisjugendring als der/die örtliche 
Bevollmächtigte des Bayerischen Jugendrings im Stadt-/Kreisgebiet. ²Er/sie 
kann für konkrete Aufgaben Handlungsvollmachten an andere Vorstands-
mitglieder oder Beschäftigte erteilen.

(2) ¹Der Abschluss und die Beendigung der folgenden Rechtsgeschäfte bedür-
fen auf der Grundlage der vorherigen juristischen und haushaltsmäßigen 
Prüfung der Zustimmung des Landesvorstandes:
a) Kauf, Veräußerung und Belastung von Immobilien;
b) Miete und Pacht von Immobilien und Räumen für die Dauer von mehr 

als einem Jahr;
c) Arbeitsverträge einschließlich der Stellenbeschreibungen;
d) die Übernahme von einmaligen oder laufenden Verpflichtungen, soweit 

sie nicht durch Haushaltsmittel gedeckt sind;
e) die Übernahme von Betriebsträgerschaften und anderen Aufgaben des 

öffentlichen Trägers im Sinne des Art. 32 Abs. 4 Satz 5 AGSG;
f) Kreditverträge;
g) die Mitgliedschaft in anderen Organisationen bzw. Institutionen sowie 

die Beteiligung an juristischen Personen.

²Der Landesvorstand kann die Geschäftsleitung des Bayerischen Jugendrings 
mit der Wahrnehmung dieser Regelung für einzelne Vertragsarten ganz oder 
teilweise bevollmächtigen.

(3) ¹Auf Antrag eines Stadt-/Kreisjugendrings kann der Landesvorstand indivi-
duelle Befreiungen von § 36 Abs. 2 im Wege einer Vereinbarung mit dem 
jeweiligen Stadt-/Kreisjugendring erteilen. ²Der Stadt-/Kreisjugendring hat 
innerhalb des Antrags seine Fachkompetenz für die beantragte Befreiung 
nachzuweisen. ³Eine Vereinbarung setzt die Prüfung der Gliederung durch 
die Landesebene gemäß § 38 Abs. 1 der Satzung voraus.
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§ 37 Geschäftsordnung

¹Jeder Stadt-/Kreisjugendring beschließt eine Geschäftsordnung entsprechend 
der von der BJR-Vollversammlung verbindlich für alle Gliederungen erlassenen 
Grundsatz-Geschäftsordnung. ²Die Geschäftsordnung einer Gliederung ist dem 
Landesvorstand sowie dem Bezirksjugendring-Vorstand nach Beschluss unver-
züglich zur Kenntnis zu geben.

§ 38 Aufsicht des Bayerischen Jugendrings

(1) Der Landesvorstand hat das Recht, jederzeit die Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften, der Regelungen dieser Satzung und der Grundsatzge-
schäftsordnungen, der Grundsätze des ordnungsgemäßen Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesens sowie die Rechtmäßigkeit der Arbeitsverhältnis-
se zu überprüfen.

(2) ¹Soweit ein Stadt-/Kreisjugendring oder eines seiner Organe gegen Rechts-
vorschriften, gegen diese Satzung, gegen die Grundsatzgeschäftsordnung 
oder die Grundsätze eines ordnungsgemäßen Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens verstößt oder das Ansehen des Bayerischen Jugendrings 
erheblich schädigt, hat der Landesvorstand geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Einhaltung der Vorschriften für die Zukunft zu gewährleisten 
und um die eventuell aufgetretenen Schäden bzw. Missstände zu behe-
ben. ²Der Stadt-/Kreisjugendring ist in der Regel zunächst zu entsprechen-
dem Tätigwerden unter einer Fristsetzung aufzufordern. ³Kommt er dieser 
Aufforderung nicht nach, so kann der Landesvorstand anstelle des Stadt-/
Kreisjugendrings die notwendigen Maßnahmen selbst durchführen (Ersatz-
vornahme) und dafür auch eine_n Beauftragte_n bestellen. ⁴Stellt der Lan-
desvorstand die Dringlichkeit einer rechtsaufsichtlichen Maßnahme fest, ist 
eine Aufforderung entbehrlich und eine unmittelbare Ersatzvornahme durch 
die Landesebene durchzuführen. ⁵Die notwendigen Kosten der rechtsauf-
sichtlichen Maßnahmen trägt grundsätzlich der jeweilige Stadt-/Kreisju-
gendring.
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(3) ¹Gegen die rechtsaufsichtlichen Maßnahmen des Landesvorstandes kann 
der Stadt-/Kreisjugendring Beschwerde bei der BJR-Vollversammlung einle-
gen. ²Der Beschwerde muss ein Beschluss des jeweils zuständigen Organs 
des Stadt-/Kreisjugendrings zugrunde liegen; sie ist schriftlich zu begründen. 
³Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Der Landesvorstand hat das Recht, Aufsichtsbefugnisse an die Bezirksju-
gendringe mit deren Einverständnis zu delegieren.
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Teil 4  Schlussbestimmungen

§ 39 Beschwerde

(1) Beschwerden jeglicher Art sind, soweit diese Satzung nicht etwas anderes 
bestimmt, gegenüber derjenigen Gliederung des Bayerischen Jugendrings 
zu erheben, auf die sich die Beschwerde bezieht.

(2) ¹Beschwerden können durch jede Mitgliedsorganisation sowie jedes Mit-
glied eines Organs des Bayerischen Jugendrings schriftlich und mit Begrün-
dung eingereicht werden. ²Die Beschwerde ist durch den Vorstand der jewei-
ligen Gliederung binnen acht Wochen sachlich zu behandeln. ³Das Ergebnis 
der Behandlung ist dem/der Beschwerdeführer_in unverzüglich mitzuteilen. 

⁴Die gleichen Beschwerderechte stehen Jugendverbänden und Jugendgrup-
pen zu, die einen Aufnahmeantrag bei einem Stadt- oder Kreisjugendring 
gestellt haben.

(3) Beschwerden gegenüber dem Vorstand einer Gliederung sind entsprechend 
der jeweiligen Ebene entweder an die SJR-/KJR-Vollversammlung, die BezJR-
Vollversammlung oder die BJR-Vollversammlung zu richten, sofern der Vor-
stand einer Beschwerde nicht entsprochen hat und diese aufrechterhalten 
wird.

(4) Beschwerden in Angelegenheiten der Rechtsaufsicht gemäß § 28 und § 38 
der Satzung sind an den Landesvorstand zu richten.

§ 40 Staatsaufsicht

Der Bayerische Jugendring untersteht als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
der Rechtsaufsicht des für die Jugendarbeit zuständigen Bayerischen Staatsmi-
nisteriums, bei Übertragung von Staatsaufgaben auch der Fachaufsicht.



1–44 Bayerischer Jugendring _ Satzung

§ 41 Rechnungsprüfung

(1) Dem Bayerischen Obersten Rechnungshof steht das Recht zur Überprüfung 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu.

(2) Die Rechnungsprüfung gemäß Artikel 109 Abs. 2 der Bayerischen Haushalts-
ordnung wird durch die Innenrevision des Bayerischen Jugendrings durch-
geführt, die hierbei an Weisungen der Organe des Bayerischen Jugendrings 
nicht gebunden ist.

§ 42 Satzungsänderungen

Die Satzung des Bayerischen Jugendrings kann von der BJR-Vollversammlung mit 
Zweidrittel-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder geändert werden.

§ 43 Auflösung

¹Der Bayerische Jugendring kann mit Zweidrittel-Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder der BJR-Vollversammlung aufgelöst werden. ²Im Falle der Auflösung 
fällt das nach Berichtigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Aktiv-Vermögen 
dem für die Jugendarbeit zuständigen Bayerischen Staatsministerium zu, mit der 
Maßgabe, es im Sinne der Zweckbestimmung des § 2 zu verwenden.

§ 44 Inkrafttreten

¹Diese Satzung tritt am 1. August 2017 in Kraft. ²Die mit Bekanntmachung vom  
25. November 2004 (KWMBl. I S. 481), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 18. November 2015 (AllMBl. S. 575), bekannt gemachte bisherige Satzung 
des Bayerischen Jugendrings tritt mit Ablauf des 31. Juli 2017 außer Kraft.
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GESETZLICHE 
GRUNDLAGEN
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Sozialgesetzbuch (SGB)  
Achtes Buch (VIII)  
Kinder- und Jugendhilfe 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) ge-
ändert worden ist

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, 
Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatli-
che Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu er-
halten oder zu schaffen. 
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§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger 
Menschen und Familien.

(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:
1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieheri-

schen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 14),
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21),
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  

Tagespflege (§§ 22 bis 25),
4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen 
 (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40),
5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende 

Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 40),
6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41).

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind
1. die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42),
2. die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugend-

lichen nach unbegleiteter Einreise (§ 42a),
3. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis  

(§§ 43, 44),
4. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den 

Betrieb einer Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen 
und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47, 48a),

5. die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a),
6. die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50),
7. die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51),
8. die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52),
9. die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststel-

lung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie von Pfle-
gern und Vormündern (§§ 52a, 53),

10. die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Über-
nahme von Vereinsvormundschaften (§ 54),

11. Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvor-
mundschaft des Jugendamts (§§ 55 bis 58),

12. Beurkundung (§ 59),
13. die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60).
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§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe 
mit der freien Jugendhilfe

(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger 
Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat 
dabei die Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durch-
führung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur 
zu achten.

(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von aner-
kannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig 
geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen 
Maßnahmen absehen.

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe dieses 
Buches fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe stärken.

§ 7 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Buches ist

1. Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht die Absätze 2 bis 4 
etwas anderes bestimmen,

2. Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,
3. junger Volljähriger, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist,
4. junger Mensch, wer noch nicht 27 Jahre alt ist,
5. Personensorgeberechtigter, wem allein oder gemeinsam mit einer an-

deren Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
Personensorge zusteht,

6. Erziehungsberechtigter, der Personensorgeberechtigte und jede sons-
tige Person über 18 Jahre, soweit sie auf Grund einer Vereinbarung mit 
dem Personensorgeberechtigten nicht nur vorübergehend und nicht nur 
für einzelne Verrichtungen Aufgaben der Personensorge wahrnimmt.
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(2) Kind im Sinne des § 1 Absatz 2 ist, wer noch nicht 18 Jahre alt ist.

(3) Werktage im Sinne der §§ 42a bis 42c sind die Wochentage Montag bis Frei-
tag; ausgenommen sind gesetzliche Feiertage.

(4) Die Bestimmungen dieses Buches, die sich auf die Annahme als Kind be-
ziehen, gelten nur für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben.

§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechti-
gung von Mädchen und Jungen

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erzie-

hung sowie die Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder 
des Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen Erziehung zu beachten,

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des 
Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie 
die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenar-
ten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichti-
gen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen zu fördern.

 

§ 11 Jugendarbeit

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den 
Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesell-
schaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 
hinführen.
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(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der 
Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offe-
ne Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, ge-

sundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr 
vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.

§ 12 Förderung der Jugendverbände

(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen 
ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des 
§ 74 zu fördern.

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Men-
schen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. 
Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglie-
der ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen wenden, die 
nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse 
werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten.
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§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe anregen; sie sollen sie fördern, wenn der jewei-
lige Träger

1. die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt und 
die Beachtung der Grundsätze und Maßstäbe der Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung nach § 79a gewährleistet,

2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwen-
dung der Mittel bietet,

3. gemeinnützige Ziele verfolgt,
4. eine angemessene Eigenleistung erbringt und
5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit  

bietet.

Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Trä-
ger der freien Jugendhilfe nach § 75 voraus.

(2) Soweit von der freien Jugendhilfe Einrichtungen, Dienste und Veranstaltun-
gen geschaffen werden, um die Gewährung von Leistungen nach diesem 
Buch zu ermöglichen, kann die Förderung von der Bereitschaft abhängig 
gemacht werden, diese Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen nach 
Maßgabe der Jugendhilfeplanung und unter Beachtung der in § 9 genannten 
Grundsätze anzubieten. § 4 Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Entsprechendes gilt, wenn mehrere Antragsteller die 
Förderungsvoraussetzungen erfüllen und die von ihnen vorgesehenen Maß-
nahmen gleich geeignet sind, zur Befriedigung des Bedarfs jedoch nur eine 
Maßnahme notwendig ist. Bei der Bemessung der Eigenleistung sind die 
unterschiedliche Finanzkraft und die sonstigen Verhältnisse zu berücksich-
tigen.

(4) Bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen soll solchen der Vorzug gegeben 
werden, die stärker an den Interessen der Betroffenen orientiert sind und 
ihre Einflussnahme auf die Ausgestaltung der Maßnahme gewährleisten.
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(5) Bei der Förderung gleichartiger Maßnahmen mehrerer Träger sind unter 
Berücksichtigung ihrer Eigenleistungen gleiche Grundsätze und Maßstäbe 
anzulegen. Werden gleichartige Maßnahmen von der freien und der öffent-
lichen Jugendhilfe durchgeführt, so sind bei der Förderung die Grundsätze 
und Maßstäbe anzuwenden, die für die Finanzierung der Maßnahmen der 
öffentlichen Jugendhilfe gelten.

(6) Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe soll auch Mittel für 
die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie 
im Bereich der Jugendarbeit Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von 
Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätten einschließen.

§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe

(1) Als Träger der freien Jugendhilfe können juristische Personen und Personen-
vereinigungen anerkannt werden, wenn sie
1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind,
2. gemeinnützige Ziele verfolgen,
3. auf Grund der fachlichen und personellen Voraussetzungen erwarten 

lassen, dass sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der 
Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten imstande sind, und

4. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit  
bieten.

(2) Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1, wer auf dem Gebiet der Jugendhilfe 
mindestens drei Jahre tätig gewesen ist.

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie 
die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.
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§ 80 Jugendhilfeplanung

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsver-
antwortung
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und In-

teressen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für 
einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein un-
vorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere
1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt 

werden können,
2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes 

Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,
3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnberei-

chen besonders gefördert werden,
4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser 

miteinander vereinbaren können.

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu 
diesem Zwecke sind sie vom Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich 
tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers 
vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das Landes-
recht.

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die 
Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufei-
nander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen 
und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.
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§ 85 Sachliche Zuständigkeit

(1) Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben 
nach diesem Buch ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht 
der überörtliche Träger sachlich zuständig ist.

(2) Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für
1. die Beratung der örtlichen Träger und die Entwicklung von Empfehlun-

gen zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch,
2. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Trägern und 

den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, insbesondere bei der 
Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Hilfen 
zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige,

3. die Anregung und Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veran-
staltungen sowie deren Schaffung und Betrieb, soweit sie den örtlichen 
Bedarf übersteigen; dazu gehören insbesondere Einrichtungen, die eine 
Schul- oder Berufsausbildung anbieten, sowie Jugendbildungsstätten,

4. die Planung, Anregung, Förderung und Durchführung von Modellvorha-
ben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe,

5. die Beratung der örtlichen Träger bei der Gewährung von Hilfe nach den 
§§ 32 bis 35a, insbesondere bei der Auswahl einer Einrichtung oder der 
Vermittlung einer Pflegeperson in schwierigen Einzelfällen,

6. die Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen in Einrichtungen (§§ 45 bis 48a),

7. die Beratung der Träger von Einrichtungen während der Planung und Be-
triebsführung,

8. die Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendhilfe,
9. die Gewährung von Leistungen an Deutsche im Ausland (§ 6 Absatz 3), 

soweit es sich nicht um die Fortsetzung einer bereits im Inland gewähr-
ten Leistung handelt,

10. die Erteilung der Erlaubnis zur Übernahme von Pflegschaften oder Vor-
mundschaften durch einen rechtsfähigen Verein (§ 54).
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(3) Für den örtlichen Bereich können die Aufgaben nach Absatz 2 Nummer 3, 4, 
7 und 8 auch vom örtlichen Träger wahrgenommen werden.

(4) Unberührt bleiben die am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes gelten-
den landesrechtlichen Regelungen, die die in den §§ 45 bis 48a bestimmten 
Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Aufgaben nach Absatz 2 
Nummer 2 bis 5 und 7 mittleren Landesbehörden oder, soweit sie sich auf 
Kindergärten und andere Tageseinrichtungen für Kinder beziehen, unteren 
Landesbehörden zuweisen.

(5) Ist das Land überörtlicher Träger, so können durch Landesrecht bis zum 
30. Juni 1993 einzelne seiner Aufgaben auf andere Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, die nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, über-
tragen werden.

§ 85 Abs. 1 idF d. Bek. v. 11. 9. 2012 I 2022: Bayern - Abweichung durch Art. 24 Abs. 2 Satz 1 
Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) v. 8. 12. 2006 (GVBl S. 942, BayRS 86-7-A)  
idF d. G v. 24. 6. 2013 (GVBl S. 385) mWv 16. 7. 2013 (vgl. BGBl. I 2014, 47), Gesetz zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das 
zuletzt durch Art. 17a Abs. 13 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) geändert 
worden ist
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Gesetz zur Ausführung der 
Sozialgesetze (AGSG) 
vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch Art. 17a 
Abs. 13 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) geändert worden ist

Art. 30 Aufgaben der kreisangehörigen  
 Gemeinden
(1) 1 Die kreisangehörigen Gemeinden sollen entsprechend § 79 Abs. 2 

SGB VIII im eigenen Wirkungskreis und in den Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit dafür sorgen, dass in ihrem örtlichen Bereich die erforder-
lichen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit 
(§§ 11, 12 SGB VIII) rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. 
2 Die Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe bleibt unberührt; er berät und unterstützt die kreisangehö-
rigen Gemeinden bei der Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 und trägt 
erforderlichenfalls durch finanzielle Zuwendungen zur Sicherung und 
zum gleichmäßigen Ausbau eines bedarfsgerechten Leistungsange-
bots bei. 3 Übersteigt eine Aufgabe nach Satz 1 die Leistungsfähigkeit 
einer kreisangehörigen Gemeinde oder sind Einrichtungen, Dienste 
oder Veranstaltungen bereitzustellen oder vorzuhalten, deren Einzugs-
bereich sich auf mehrere kreisangehörige Gemeinden erstreckt, hat der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in geeigneten Fällen darauf 
hinzuwirken, dass die Aufgabe im Weg kommunaler Zusammenarbeit 
erfüllt wird, oder, falls dies nicht möglich ist, selbst dafür Sorge zu 
tragen. 4 Für Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit, die für Teil-
nehmer aus mehreren Gemeinden bestimmt sind, ist der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe unmittelbar zuständig.

(2) Für die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe gelten 
§§ 4 und 74 SGB VIII sowie Art. 13 entsprechend.
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(3) Die kreisangehörigen Gemeinden sind im Rahmen der in Abs. 1 Satz 1 
genannten Aufgaben entsprechend § 80 Abs. 3 SGB VIII an der Jugend-
hilfeplanung des örtlichen Trägers zu beteiligen.

Art. 31 Aufgaben der Bezirke

(1) Die Bezirke haben die Aufgabe, im eigenen Wirkungskreis und in den Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit von den Aufgaben der Jugendarbeit nach § 85 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII
1. die Errichtung und den Betrieb der erforderlichen Jugendbildungsstätten 

sowie
2. die Tätigkeit der Bezirksjugendringe und der anderen Träger der freien 

Jugendarbeit zu fördern, soweit dies zur Sicherung eines bedarfsgerech-
ten Angebots für die durch das Bezirksgebiet begrenzte überörtliche 
Gemeinschaft notwendig ist.

(2)  Vor der Schaffung von Einrichtungen, die über den örtlichen Bedarf hin-
ausgehen und in denen Hilfe zur Erziehung nach § 34 oder § 41 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 34 oder Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 2 Nr. 4 oder 
§ 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII gewährt werden 
soll, ist dem Bezirk, in dessen Bereich die Einrichtung geschaffen werden 
soll, frühzeitig Gelegenheit zur gutachtlichen Äußerung, insbesondere zu 
Fragen des Bedarfs, der Konzeption, der Wirtschaftlichkeit, der Größe und 
des Standorts der geplanten Einrichtung, zu geben.

(3)  Für die Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe gelten die 
§§ 4 und 74 SGB VIII sowie Art. 13 entsprechend.

(4)  Die Aufgaben des Landesjugendhilfeausschusses nach § 71 Abs. 4 Satz 3 in 
Verbindung mit Abs. 2 SGB VIII bleiben unberührt.
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Art. 32 Bayerischer Jugendring

(1) 1 Der Bayerische Jugendring ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Ju-
gendverbänden und Jugendgemeinschaften in Bayern. 2 Er hat die Rechts-
form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 3 Er ordnet und verwaltet 
seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst.

(2) 1 Untergliederungen des Bayerischen Jugendrings sind die Kreis- und Stadt-
jugendringe sowie die Bezirksjugendringe, die in den Landkreisen und 
kreisfreien Gemeinden sowie in den Bezirken gebildet werden. 2 Sie füh-
ren für ihren Bereich die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings sowie die 
Aufgaben, die sie auf Grund von Vereinbarungen für kommunale Gebiets-
körperschaften wahrnehmen, nach Maßgabe der Satzung des Bayerischen 
Jugendrings in eigener Verantwortung aus.

(3) 1 Aufgabe des Bayerischen Jugendrings ist es, die Jugendarbeit in Bayern auf 
allen Gebieten zu fördern und sich für die Schaffung und Erhaltung positi-
ver Lebensbedingungen für junge Menschen einzusetzen. 2 Der Bayerische 
Jugendring soll mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und anderen 
Stellen und öffentlichen Einrichtungen im Sinn des § 81 SGB VIII zum Wohl 
junger Menschen vertrauensvoll zusammenwirken.

(4) 1 Durch Rechtsverordnung der Staatsregierung können dem Bayerischen 
Jugendring für den Bereich der Jugendarbeit Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Jugendhilfe nach § 85 Abs. 2 SGB VIII zur Besorgung im Auftrag 
des Staates übertragen werden. 2 Vor Erlass der Rechtsverordnung ist der 
Bayerische Jugendring zu hören. 3 Dem Bayerischen Jugendring können im 
Weg der Vereinbarung weitere staatliche Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Jugendarbeit übertragen werden. 4 Unberührt bleiben die Zuständigkeit 
des Landesjugendhilfeausschusses zur Behandlung von Angelegenheiten 
der Jugendarbeit im Gesamtzusammenhang der Jugendhilfe und der Jugend-
hilfeplanung nach § 71 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 2 SGB VIII, die 
Aufgaben der Obersten Landesjugendbehörde nach § 82 Abs. 1 SGB VIII und 
die Aufgaben der Bezirke nach Art. 31. 5 Die kreisangehörigen Gemeinden, 
die kreisfreien Gemeinden, die Landkreise und die Bezirke können Aufga-
ben auf dem Gebiet der Jugendarbeit, für welche sie zuständig sind, durch 
Vereinbarung auf die Untergliederungen des Bayerischen Jugendrings über-
tragen.
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(5) 1 Das Nähere über die Aufgaben des Bayerischen Jugendrings, über seine 
Mitglieder, den Organisationsaufbau, die Organe, die gesetzliche Vertre-
tung und das Finanzwesen wird durch die Satzung des Bayerischen Jugend-
rings geregelt. 2 Die Satzung bedarf der rechtsaufsichtlichen Genehmigung 
und wird im Bayerischen Ministerialblatt veröffentlicht.

(6) 1 Das Staatsministerium führt die Rechtsaufsicht über den Bayerischen Ju-
gendring und seine Untergliederungen, bei den nach Abs. 4 Sätze 1 und 3 
übertragenen Aufgaben auch eine Fachaufsicht. 2 Die für die Gemeinden 
geltenden Vorschriften über die Aufsicht gelten sinngemäß.

(7) 1 Zur Finanzierung der vom Staat übertragenen Aufgaben auf Landes ebene 
erhält der Bayerische Jugendring regelmäßige staatliche Zuwendungen 
nach Maßgabe des Staatshaushalts. 2 In den Vereinbarungen der kommuna-
len Gebietskörperschaften mit Untergliederungen des Bayerischen Jugend-
rings nach Abs. 4 Satz 5 sind Regelungen über die Höhe der Zuwendungen 
der kommunalen Gebietskörperschaften zu treffen.

Art. 33 Anerkennung

(1) Für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII sind 
zuständig

1. das Jugendamt, in dessen Bezirk der Träger seinen Sitz hat, wenn sich 
die Tätigkeit des Trägers nicht wesentlich über den Jugendamtsbezirk 
hinaus erstreckt,

2. die Regierung, in deren Bezirk der Träger seinen Sitz hat, wenn sich die 
Tätigkeit des Trägers zwar auf mehrere Jugendamtsbezirke, aber nicht 
wesentlich über den Regierungsbezirk hinaus erstreckt,

3. das Landesjugendamt für Träger, deren Tätigkeit sich zwar auf mehre-
re Regierungsbezirke, aber nicht über Bayern hinaus erstreckt; dies gilt 
nicht für Jugendverbände und Jugendgemeinschaften sowie andere Trä-
ger, die überwiegend auf dem Gebiet der Jugendarbeit tätig sind,

4. die zuständige oberste Landesjugendbehörde in den übrigen Fällen.

Stand: 4/2019
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(2) 1 Die Anerkennung eines Trägers erstreckt sich auch auf die ihm angehö-
renden rechtlich selbständigen Mitgliedsorganisationen, wenn sie sich auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe betätigen und mit dem Träger durch gleichge-
richtete Satzung und gleiche Betätigung zu einer organisatorischen Einheit 
verbunden sind. 2 Die im Zeitpunkt der Anerkennung bestehenden und 
einbezogenen rechtlich selbständigen Mitgliedsorganisationen sind im 
Anerkennungsbescheid zu nennen. 3 Auf später hinzukommende rechtlich 
selbständige Mitgliedsorganisationen erstreckt sich die Anerkennung nur, 
wenn die für sie zuständige Anerkennungsbehörde festgestellt hat, dass sie 
die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen.

(3) 1 Die am 1. Januar 2007 auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbän-
de der freien Wohlfahrtspflege sind anerkannte Träger der freien Jugendhil-
fe. 2 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) 1 Der Bayerische Jugendring und die am 1. Januar 2007 zusammengeschlos-
senen Jugendverbände und Jugendgemeinschaften sind anerkannte Träger 
der freien Jugendhilfe. 2 Werden Jugendverbände und Jugendgemeinschaf-
ten nach dem 1. Januar 2007 in den Bayerischen Jugendring aufgenommen, 
gelten sie damit als anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. 3 Sollen Ju-
gendverbände und Jugendgemeinschaften sowie andere Träger, die über-
wiegend auf dem Gebiet der Jugendarbeit tätig sind, durch Behörden nach 
Abs. 1 anerkannt werden, so ist der Bayerische Jugendring vor der Entschei-
dung zu hören.

(5) 1 Ein anerkannter Träger hat der nach Abs. 1 für die Anerkennung zuständi-
gen Behörde Änderungen in den für die Anerkennung maßgeblichen Um-
ständen unverzüglich mitzuteilen; dies gilt auch für Änderungen bei seinen 
Untergliederungen und Mitgliedsorganisationen. 2 Wenn sich die Anerken-
nung auf rechtlich selbständige Mitgliedsorganisationen erstreckt, sind 
auch diese zur Mitteilung nach Satz 1 verpflichtet.



2–16 Bayerischer Jugendring _ Gesetzliche Grundlagen 

Bayerisches Personal- 
vertretungsgesetz (BayPVG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl.  S. 349, 
BayRS 2035-1-F), das zuletzt durch § 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 17. Juli 2015  
(GVBl. S. 243) geändert worden ist

Art. 83a

1 Für die Beschäftigten des Bayerischen Jugendrings gilt dieses Gesetz mit der 
Maßgabe, daß die Untergliederungen des Bayerischen Jugendrings (Art. 32 
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze) als selbständige Dienst-
stellen gelten. 2 Art. 55 findet keine Anwendung.

Art. 55

1 Soweit gemäß Art. 6 Abs. 3 und 5 Sätze 2 und 3 einzelne Dienststellen gebil-
det werden, wird neben den einzelnen Personalräten ein Gesamtpersonalrat 
errichtet. 2 Bei Gemeinden wird ein Gesamtpersonalrat auch für den Bereich ei-
ner Nebenstelle oder eines Dienststellenteils errichtet, die gemäß Art. 6 Abs. 5 
Sätze 2 und 3 als selbständige Dienststelle gelten, wenn in diesem Bereich wei-
tere Nebenstellen oder Dienststellenteile gemäß Art. 6 Abs. 5 Sätze 2 und 3 ver-
selbständigt werden. Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (AVSG) vom 
2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 29a der 
Verordnung vom 16. August 2016 (GVBl. S. 258) geändert worden ist.
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Verordnung zur Ausführung 
der Sozialgesetze (AVSG) 
vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 29a 
der Verordnung vom 16.August 2016 (GVBl. S. 258) geändert worden ist

§ 32 Übertragung von Aufgaben auf den  
Bayerischen Jugendring

(1) 1 Die Aufgaben des überörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach 
§ 85 Abs. 2 SGB VIII werden, soweit sie die Jugendarbeit betreffen, auf den 
Bayerischen Jugendring übertragen. 2 Dies gilt insbesondere für

1. die Beratung der Jugendämter und die Entwicklung von Empfehlungen 
zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendarbeit,

2. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern und 
den anerkannten freien Trägern der Jugendarbeit,

3. die Anregung und Förderung von Einrichtungen, Diensten und Veranstal-
tungen der Jugendarbeit, soweit sie den örtlichen Bedarf übersteigen, 
ferner für

4. die Planung, Anregung, Förderung und Durchführung von Modellvorha-
ben zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit,

5. die Beratung der Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit in Fragen der 
Planung und Betriebsführung,

6. die Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendarbeit, soweit die in Nrn. 
4 bis 6 genannten Aufgaben für den örtlichen Bereich nicht durch die 
Jugendämter wahrgenommen werden können. 3 Zur Jugendarbeit im 
Sinn dieser Bestimmung gehören auch die damit sachlich zusammen-
hängenden Aufgaben der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes.
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(2) Unberührt bleiben die Zuständigkeit des Landesjugendhilfeausschusses 
zur Behandlung von Angelegenheiten der Jugendarbeit im Gesamtzusam-
menhang der Jugendhilfe und der Jugendhilfeplanung nach § 71 Abs. 4 
Satz 3 in Verbindung mit Abs. 2 SGB VIII sowie die Aufgaben der Obersten 
Landesjugendbehörde nach § 82 Abs. 1 SGB VIII und die Aufgaben der Be-
zirke nach Art. 31 AGSG.



GESCHÄF TSORDNUNG DER  
VOLLVERSAMMLUNG DES 
BAYERISCHEN JUGENDRINGS
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Teil A  Satzung
Teil B  Vollversammlung

§ 1 Einberufung der BJR-Vollversammlung

(1) Die Einberufung der Vollversammlung des Bayerischen Jugendrings (BJR) 
erfolgt durch den Landesvorstand im Benehmen mit dem/der BJR-Vollver-
sammlungs-Vorsitzenden, und zwar mit Angabe der vorläufigen Tagesord-
nung in Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) mindestens vier Wochen 
vor dem Sitzungstermin (§ 14 Abs. 1 BJR-Satzung).

(2) Außerordentliche Sitzungen (§ 14 Abs. 3 BJR-Satzung) müssen umgehend 
einberufen werden, sobald es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder 
verlangt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Zugang des Ersuchens. Im 
Falle von § 15 Abs. 3 BJR-Satzung muss die Einberufung in Textform mindes-
tens sieben Tage vor dem angesetzten Termin erfolgen.

§ 2 Öffentlichkeit der BJR-Vollversammlungen

(1) Die Sitzungen der BJR-Vollversammlungen sind grundsätzlich öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss aufgehoben werden. An nicht öf-
fentlichen Beratungen nehmen nur stimmberechtigte Mitglieder der Vollver-
sammlung gem. § 12 Abs. 3a)–e) und gewählte Mitglieder des Vorstandes 
gem. Abs. 4a) der Satzung des BJR sowie der/die Geschäftsführer_in teil. 
Über weitere Teilnehmer_innen entscheidet die BJR-Vollversammlung. Nicht 
öffentliche Beratungen sind vertraulich. Über deren Verlauf und Inhalt ist 
Stillschweigen zu bewahren. 
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§ 3 Tagesordnung und Anträge

(1) Der Landesvorstand schlägt die Tagesordnung im Benehmen mit dem/der 
BJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden vor. Die BJR-Vollversammlung ent-
scheidet über die Tagesordnung zu Beginn der Sitzung.

(2) Anträge zur Aufnahme eines Beratungsgegenstands in die Tagesordnung 
werden an den Landesvorstand gerichtet. Sie sind mindestens sechs Wo-
chen vor dem Sitzungstermin zu stellen.

(3) Anträge an die BJR-Vollversammlung sind spätestens drei Wochen vor dem 
Sitzungstermin zu stellen. Die Anträge werden den Mitgliedern spätestens 
zwei Wochen vor dem Sitzungstermin zugeleitet.

(4) Sämtliche Anträge sind grundsätzlich in Textform an die Geschäftsstelle 
des BJR zu senden. Dem/der Antragsteller_in ist der Eingang des Antrags in 
Textform zu bestätigen. 

(5) Sachanträge zu einem Beratungsgegenstand können jederzeit gestellt  
werden.

(6) Nicht fristgerecht eingereichte Anträge werden grundsätzlich auf die Tages-
ordnung der nächsten Sitzung gesetzt, es sei denn, dass der/die Antragstel-
ler_in eine besondere Dringlichkeit nachweisen kann. Über die Aufnahme 
solcher Tagesordnungspunkte ist gesondert abzustimmen.

(7) Anträge auf Satzungsänderung sind dem Landesvorstand zehn Wochen vor 
dem Sitzungstermin vorzulegen, der sie den Mitgliedern spätestens vier 
Wochen vor der Sitzung zuleitet.

(8) Über die Tagesordnung sowie über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
lässt der/die Sitzungsleiter_in nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
beschließen.

 



3–3Bayerischer Jugendring Vollversammlung _ Geschäftsordnung

§ 4 Fristen

Satzungsgemäße Fristen sind eingehalten, wenn der Eingang in der Geschäfts-
stelle des BJR zum jeweiligen Termin festgestellt werden kann.

§ 5 Arbeitsbericht, Sitzungsunterlagen

Der Landesvorstand hat jährlich einen Arbeitsbericht über das abgelaufene 
Geschäftsjahr abzugeben und in Textform niederzulegen. Der Arbeitsbericht ist 
den Mitgliedern der BJR-Vollversammlung nach Möglichkeit vor der BJR-Vollver-
sammlung zur Verfügung zu stellen. Spätestens mit der endgültigen Tagesord-
nung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haushaltsplan, Jahresrech-
nung inkl. Prüfungsbericht sowie alle eingegangenen Anträge und die Protokolle 
der Kommissionen) sowie ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen.

§ 6 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung und die Aufgaben der BJR-Vollversammlung sind in den 
§§ 12 und 13 der Satzung des BJR geregelt. 

§ 7 Stimmberechtigte Teilnehmer_innen der BJR-
Vollversammlung

(1) Stimmberechtigte Mitglieder (§ 12 Abs. 3a)–e) BJR Satzung) sind von den 
entsendenden Stellen in Textform an die BJR-Geschäftsstelle zu benennen.

(2) Ist ein stimmberechtigtes Mitglied an der Teilnahme verhindert, so ist ein_e 
Stellvertreter_in zu benennen. Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende 
gibt der BJR-Vollversammlung davon Kenntnis.

(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat nur eine Stimme. Die Vereinigung meh-
rerer Stimmen auf eine_n Delegierte_n ist nicht zulässig.
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§ 8 Teilnehmer_innen-Liste für die  
BJR-Vollversammlung

Die Teilnehmer_innen-Liste enthält folgende Abschnitte:
 → Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 12 Abs. 3 der BJR-Satzung;
 → Mitglieder ohne Stimmrecht gem. § 12 Abs. 4 der BJR-Satzung;
 → Gäste mit Rederecht gem. § 12 Abs. 5 der BJR-Satzung.

§ 9 BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende_r

(1) Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende eröffnet, leitet, unterbricht und 
schließt die Sitzung der BJR-Vollversammlung.

(2) Er/sie stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. Er/sie leitet 
die Beratungen und Abstimmungen.

(3) Am Ende der Sitzung ist jeweils der/die neue BJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende zu wählen, welche_r die nächste Sitzung leitet.

(4) Die Wahl ist offen, sofern nicht ein stimmberechtigtes Mitglied geheime 
Wahl beantragt.

(5) Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende wird vom Zeitpunkt seiner/ihrer 
Wahl an vom Landesvorstand und dem/der Präsident_in über alle Vorgänge 
unterrichtet, deren Kenntnis einer sachkundigen Leitung der Sitzung dient 
bzw. hierfür erforderlich ist.

(6) Die organisatorischen Vorbereitungen für die nächste Sitzung erfolgen im 
Benehmen mit dem/der BJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden.
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§ 10 Protokoll

(1) Über jede Sitzung der BJR-Vollversammlung wird ein Protokoll aufgenommen.

(2) Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teil-
nehmer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufspro-
tokolls angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung der 
BJR-Vollversammlung, das Abstimmungsergebnis, die wesentlichen Diskus-
sionsbeiträge sowie ausdrücklich zum Protokoll abgegebene Erklärungen.

(3) Das Protokoll wird von dem/der BJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden und 
dem/der Referent_in für die BJR-Vollversammlung unterzeichnet.

(4) Das Protokoll wird spätestens mit der Einberufung zur nächsten ordentli-
chen BJR-Vollversammlungs-Sitzung den Mitgliedern und Gästen zugestellt.

(5) In der nachfolgenden Sitzung klärt der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzen-
de, ob Einwendungen gegen den Wortlaut des Protokolls erhoben werden.

(6) Die BJR-Vollversammlung beschließt die endgültige Fassung des Protokolls. 

§ 11 Beschlussfähigkeit

(1) Nach Eröffnung der BJR-Vollversammlung stellt der/die BJR-Vollversamm-
lungs-Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung fest.

(2) Die BJR-Vollversammlung ist gem. § 15 Abs. 1 der Satzung des BJR beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten als 
anwesend.

(3) Die BJR-Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Verlauf der 
Sitzung diese Mehrheit unterschritten wird, sofern ein stimmberechtigtes 
Mitglied der BJR-Vollversammlung einen Antrag auf Feststellung der Be-
schlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-Beschlussfähigkeit festgestellt 
wird. 

Stand: 10/2020
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§ 12 Beschlussfassung

(1) Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende stellt die Fragen zur Beschluss-
fassung so, dass mit Ja oder Nein gestimmt werden kann. Die Reihenfolge 
der Stimmabgabe ist: Ja – Nein – Stimmenthaltung.

(2) Über einen Beratungsgegenstand wird in der Regel im Ganzen beschlossen. 
Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den wei-
testgehenden Antrag zuerst abzustimmen.

(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die BJR-Vollversamm-
lung beschließen, dass über einzelne Teile eines Beratungsgegenstandes 
getrennt abgestimmt wird.

(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. 
Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als 
nicht gefasst (§ 15 Abs. 2 BJR-Satzung). Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen.

(6) Auf Antrag von mehr als einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds wird geheim abgestimmt.

(8) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Abstimmungsverfahrens 
oder des Abstimmungsergebnisses kann unmittelbar nach der Abstimmung 
von Mitgliedern im Sinne von § 12 Abs. 3a)–e) und 4a) eine Wiederholung 
der Abstimmung verlangt werden.

(9) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende fest. 

Stand: 10/2020
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§ 13 Antrags- und Rederecht

(1) Antragsberechtigt sind die Mitglieder nach § 12 Abs. 3 und 4a), c) und d) der 
BJR-Satzung sowie der Landesvorstand. Außerdem sind antragsberechtigt 
die Stadt- und Kreisjugendringe durch ihre Organe oder Vorsitzenden sowie 
die von der BJR-Vollversammlung eingerichteten Kommissionen durch ihre 
Vorsitzenden.

(2) Antragsteller_innen, die nicht Mitglieder der BJR-Vollversammlung sind, 
werden zu den Beratungen ihres Antrags eingeladen. Im Falle der Organe 
der Stadt- und Kreisjugendringe benennen diese eine_n Vertreter_in, der/
die einzuladen ist.

(3) Rederecht haben die Mitglieder und Gäste der BJR-Vollversammlung im Sin-
ne von § 12 Abs. 3, 4 und 5 der BJR-Satzung; darüber hinaus kann der/die 
BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende anderen Teilnehmern_innen das Wort 
erteilen. 

§ 14 Sitzungsablauf

(1) Der/die Sitzungsleiter_in führt die Redeliste und erteilt das Wort.

(2) Die Teilnehmer_innen sprechen in der Reihenfolge, in der sie sich gemeldet 
haben.

(3) Sofern dies sachdienlich ist, kann der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzen-
de davon abweichen.

(4) Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende verweist eine_n Redner_in, 
dessen/deren Ausführungen vom Beratungsgegenstand abschweifen, zur 
Sache und kann ihm/ihr das Wort entziehen. Der/die Redner_in kann hier-
gegen die BJR-Vollversammlung anrufen, die ohne Aussprache entscheidet.

(5) Antragsteller_innen bekommen sowohl zu Beginn wie nach Schluss der An-
tragsberatung das Wort erteilt.
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(6) Antragsberechtigte Mitglieder der BJR-Vollversammlung können bis zum 
Schluss der Beratung des Antrags Änderungsanträge stellen. Der/die An-
tragsteller_in kann diese übernehmen. Anderenfalls wird getrennt über die 
Änderungsanträge abgestimmt.

§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können nur von Mitgliedern der BJR-Vollver-
sammlung im Sinne von § 12 Abs. 3 und 4a) gestellt werden. Diese werden 
sofort behandelt. Erhebt sich zu einem Antrag zur Geschäftsordnung keine 
Gegenrede, so ist er angenommen. Andernfalls ist nach Anhörung des Ge-
genredners/der Gegenrednerin abzustimmen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
 → Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit;
 → Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit;
 → Antrag auf sofortige Abstimmung;
 → Antrag auf Feststellung eines gruppengetrennten Meinungsbilds;
 → Antrag auf Schluss der Debatte;
 → Antrag auf Schluss der Redeliste;
 → Antrag auf Begrenzung der Redezeit;
 → Antrag auf Vertagung oder Unterbrechung der Sitzung;
 → Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes;
 → Antrag auf Übergang zur Tagesordnung;
 → Antrag zu Maßnahmen der Sitzungsleitung;
 → Antrag auf geschlechtergetrennte Redeliste;
 → Antrag auf geschlechtergetrennte Beratung.

(3) Anträge auf Schluss der Debatte, Schluss der Redeliste oder Begrenzung 
der Redezeit können nur von solchen Mitgliedern gestellt werden, die selbst 
zur Sache noch nicht gesprochen haben. 
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§ 16 Persönliche Erklärung 

(1) Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder nach Been-
digung einer Abstimmung kann der/die Sitzungsleiter_in das Wort zu einer 
persönlichen Erklärung erteilen.

(2) Durch die persönliche Erklärung erhält der/die Redner_in Gelegenheit, Äu-
ßerungen, die in Bezug auf seine/ihre Person gemacht wurden, zurückzu-
weisen, eigene Ausführungen richtigzustellen oder seine/ihre Stimmabga-
be zu begründen. 

§ 17 Wahl des Präsidenten/der Präsidentin, des Vi-
zepräsidenten/der Vizepräsidentin sowie der 
weiteren Mitglieder des Landesvorstandes 

(1) Der/die BJR-Vollversammlungs-Vorsitzende schreibt die betreffende Wahl 
aus, führt eine Kandidaten_innenliste über die Bereitschaft zur Annahme 
der Wahl und versendet die Liste möglichst frühzeitig an die stimmberech-
tigten Mitglieder der BJR-Vollversammlung.

(2) Wahlvorschläge können von jedem stimmberechtigten Mitglied gemacht 
werden.

(3) Zur Durchführung der Wahl bestellt die BJR-Vollversammlung drei ihrer Mit-
glieder als Wahlausschuss, eines der Wahlausschussmitglieder übernimmt 
den Vorsitz.

(4) Der/die Wahlausschussvorsitzende fordert die stimmberechtigten Mitglie-
der auf, ggf. weitere Kandidaten_innen zu benennen, und fragt die vorge-
schlagenen Personen, ob sie bereit sind, zu kandidieren.
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(5) Es finden eine Vorstellung der Kandidaten_innen, eine Personalbefragung 
und auf Antrag eine Personaldebatte statt. Die Personaldebatte findet nicht 
öffentlich und unter Ausschluss der betroffenen Kandidat_innen statt. An-
wesenheitsberechtigt sind die stimmberechtigten Delegierten, die Mitglie-
der des Wahlausschusses und die aktuellen Vorstandsmitglieder.

(6) Ein_e Abwesende_r kann gewählt werden, wenn dem/der Wahlausschuss-
vorsitzenden vor der Wahl eine Erklärung vorliegt, dass der/die Abwesende 
bereit ist, zu kandidieren und die Wahl anzunehmen.

(7) Der/die Präsident_in und der/die Vizepräsident_in sind in getrennten Wahl-
gängen zu wählen. Die weiteren Vorstandsmitglieder können jeweils in ei-
nem Wahlgang gewählt werden (Sammelwahl), sofern sich hiergegen kein 
Widerspruch erhebt (vgl. § 16 Abs. 5 BJR-Satzung).

(8) Die Wahl findet geheim statt. Gewählt ist, für wen mehr als die Hälfte der 
anwesenden Stimmberechtigten mit Ja stimmen und wer die Wahl daraufhin 
annimmt. Erhalten mehrere Kandidaten_innen für eine Vorstandsposition 
nicht die notwendige Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere Wahlgänge 
notwendig. Der/die Kandidat_in mit der geringsten Ja-Stimmenzahl aus dem 
vorherigen Wahlgang bleibt bei den weiteren Wahlgängen für die jeweilige 
Vorstandsposition unberücksichtigt. Sofern mehr Kandidaten_innen mehr 
als die Hälfte der möglichen Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten 
auf sich vereinen, als Positionen zu besetzen sind, sind die Kandidaten¬_in-
nen in der Reihenfolge der Häufigkeit der Ja-Stimmen gewählt. Gegebenen-
falls finden weitere Wahlgänge statt.

(9) Im Falle der Sammelwahl hat jede_r Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie 
Vorstandsmitglieder zu wählen sind. Stimmenhäufelung ist nicht zulässig.

(10) Der/die Vorsitzende des Wahlausschusses gibt das Ergebnis bekannt. 

(11) Der Wahlausschuss nimmt ein Wahlprotokoll auf, das die drei Mitglieder 
unterzeichnen.

(12) Das Wahlprotokoll enthält:
 → eingangs die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder;
 → die Feststellung der Beschlussfähigkeit;
 → die eingegangenen Wahlvorschläge;
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 → gegebenenfalls den Beschluss der BJR-Vollversammlung, dass die weiteren 
Mitglieder des Landesvorstands nicht einzeln, sondern in einem Wahlgang 
gewählt werden;

 → für jeden Wahlgang die Zahl der abgegebenen, gültigen Stimmen sowie
 → die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge.

(13) Das Wahlprotokoll und die Stimmzettel sind mindestens bis zur Genehmi-
gung des BJR-Vollversammlungs-Sitzungsprotokolls in der nächsten BJR-
Vollversammlung aufzubewahren.

§ 18 Kommissionen der BJR-Vollversammlung 

(1) Die BJR-Vollversammlung kann Kommissionen einsetzen, die Aufgaben be-
arbeiten, welche nicht unmittelbar auf die Arbeit der BJR-Vollversammlung 
zielen, aber für Jugendarbeit von grundsätzlicher Bedeutung sind. Kommis-
sionen haben ausschließlich beratende Funktion.

(2) Die BJR-Vollversammlung beschließt die Einsetzung bzw. über die Weiterar-
beit einer Kommission, mit einer Aufgaben- und Zielbeschreibung, jeweils 
für bis zu zwei Jahre. Mit dem Einsetzungs- bzw. Weiterarbeitsbeschluss 
beruft die BJR-Vollversammlung die Mitglieder einer Kommission. Bei der 
Besetzung soll die Breite der BJR-Mitgliedsorganisationen ebenso vertreten 
sein wie andere Träger der Jugendarbeit und deren verschiedene Ebenen. 
Die BJR-Vollversammlung wählt aus der Mitte der Kommissionsmitglieder 
eine_n Vorsitzende_n.

(3) Kommissionen bestehen in der Regel aus acht bis zwölf Mitgliedern. In 
Einzelfällen, die aufgrund der Aufgaben- und Zielbeschreibung begründet 
werden müssen, kann eine abweichende Mitgliederzahl festgelegt werden.

(4) Die Mitglieder einer Kommission werden durch die Vollversammlung be-
nannt. Hierfür sind die Mitglieder der Vollversammlung frühzeitig zum Vor-
schlag aufzufordern. Die Vorschläge sollen durch Informationen über die 
vorgeschlagene Person versehen sein und mit den Unterlagen zur Vollver-
sammlung zugänglich gemacht werden. Die vorgeschlagenen Personen müs-
sen nicht der Organisation angehören, von welcher der Vorschlag ausgeht.
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(5) Kommissionen halten ihre Sitzungen im Einvernehmen mit dem Landesvor-
stand ab. Über die Kommissions-Sitzungen ist jeweils ein Protokoll anzu-
fertigen und den Mitgliedern der BJR-Vollversammlung spätestens mit den 
Sitzungsunterlagen zur BJR-Vollversammlung bereitzustellen.

(6) Besteht eine Kommission, so ist in jeder BJR-Vollversammlung eine Bericht-
erstattung über die geleistete Tätigkeit vorzusehen.
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Teil C  Vorstand
 
Der Landesvorstand gibt sich gemäß § 17 der Satzung des BJR eine eigene Ge-
schäftsordnung. 

Teil D  Schlussbestimmungen 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit der Verabschiedung durch die BJR-Vollver-

sammlung in Kraft.

(2) Jedem Mitglied der BJR-Vollversammlung ist ein Exemplar dieser Geschäfts-
ordnung auszuhändigen.



GRUNDSATZ-GESCHÄF TS - 
ORDNUNG FÜR  
BEZIRKSJUGENDRINGE
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Teil A 

I Bezeichnung und Rechtsform

Der Bezirksjugendring _ ist gem. § 10 der Satzung des Bayerischen Jugend-
rings (BJR) eine Gliederung des BJR ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 

II Aufgaben

Die Aufgaben des Bezirksjugendrings _ richten sich nach der BJR-Satzung. 

III Aufnahmeverfahren und Mitarbeit im Bezirks-
jugendring, Austritt, Erlöschen der Mitglied-
schaft und Ausschluss

(1) Das Aufnahmeverfahren ist in § 5 der BJR-Satzung geregelt.

(2) Beantragen Untergliederungen von Jugendverbänden, die bereits Mitglied 
im BJR sind, das Vertretungsrecht im Bezirksjugendring, so ergeht ein Fest-
stellungsbeschluss des Vorstandes darüber, ob es sich bei dem Antragstel-
ler um die Gliederung einer in den BJR bereits aufgenommenen Mitgliedsor-
ganisation handelt und diese mindestens in fünf Stadt-/Kreisjugendringen 
des Bezirks vertreten ist. Der Antrag ist spätestens zwei Wochen vor der 
nächsten Vorstandssitzung an den Vorstand des Bezirksjugendrings zu stel-
len. Anträge, die verspätet eingehen, werden erst in der darauffolgenden 
Vorstandssitzung bearbeitet. Der Feststellungsbeschluss des Vorstandes 
zum Vertretungsrecht tritt unmittelbar nach Beschlussfassung in Kraft. 
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 Dieser Beschluss wird unverzüglich an den Landesvorstand des BJR sowie 
an die jeweilige Landesorganisation weitergeleitet. Ist keine Landesorgani-
sation vorhanden, so ist der Beschluss an die bayernweit höchste Organisa-
tionsebene weiterzuleiten.

(3) Ein Austritt aus dem BJR kann jederzeit gemäß § 7 der BJR-Satzung erklärt 
werden. Die Erklärung des Jugendverbandes ist dem Vorstand des Bezirks-
jugendrings in Textform zuzuleiten. Der Bezirksjugendring hat die Erklä-
rung unverzüglich an den Landesvorstand des BJR weiterzuleiten. Durch 
den Austritt verliert der Jugendverband das Vertretungsrecht in den Voll-
versammlungen sowie die mit der Mitgliedschaft verbundene öffentliche 
Anerkennung.

(4) Wirkt ein Jugendverband länger als zwei Jahre nicht an den Aufgaben des 
BJR mit oder löst sich auf, so erlischt die Mitgliedschaft gemäß § 8 der BJR-
Satzung. Bestehen Zweifel am Fortbestand eines Jugendverbandes, so ist 
der Bezirksjugendring-Vorstand verpflichtet, Nachforschungen anzustel-
len. Der Jugendorganisation ist dabei Gelegenheit zu geben, innerhalb von 
sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben. Der Bezirksjugend-Vorstand 
hat die BezJR-Vollversammlung über das Ergebnis seiner Nachforschungen 
zu unterrichten. Die BezJR-Vollversammlung beschließt hinsichtlich des 
Erlöschens einer Mitgliedschaft eine Empfehlung an den Landesvorstand 
des BJR, welcher über das Erlöschen beschließt. Die Empfehlung an den 
Landesvorstand bedarf einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder der BezJR-Vollversammlung.

(5) Verstößt ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe schwerwiegend gegen 
die BJR-Satzung, kann dieser/diese gemäß § 9 der BJR-Satzung ausgeschlos-
sen werden. Der Antrag hierzu ist durch die BezJR-Vollversammlung an den 
Landesvorstand zu stellen. Dieser verfährt gemäß § 9 der BJR-Satzung. Der 
Beschlussantrag der BezJR-Vollversammlung auf Ausschluss bedarf einer 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(6) Ein Jugendverband, der das Vertretungsrecht in der BezJR-Vollversammlung 
dreimal in Folge nicht wahrnimmt, verliert das Vertretungsrecht ab der fol-
genden BezJR-Vollversammlung. Der Verlust der Vertretung ist vor dieser 
(der vierten) Vollversammlung mittels Vorstandsbeschluss festzustellen. 
Fehlt ein Jugendverband zweimal in Folge und würde somit bei einem wei-
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teren Fehlen das Vertretungsrecht ab der übernächsten Sitzung verlieren, 
so muss der Bezirksjugendring unverzüglich nach der zweiten Sitzung den 
jeweiligen Landesverband, soweit vorhanden sowie den BJR darüber in 
Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) informieren. Der Bezirksjugend-
ring wirkt durch geeignete Maßnahmen auf die Wiederwahrnehmung des 
Vertretungsrechtes durch den Jugendverband hin. Das Vertretungsrecht 
wird dem Jugendverband auf Antrag – vorbehaltlich der Teilnahme an der 
nächsten Vollversammlung – wieder eingeräumt und vom Vorstand des Be-
zirksjugendrings festgestellt. Der Feststellungsbeschluss erlangt erst mit 
dem Erscheinen des betreffenden Jugendverbands auf der nächsten Voll-
versammlung seine Gültigkeit.

(7) Feststellungsbeschlüsse, die durch den Vorstand gefasst wurden, sind der 
BezJR-Vollversammlung zu Beginn deren Sitzung mitzuteilen.
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Teil B BezJR-Vollversammlung

§ 1 Einberufung der BezJR-Vollversammlung

(1) Die Einberufung der BezJR-Vollversammlung erfolgt durch den Vorstand, mit 
Angabe der vorläufigen Tagesordnung in Textform (z. B. schriftlich oder per 
E-Mail), mindestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin (§ 22 Abs. 1 BJR-
Satzung).

(2) Außerordentliche Sitzungen (§ 32 Abs. 3 BJR-Satzung) müssen umgehend 
einberufen werden, sobald es ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder 
verlangt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Zugang des Ersuchens. Im 
Falle von § 33 Abs. 3 BJR-Satzung muss die Einberufung in Textform mindes-
tens sieben Tage vor dem angesetzten Termin erfolgen.

§ 2 Öffentlichkeit der BezJR-Vollversammlungen

(1) Die Sitzungen der BezJR-Vollversammlungen sind grundsätzlich öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss aufgehoben werden. An nicht öf-
fentlichen Beratungen nehmen nur stimmberechtigte Mitglieder der Voll-
versammlung gem. § 20 Abs. 2a)–e) und gewählte Mitglieder des Vorstands 
gem. Abs. 3a) aa) sowie der/die Geschäftsführer_in gem. § 20 Abs. 3b) bb) 
der BJR-Satzung teil. Über weitere Teilnehmer_innen entscheidet die BezJR-
Vollversammlung. Nicht öffentliche Beratungen sind vertraulich. Über deren 
Verlauf und Inhalt ist Stillschweigen zu bewahren.
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§ 3 Tagesordnung und Anträge

(1) Der Bezirksjugendring-Vorstand erstellt die Tagesordnung.

(2) Anträge für die Tagesordnung müssen drei Wochen vor dem Termin der 
BezJR-Vollversammlung beim Bezirksjugendring-Vorstand in Textform ein-
gereicht werden. Auf diese Frist ist bei der Einberufung hinzuweisen.

(3) Sämtliche Anträge sind grundsätzlich in Textform an die Geschäftsstelle 
des Jugendrings zu senden. Dem/der Antragsteller_in ist der Eingang des 
Antrags in Textform zu bestätigen. Die Anträge werden spätestens zwei Wo-
chen vor dem Sitzungstermin den Mitgliedern zugeleitet.

(4) Nicht fristgerecht eingereichte Anträge werden grundsätzlich auf die Tages-
ordnung der nächsten BezJR-Vollversammlung gesetzt, es sei denn, dass 
der/die Antragsteller_in eine besondere Dringlichkeit nachweisen kann. 
Über die Aufnahme solcher Anträge in die Tagesordnung ist gesondert ab-
zustimmen.

(5) Über die Tagesordnung sowie über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
lässt der/die Sitzungsleiter_in nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
beschließen.

§ 4 Fristen

Satzungsgemäße Fristen sind eingehalten, wenn der Eingang in der Geschäfts-
stelle des Jugendrings zum jeweiligen Termin festgestellt werden kann.

§ 5 Arbeitsbericht, Sitzungsunterlagen 

Der Bezirksjugendring-Vorstand hat jährlich einen Arbeitsbericht über das ab-
gelaufene Geschäftsjahr abzugeben und in Textform niederzulegen. Der Arbeits-
bericht ist den Mitgliedern der BezJR-Vollversammlung nach Möglichkeit vor der 
BezJR-Vollversammlung zur Verfügung zu stellen. Spätestens mit der endgülti-
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gen Tagesordnung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haushaltsplan, 
Jahresrechnung (inkl. Prüfungsbericht) sowie alle eingegangenen Anträge) sowie 
ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen. 

§ 6 Zusammensetzung

(1) Die Zusammensetzung und die Aufgaben der BezJR-Vollversammlung sind 
in den §§ 20 und 21 der BJR-Satzung geregelt.

(2) Der Bezirksjugendring-Vorstand richtet entsprechend § 19 Abs. 2d) der BJR-
Satzung an das Deutsche Jugendherbergswerk Landesverband Bayern die 
Bitte um Benennung eines Vertreters/einer Vertreterin.

(3) Der Bezirksjugendring-Vorstand beruft zwei Schülersprecher_innen.

(4) Der Bezirksjugendring-Vorstand des Bezirksjugendrings Oberbayern lädt 
die Vertreter_innen aller Stadt- und Kreisjugendringe zu einer gesonderten 
Sitzung zum Zweck der Wahl der neunzehn Delegierten ein, spätestens un-
mittelbar vor der Sitzung der BezJR-Vollversammlung.

§ 7 Stimmberechtigte Teilnehmer_innen der 
BezJR-Vollversammlung

(1) Stimmberechtigte Mitglieder (§ 20 Abs. 2a)–e) BJR-Satzung) sind vor Eröff-
nung der BezJR-Vollversammlung dem/der Bezirksjugendring-Vorsitzenden 
von den entsendenden Stellen in Textform zu benennen.

(2) Ist ein stimmberechtigtes Mitglied (§ 20 Abs. 2a)–e) BJR-Satzung) an der 
Teilnahme verhindert, so ist ein_e Stellvertreter_in zu benennen. Der/die 
Vorsitzende gibt der BezJR-Vollversammlung davon Kenntnis.

(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat nur eine Stimme. Die Vereinigung meh-
rerer Stimmen auf eine_n Delegierte_n ist nicht zulässig.
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§ 8 Teilnehmer_innen-Liste für die  
BezJR-Vollversammlung 

(1) Die Teilnehmer_innen-Liste enthält folgende Abschnitte:
 → Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 20 Abs. 2 der BJR-Satzung;
 → Mitglieder ohne Stimmrecht gem. § 20 Abs. 3 der BJR-Satzung;
 → Gäste mit Rederecht gem. § 20 Abs. 4 der BJR-Satzung.

(2) Der Abschnitt „Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 20 Abs. 2 der BJR-Satzung“ 
erhält folgenden Vorspann: „Ich bin in nicht mehr als zwei Bezirksjugendrin-
gen als Delegierte_r in deren BezJR-Vollversammlung vertreten.“

§ 9 BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende_r 

(1) Der/die Vorsitzende des Bezirksjugendrings eröffnet, leitet, unterbricht und 
schließt die Sitzung der BezJR-Vollversammlung.

(2) Er/sie stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. Er/ sie leitet 
die Beratungen und Abstimmungen.

(3) Bei dessen/deren Verhinderung übernimmt die unter Abs. 1 und 2 genann-
ten Punkte sein_e/ihr_e Stellvertreter_in, wiederum stellvertretend das 
dienstälteste Vorstandsmitglied.

(4) Für einzelne Tagesordnungspunkte kann die Sitzungsleitung an weitere Per-
sonen übertragen werden.

§ 10 Protokoll 

(1) Über jede Sitzung der BezJR-Vollversammlung wird ein Protokoll aufge-
nommen.

(2) Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teilneh-
mer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufsprotokolls 
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angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung der BezJR-Voll-
versammlung, das Abstimmungsergebnis, die wesentlichen Diskussionsbei-
träge sowie ausdrücklich zum Protokoll abgegebene Erklärungen.

(3) Das Protokoll wird von dem/der BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzenden und 
dem/der Protokollführer_in unterzeichnet.

(4) Das Protokoll wird den Mitgliedern und Gästen spätestens mit der Einberu-
fung zur nächsten ordentlichen BezJR-Vollversammlung zugestellt.

(5) In der nachfolgenden Sitzung klärt der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende, ob Einwendungen gegen den Wortlaut des Protokolls erhoben werden.

(6) Die BezJR-Vollversammlung beschließt die endgültige Fassung des Proto-
kolls.

§ 11 Beschlussfähigkeit

(1) Nach Eröffnung der BezJR-Vollversammlung stellt der/die Bezirksjugend-
ring-Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der BezJR-Vollversammlung fest.

(2) Die BezJR-Vollversammlung ist gem. § 23 Abs. 1 der BJR-Satzung beschluss-
fähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten als 
anwesend.

(3) Die BezJR-Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Verlauf 
der Sitzung diese Mehrheit unterschritten wird, sofern ein stimmberech-
tigtes Mitglied der BezJR-Vollversammlung einen Antrag auf Feststellung 
der Beschlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-Beschlussfähigkeit fest-
gestellt wird.

§ 12 Beschlussfassung

(1) Der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende stellt die Fragen zur Be-
schlussfassung so, dass mit Ja oder Nein gestimmt werden kann. Die Rei-
henfolge der Stimmabgabe ist: Ja – Nein – Stimmenthaltung.

Stand: 10/2020
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(2) Über einen Beratungsgegenstand wird in der Regel im Ganzen beschlossen. 
Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den wei-
testgehenden Antrag zuerst abzustimmen.

(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die Vollversammlung 
beschließen, dass über einzelne Teile eines Beratungsgegenstandes ge-
trennt abgestimmt wird.

(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. Gibt 
es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als nicht 
gefasst (§ 23 Abs. 2 BJR-Satzung). Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen.

(6) Auf Antrag von mehr als einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds wird geheim abgestimmt.

(8) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Abstimmungsverfahrens 
oder des Abstimmungsergebnisses, kann unmittelbar nach der Abstim-
mung von Mitgliedern im Sinne von § 20 Abs. 2a)–e) und 3a) der BJR-Sat-
zung eine Wiederholung der Abstimmung verlangt werden.

(9) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die Sitzungsleiter_in fest.

§ 13 Antrags- und Rederecht

(1) Antragsberechtigt sind die Mitglieder nach § 20 Abs. 2a)–e) und 3a) der  
BJR-Satzung.

(2) Rederecht haben die Mitglieder und Gäste der BezJR-Vollversammlung im 
Sinne von § 20 Abs. 2, 3 und 4 der BJR-Satzung; darüber hinaus kann der/die 
BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende anderen Teilnehmer_innen das Wort 
erteilen.

Stand: 10/2020
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§ 14 Sitzungsablauf

(1) Der/die Sitzungsleiter_in führt die Redeliste und erteilt das Wort.

(2) Die Teilnehmer_innen sprechen in der Reihenfolge, in der sie sich gemeldet 
haben.

(3) Sofern dies sachdienlich ist, kann der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsit-
zende davon abweichen.

(4) Der/die BezJR-Vollversammlungs-Vorsitzende verweist eine_n Redner_in, 
dessen/deren Ausführungen vom Beratungsgegenstand abschweifen, zur 
Sache und kann ihm/ihr das Wort entziehen. Der/die Redner_in kann dage-
gen die BezJR-Vollversammlung anrufen, die ohne Aussprache entscheidet.

(5) Antragsteller_innen bekommen sowohl zu Beginn wie nach Schluss der An-
tragsberatung das Wort erteilt.

(6) Antragsberechtigte Mitglieder der BezJR-Vollversammlung können bis zum 
Schluss der Beratung des Antrages Änderungsanträge stellen. Der/die An-
tragssteller_in kann diese übernehmen. Anderenfalls wird getrennt über die 
Änderungsanträge abgestimmt.

 

§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können nur von Mitgliedern der BezJR-Voll-
versammlung im Sinne von § 20 Abs. 2 und 3a) aa) der BJR-Satzung gestellt 
werden. Diese werden sofort behandelt. Erhebt sich zu einem Antrag zur 
Geschäftsordnung keine Gegenrede, so ist er angenommen. Anderenfalls 
ist nach Anhörung des Gegenredners/der Gegenrednerin abzustimmen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
 → Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit;
 → Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit;
 → Antrag auf sofortige Abstimmung;
 → Antrag auf Feststellung eines gruppengetrennten Meinungsbilds;
 → Antrag auf Schluss der Debatte;
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 → Antrag auf Schluss der Redeliste;
 → Antrag auf Begrenzung der Redezeit;
 → Antrag auf Vertagung oder Unterbrechung der Sitzung;
 → Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes;
 → Antrag auf Übergang zur Tagesordnung.

(3) Anträge auf Schluss der Debatte, Schluss der Redeliste oder Begrenzung 
der Redezeit können nur von solchen Mitgliedern der BezJR-Vollversamm-
lung gestellt werden, die selbst zur Sache noch nicht gesprochen haben.

§ 16 Persönliche Erklärung 

(1) Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder nach Been-
digung der Abstimmung kann der/die Sitzungsleiter_in das Wort zu einer 
persönlichen Bemerkung oder Erklärung erteilen.

(2) Durch die persönliche Erklärung erhält der/die Redner_in Gelegenheit, Äu-
ßerungen, die in Bezug auf seine/ihre Person gemacht wurden, zurückzu-
weisen, eigene Ausführungen richtigzustellen oder seine/ihre Stimmabga-
be zu begründen.

§ 17 Wahlen 

(1) Zur Durchführung von Wahlen beruft die BezJR-Vollversammlung einen 
Wahlausschuss von drei Personen. Der Wahlausschuss erhält die BJR-Sat-
zung und die Geschäftsordnung des Bezirksjugendrings ausgehändigt. Der 
Wahlausschuss bestimmt aus seiner Mitte eine_n Leiter_in.

(2) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses stellt die Anzahl der stimmberech-
tigten Mitglieder der BezJR-Vollversammlung fest. Er/sie fordert die stimm-
berechtigten Mitglieder der BezJR-Vollversammlung auf, Kandidaten_innen 
für den Bezirksjugendring-Vorstand vorzuschlagen. Der/die Leiter_in des 
Wahlausschusses befragt die vorgeschlagenen Personen, ob sie bereit sind, 
zu kandidieren.
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(3) Es finden eine Vorstellung der Kandidaten_innen, eine Personalbefragung 
und auf Antrag eine Personaldebatte statt. Die Personaldebatte findet nicht 
öffentlich und unter Ausschluss der betroffenen Kandidaten_innen statt. 
Anwesenheitsberechtigt sind die stimmberechtigten Delegierten, die Mit-
glieder des Wahlausschusses und die aktuellen Vorstandsmitglieder.

(4) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses stellt fest, ob es sich bei den Kandi-
daten_innen um stimmberechtigte Mitglieder, nicht stimmberechtigte Ver-
treter_innen einer Mitgliedsorganisation gem. § 24 Abs. 4 der BJR-Satzung 
oder nicht stimmberechtigte Personen, die keine Vertreter _innen einer Mit-
gliedsorganisation sind, handelt.

(5) Ein_e Abwesende_r kann gewählt werden, wenn dem/der Leiter_in des 
Wahlausschusses vor der Wahl eine schriftliche Erklärung vorliegt, dass 
der/die Abwesende bereit ist, zu kandidieren und die Wahl anzunehmen.

(6) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses führt die Wahl entsprechend § 24 
der BJR-Satzung durch. Bei der Wahl ist die Berücksichtigung der Satzungs-
regelungen und Geschäftsordnung in folgender Reihenfolge erforderlich: 
1. Gem. § 24 Abs. 4 der BJR-Satzung müssen mindestens zwei Mitglieder 
im Bezirksjugendring-Vorstand gleichzeitig Stadt-/Kreisjugendring-Vor-
standsmitglieder sein. 2. Gem. § 24 Abs. 4 BJR-Satzung dürfen nicht mehr 
als zwei Personen gewählt werden, die nicht stimmberechtigte Mitglieder 
der BezJR-Vollversammlung sind und nicht von einer Mitgliedsorganisation 
vorgeschlagen wurden. 3. Gem. § 19 der Geschäftsordnung ist die Mindest-
zahl an Frauen und Männern zu berücksichtigen.

(7) Der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_in sind in getrennten 
Wahlgängen zu wählen. Die weiteren Vorstandsmitglieder können jeweils 
in einem Wahlgang gewählt werden (Sammelwahl), sofern sich hiergegen 
kein Widerspruch erhebt (vgl. § 24 Abs. 3 der BJR-Satzung). Bei der Wahl 
der weiteren Vorstandsmitglieder gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 der BJR-Satzung 
hat jede_r Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Vorstandsmitglieder zu 
wählen sind. Stimmenhäufelung ist nicht zulässig.

(8) Die Wahl findet geheim statt. Gewählt ist, für wen mehr als die Hälfte der 
anwesenden Stimmberechtigten mit „Ja“ stimmen und wer daraufhin die 
Wahl annimmt. Erhalten mehrere Kandidaten_innen für eine Vorstandsposi-

Stand: 4/2019
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tion nicht die notwendige Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere Wahlgänge 
notwendig. Der/die Kandidat_in mit der geringsten Ja-Stimmenzahl aus dem 
vorherigen Wahlgang bleibt bei den weiteren Wahlgängen für die jeweilige 
Vorstandsposition unberücksichtigt. Sofern mehr Kandidaten_innen mehr 
als die Hälfte der möglichen Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten 
auf sich vereinen, als Positionen zu besetzen sind, sind die Kandidaten_in-
nen in der Reihenfolge der Häufigkeit der Ja-Stimmen gewählt. Gegebenen-
falls finden weitere Wahlgänge statt. Die Wahl der Rechnungsprüfer_innen 
kann in einem Wahlgang erfolgen und mit offener Stimmabgabe. Auf Antrag 
eines stimmberechtigten Mitglieds der Vollversammlung hat die Stimmab-
gabe geheim stattzufinden. Gleiches gilt für die Berufung der Einzelpersön-
lichkeiten (§ 21 Abs. 2c) der BJR-Satzung).

(9) Wahlberechtigt sind nur die stimmberechtigten Mitglieder der Vollversamm-
lung im Sinne von § 20 Abs. 2a)–e) der BJR-Satzung.

(10) Durch die anwesenden Vertreter_innen der Stadt- und Kreisjugendringe ist 
für die Dauer von zwei Jahren ein_e Vertreter_in der Stadt- und Kreisjugend-
ringe des Bezirks als stimmberechtigtes Mitglied der BJR-Vollversammlung 
sowie dessen/deren Stellvertretung zu wählen (gemäß § 12 Abs. 3c) und 
§ 21 Abs. 2e) der BJR-Satzung). Auch auf der BezJR-Vollversammlung nicht 
stimmberechtigte Vorstandsmitglieder der Stadt-/Kreisjugendringe sind 
wählbar. Die Wahl findet mit getrennter geheimer Stimmabgabe statt. Jeder 
anwesende Stadt-/Kreisjugendring hat eine Stimme.

(11) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses gibt das Wahlergebnis bekannt.

(12) Der Wahlausschuss nimmt ein Wahlprotokoll auf, das die drei Mitglieder 
unterzeichnen.

(13) Das Wahlprotokoll enthält:
 → eingangs die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder; 
 → die Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
 → die eingegangenen Wahlvorschläge;
 → gegebenenfalls den Beschluss der BezJR-Vollversammlung, dass die wei-

teren Mitglieder des Vorstandes nicht einzeln, sondern in einem Wahlgang 
gewählt werden;

 → für jeden Wahlgang die Zahl der abgegebenen, gültigen Stimmen sowie
 → die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge.

Stand: 4/2019
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(14) Das Wahlprotokoll und die Stimmzettel sind mindestens bis zur Geneh-
migung des BezJR-Vollversammlungs-Sitzungsprotokolls in der nächsten 
BezJR-Vollversammlung aufzubewahren.

§ 18 Kommissionen der BezJR-Vollversammlung 

(1) Die BezJR-Vollversammlung kann Kommissionen einsetzen, die Aufgaben 
bearbeiten, welche nicht unmittelbar auf die Arbeit der BezJR-Vollversamm-
lung zielen, aber für Jugendarbeit von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
Kommissionen haben ausschließlich beratende Funktion.

(2) Die BezJR-Vollversammlung beschließt die Einsetzung bzw. über die Weiter-
arbeit einer Kommission, mit einer Aufgaben- und Zielbeschreibung, jeweils 
für bis zu zwei Jahre. Mit dem Einsetzungs- bzw. Weiterarbeitsbeschluss 
beruft die BezJR-Vollversammlung die Mitglieder einer Kommission. Bei 
der Besetzung soll die Breite der Bezirksjugendring-Mitgliedsorganisatio-
nen ebenso vertreten sein wie andere Träger der Jugendarbeit und deren 
verschiedene Ebenen. Die BezJR-Vollversammlung wählt aus deren Mitte 
eine_n Vorsitzende_n.

(3) Kommissionen bestehen in der Regel aus acht bis zwölf Mitgliedern. In 
Einzelfällen, die aufgrund der Aufgaben- und Zielbeschreibung begründet 
werden müssen, kann eine abweichende Mitgliederzahl festgelegt werden.

(4) Die Mitglieder einer Kommission werden durch die Vollversammlung be-
nannt. Hierfür sind die Mitglieder der Vollversammlung frühzeitig zum 
Vorschlag aufzufordern. Die Vorschläge sollen durch Informationen über 
die vorgeschlagene Person versehen sein und mit den Unterlagen zur Voll-
versammlung zugänglich gemacht werden. Die vorgeschlagenen Personen 
müssen nicht der Organisation angehören, von welcher der Vorschlag aus-
geht.
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(5) Kommissionen halten ihre Sitzungen im Einvernehmen mit dem Vorstand ab. 
Über die Kommissions-Sitzungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen und 
den Mitgliedern der BezJR-Vollversammlung spätestens mit den Sitzungs-
unterlagen zur BezJR-Vollversammlung bereitzustellen.

(6) Besteht eine Kommission, so ist in jeder BezJR-Vollversammlungs-Sitzung 
eine Berichterstattung über die geleistete Tätigkeit vorzusehen.
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Teil C  Vorstand

§ 19 Mitglieder des Vorstandes 

Gemäß § 24 Abs. 1 der BJR-Satzung setzt sich der Bezirksjugendring-Vorstand zu-
sammen aus dem/der Vorsitzenden, dem/der Stellvertreter_in und _ weiteren 
Mitgliedern. Dem Bezirksjugendring-Vorstand gehören mindestens _ Frauen 
und mindestens _  Männer an. Der Bezirksjugendring-Vorstand bleibt ent-
scheidungsfähig, auch wenn einzelne Vorstandspositionen unbesetzt bleiben; 
es müssen jedoch mindestens drei Positionen besetzt sein. Der/dem Vorsitzen-
den des Bezirksjugendrings obliegt eine besondere Verantwortung nach den 
§§ 25 Abs. 2 und 26 der BJR-Satzung. 

§ 20 Beschließende Ausschüsse

(1) Der Vorstand kann gem. § 25 Abs. 4 der BJR-Satzung beschließende Aus-
schüsse bilden, denen die Erledigung bestimmter Angelegenheiten über-
tragen wird; er erlässt für diese eine gesonderte Geschäftsordnung.

(2) Einem beschließenden Ausschuss dürfen nicht weniger als drei und nicht 
mehr als fünf stimmberechtigte Vorstandsmitglieder angehören. Beratende 
Mitglieder können bei Bedarf hinzugezogen werden.

(3) Die Tätigkeit eines beschließenden Ausschusses endet, wenn der Vorstand 
seine Auflösung beschließt, spätestens jedoch mit Ende der Amtszeit des 
Vorstandes.
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§ 21 Konstituierende Sitzung des Vorstandes

In der konstituierenden Sitzung des Bezirksjugendring-Vorstandes sind die ver-
schiedenen Aufgaben, insbesondere gem. § 25 Abs. 1 und 2 der BJR-Satzung, zu 
verteilen sowie die Wiedereinsetzung und Neubesetzung der beschließenden 
Ausschüsse durchzuführen. 

§ 22 Laufende Geschäfte, Geschäftsführung, 
Dienststellenleitung

(1) Die laufenden Geschäfte werden in der Regel von einer Geschäftsstelle 
wahrgenommen, für die der/die Vorsitzende die Verantwortung trägt.

(2) Der/die Geschäftsführer_in erledigt die laufenden Geschäfte in eigener Ver-
antwortung gegenüber dem Vorstand. Er/sie nimmt beratend an den Sitzun-
gen des Vorstandes teil.

(3) Der/die Vorsitzende ist Leiter_in der Dienststelle im Sinne des bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes.

§ 23 Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit, 
Protokoll

(1) Der/die Vorsitzende bzw. dessen/deren Vertreter_in beruft die Sitzungen 
des Vorstandes ein.

(2) Die Einladung zu den Sitzungen sowie die Bereitstellung der Sitzungsunter-
lagen erfolgt in Textform an die Mitglieder des Vorstandes und die weiteren 
Teilnehmer_innen der Vorstandssitzung. Einladung und Information können 
grundsätzlich elektronisch erfolgen. Die Einladung und die Sitzungsunterla-
gen sollen mindestens _ Tage vor der Sitzung vorliegen.
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(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsge-
mäß geladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten als 
anwesend.

(4) Einzelentscheidungen können je nach Dringlichkeit auch im Umlaufverfah-
ren in Schriftform oder per E-Mail herbeigeführt werden. Die Übertragung 
in ein Umlaufverfahren erfordert einen entsprechenden Beschluss des Vor-
standes. In dringenden Fällen entscheidet der/die Vorsitzende oder sein_e 
Vertreter_in über die Durchführung eines Umlaufverfahrens. Die gefassten 
Beschlüsse sind im Protokoll der nächsten Vorstandssitzung festzuhalten.

(5) Beschlüsse des Vorstandes werden in offener Abstimmung mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen gefasst. Stimment-
haltungen werden somit nicht gewertet. Gibt es jedoch mehr Enthaltungen 
als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als nicht gefasst. Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung.

(6) Die Sitzungen des Bezirksjugendring-Vorstandes und der beschließenden 
Ausschüsse sind nicht öffentlich. Durch Beschluss des Vorstandes kann die 
Öffentlichkeit für einzelne Tagesordnungspunkte hergestellt werden. Gäste 
können jederzeit durch den Vorstand zur Vorstands- und Ausschusssitzung 
eingeladen werden. An vertraulichen Tagesordnungspunkten können ne-
ben den Mitgliedern des Vorstandes und dem/der beratend teilnehmenden 
Geschäftsführer_in ausschließlich Personen teilnehmen, die vom Vorstand 
bestimmt wurden. In begründeten Ausnahmefällen können es einzelne Ta-
gesordnungspunkte erforderlich machen, die Teilnahme des Geschäftsfüh-
rers/der Geschäftsführerin aufzuheben. Der/die Geschäftsführer_in kann in 
diesen Fällen auf Weisung des/der Dienstvorgesetzten oder durch einen 
entsprechenden Vorstandsbeschluss von der Teilnahme an den betreffen-
den Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden.
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(7) Über jede Vorstands- und Ausschusssitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 
Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teil-
nehmer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufspro-
tokolls angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung des 
Vorstandes, das Abstimmungsergebnis sowie die wesentlichen Diskussi-
onsbeiträge. Es ist durch den/die Sitzungsleiter_in und den/die Protokoll-
führer_in zu unterzeichnen und in der jeweils nächsten Vorstands- bzw. 
Ausschusssitzung durch Beschluss zu genehmigen. Gleiches gilt für ver-
trauliche Tagesordnungspunkte; diese sind gesondert abzulegen.
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Teil D  Schlussbestimmungen 

§ 24 Verfahren zur Geschäftsordnung 

(1) Die Grundsatz-Geschäftsordnung kann nur von der Vollversammlung des 
BJR geändert werden.

(2) Ist in der Grundsatz-Geschäftsordnung eine Regelung für den Bezirksju-
gendring offen (§§ 19 und 23 Abs. 2 der Grundsatz-Geschäftsordnung), so 
muss die BezJR-Vollversammlung dazu einen Beschluss fassen (§ 27 der 
BJR-Satzung). Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Ja- und Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit 
nicht gewertet. Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt 
der Beschluss als nicht gefasst.

(3) Die Beschlüsse und ihre Änderungen erlangen mit der nächstfolgenden 
BezJR-Vollversammlung ihre Gültigkeit. Die Beschlüsse und ihre Änderungen 
müssen dem Landesvorstand unverzüglich zur Kenntnis gegeben werden.

§ 25 Verteilung der Satzung und Geschäftsordnung 

Jedem Mitglied der Organe des Bezirksjugendrings ist die Geschäftsordnung des 
Bezirksjugendrings in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Die BJR-Satzung 
ist für jeden auf der Homepage des BJR einzusehen.

§ 26 Inkrafttreten

Diese Grundsatz-Geschäftsordnung tritt am 21. 10. 2017 in Kraft. Gemäß § 27 der 
BJR-Satzung beschließt jeder Bezirksjugendring auf der nächstfolgenden BezJR-
Vollversammlung entsprechend seine Geschäftsordnung.



GRUNDSATZ-GESCHÄF TS - 
ORDNUNG FÜR KREIS-  
UND STADTJUGENDRINGE



5–1Stadt- und Kreisjugendringe _ Grundsatz-Geschäftsordnung

Teil A 

I Bezeichnung und Rechtsform

Der Stadt-/Kreisjugendring _ ist gem. § 10 der Satzung des Bayerischen Ju-
gendrings (BJR) eine Gliederung des BJR ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 

II Aufgaben

Die Aufgaben des Stadt-/Kreisjugendrings _ richten sich nach der BJR-Sat-
zung. 

III Aufnahmeverfahren und Mitarbeit im Stadt-/
Kreisjugendring, Austritt, Erlöschen der  
Mitgliedschaft und Ausschluss 

(1) Das Aufnahmeverfahren ist in § 5 der BJR-Satzung geregelt. Der Antrag auf 
Aufnahme ist in der nächstfolgenden SJR-/KJR-Vollversammlung mit einer 
Stellungnahme des Stadt-/Kreisjugendring-Vorstands vorzulegen, sofern 
er vier Wochen vor dem Termin der SJR-/KJR-Vollversammlung dem Stadt-/
Kreisjugendring-Vorstand zugegangen ist. Die Stellungnahme hat sich an 
den Kriterien des § 4 der BJR-Satzung zu orientieren.

(2) Im Falle eines Empfehlungsbeschlusses für eine Aufnahme durch die SJR-/
KJR-Vollversammlung, hat der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand die vollstän-
digen Antragsunterlagen unverzüglich dem Landesvorstand zuzuleiten. Der 
Landesvorstand entscheidet über die Aufnahme.
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(3) Erneute Anträge auf Aufnahme in den BJR aufgrund einer ablehnenden Ent-
scheidung des Landesvorstandes können erst gestellt werden, wenn sich 
die Sach- oder Rechtslage bezüglich der Aufnahmevoraussetzungen geän-
dert hat. Eine Änderung der Sach- und Rechtslage hat der antragstellende 
Jugendverband bzw. die antragstellende Jugendgruppe zu beweisen.

(4) Beantragen Untergliederungen von Jugendverbänden, die bereits Mitglied 
im BJR sind, das Vertretungsrecht im Stadt-/Kreisjugendring (§ 5 Abs. 6 der 
BJR-Satzung), so ergeht ein Feststellungsbeschluss des Vorstandes darüber, 
ob es sich bei dem Antragsteller um die Gliederung einer in den BJR be-
reits aufgenommenen Mitgliedsorganisation handelt und ob sie im Stadt-/
Kreisgebiet vertreten sowie tätig ist. Der Antrag ist spätestens zwei Wochen 
vor der nächsten Vorstandssitzung an den Vorstand des Stadt-/Kreisju-
gendrings zu stellen. Anträge, die verspätet eingehen, werden erst in der 
darauffolgenden Vorstandssitzung bearbeitet. Der Feststellungsbeschluss 
des Vorstandes zum Vertretungsrecht tritt unmittelbar nach Beschlussfas-
sung in Kraft. Dieser Beschluss wird unverzüglich an den Landesvorstand 
des BJR, den jeweiligen Bezirksjugendring-Vorstand sowie an die jeweilige 
Landesorganisation weitergeleitet. Ist keine Landesorganisation vorhanden, 
so ist der Beschluss an die bayernweit höchste Organisationsebene weiter-
zuleiten.

(5) Ein Austritt aus dem BJR kann jederzeit gemäß § 7 der BJR-Satzung erklärt 
werden. Die Erklärung des Jugendverbandes bzw. der Jugendgruppe ist dem 
Vorstand des Stadt-/Kreisjugendrings in Textform zuzuleiten. Der Stadt-/
Kreisjugendring hat die Erklärung unverzüglich an den Landesvorstand des 
BJR und den jeweiligen Bezirksjugendring-Vorstand weiterzuleiten. Durch 
den Austritt verliert der Jugendverband bzw. die Jugendgruppe das Ver-
tretungsrecht in der SJR-/KJR-Vollversammlung sowie die mit der Mitglied-
schaft verbundene öffentliche Anerkennung.

(6) Wirkt ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe länger als zwei Jahre nicht 
an den Aufgaben des BJR mit oder löst sich auf, so erlischt die Mitglied-
schaft gemäß § 8 der BJR-Satzung. Bestehen Zweifel am Fortbestand eines 
Jugendverbandes bzw. einer Jugendgruppe, so ist der Stadt-/Kreisjugend-
ring-Vorstand verpflichtet, Nachforschungen anzustellen. Der Jugendorga-
nisation ist dabei Gelegenheit zu geben, innerhalb von sechs Wochen eine 



5–3Stadt- und Kreisjugendringe _ Grundsatz-Geschäftsordnung

Stellungnahme abzugeben. Der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand hat die 
SJR-/KJR-Vollversammlung über das Ergebnis seiner Nachforschungen zu 
unterrichten. Die SJR-/KJR-Vollversammlung beschließt hinsichtlich des 
Erlöschens einer Mitgliedschaft eine Empfehlung an den Landesvorstand 
des BJR, welcher über das Erlöschen beschließt. Die Empfehlung an den 
Landesvorstand bedarf einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversammlung.

(7) Verstößt ein Jugendverband bzw. eine Jugendgruppe schwerwiegend gegen 
die BJR-Satzung, kann dieser/diese gemäß § 9 der BJR-Satzung ausgeschlos-
sen werden. Der Antrag hierzu ist durch die SJR-/KJR-Vollversammlung an 
den Landesvorstand zu stellen. Dieser verfährt gemäß § 9 der BJR-Satzung. 
Der Beschlussantrag der SJR-/KJR-Vollversammlung auf Ausschluss bedarf 
einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(8) Ein Jugendverband oder eine Jugendgruppe, der/die das Vertretungsrecht 
in der SJR-/KJR-Vollversammlung dreimal in Folge nicht wahrnimmt, verliert 
das Vertretungsrecht ab der folgenden SJR-/KJR-Vollversammlung. Der Ver-
lust der Vertretung ist vor dieser (der vierten) SJR-/KJR-Vollversammlung mit-
tels Vorstandsbeschluss festzustellen. Fehlt ein Jugendverband oder eine 
Jugendgruppe zweimal in Folge und würde somit bei einem weiteren Fehlen 
das Vertretungsrecht ab der übernächsten Sitzung verlieren, so muss der 
Stadt-/Kreisjugendring unverzüglich nach der zweiten Sitzung den jeweili-
gen Landesverband, soweit vorhanden, den jeweiligen Bezirksjugendring 
sowie den BJR darüber in Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) infor-
mieren. Der Stadt-/Kreisjugendring wirkt durch geeignete Maßnahmen auf 
die Wiederwahrnehmung des Vertretungsrechtes durch den Jugendverband 
bzw. die Jugendgruppe hin. Das Vertretungsrecht wird dem Jugendverband 
bzw. der Jugendgruppe auf Antrag – vorbehaltlich der Teilnahme an der 
nächsten Vollversammlung – wieder eingeräumt und vom Vorstand des 
Stadt-/Kreisjugendrings festgestellt. Der Feststellungsbeschluss erlangt 
erst mit dem Erscheinen des/der betreffenden Jugendverbands/Jugend-
gruppe auf der nächsten Vollversammlung seine Gültigkeit. Diese Regelung 
gilt entsprechend für die Sprecher_innen der offenen Jugendeinrichtungen.

(9) Feststellungsbeschlüsse, die durch den Vorstand gefasst wurden, sind der 
SJR-/KJR-Vollversammlung zu Beginn der Sitzung mitzuteilen.
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Teil B  
SJR-/KJR-Vollversammlung

§ 1 Einberufung der SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) Die Einberufung der SJR-/KJR-Vollversammlung erfolgt durch den Vorstand, 
mit Angabe der vorläufigen Tagesordnung in Textform (z. B. schriftlich oder 
per E-Mail), mindestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin (§ 32 Abs. 1 
der BJR-Satzung).

(2) Außerordentliche Sitzungen (§ 32 Abs. 3 der BJR-Satzung) müssen umge-
hend einberufen werden, sobald es ein Drittel der stimmberechtigten Mit-
glieder verlangt, spätestens jedoch sechs Wochen nach Zugang des Ersu-
chens. Im Falle von § 33 Abs. 3 der BJR-Satzung muss die Einberufung in 
Textform mindestens sieben Tage vor dem angesetzten Termin erfolgen.

§ 2 Öffentlichkeit der  
SJR-/KJR-Vollversammlungen

(1) Die Sitzungen der SJR-/KJR-Vollversammlungen sind grundsätzlich öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss aufgehoben werden. An nicht öf-
fentlichen Beratungen nehmen nur stimmberechtigte Mitglieder der SJR-/
KJR-Vollversammlung gem. § 30 Abs. 2a)–d) und gewählte Mitglieder des 
Vorstandes gem. Abs. 3a) aa) sowie der/die Geschäftsführer_in gem. § 30 
Abs. 3b) cc) der BJR-Satzung teil. Über weitere Teilnehmer_innen entschei-
det die SJR-/KJR-Vollversammlung. Nicht öffentliche Beratungen sind ver-
traulich. Über deren Verlauf und Inhalt ist Stillschweigen zu bewahren.
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§ 3 Tagesordnung und Anträge

(1) Der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand erstellt die Tagesordnung.

(2) Anträge für die Tagesordnung müssen drei Wochen vor dem Termin der SJR-/
KJR-Vollversammlung beim Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand in Textform 
eingereicht werden. Auf diese Frist ist bei der Einberufung hinzuweisen. Die 
Anträge werden spätestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin den Mit-
gliedern zugeleitet.

(3) Sämtliche Anträge sind grundsätzlich in Textform an die Geschäftsstelle 
des Jugendrings zu senden. Dem/der Antragsteller_in ist der Eingang des 
Antrags in Textform zu bestätigen.

(4) Nicht fristgerecht eingereichte Anträge werden grundsätzlich auf die Tages-
ordnung der nächsten Vollversammlung gesetzt, es sei denn, dass der/die 
Antragsteller_in eine besondere Dringlichkeit nachweisen kann. Über die 
Aufnahme solcher Anträge in die Tagesordnung ist gesondert abzustimmen.

(5) Über die Tagesordnung sowie über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
lässt der/die Sitzungsleiter_in nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
beschließen. 

§ 4 Fristen

Satzungsgemäße Fristen sind eingehalten, wenn der Eingang in der Geschäfts-
stelle des Jugendrings zum jeweiligen Termin festgestellt werden kann.

§ 5 Arbeitsbericht, Sitzungsunterlagen 

Der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand hat jährlich einen Arbeitsbericht über das 
abgelaufene Geschäftsjahr abzugeben und in Textform niederzulegen. Der Ar-
beitsbericht ist den Mitgliedern der SJR-/KJR-Vollversammlung nach Möglichkeit 
vor der SJR-/KJR-Vollversammlung zur Verfügung zu stellen. Spätestens mit der 
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endgültigen Tagesordnung sind alle Sitzungsunterlagen (Jahresplanung, Haus-
haltsplan, Jahresrechnung (inkl. Prüfungsbericht) sowie alle eingegangenen An-
träge) sowie ein Verzeichnis der Vertretungsrechte bereitzustellen. 

§ 6 Zusammensetzung

(1) Die Zusammensetzung und die Aufgaben der SJR-/KJR-Vollversammlung 
sind in den §§ 30 und 31 der BJR-Satzung geregelt.

(2) Die Wahl der Delegierten der Jugendverbände und Jugendgruppen ist von 
den betreffenden Jugendverbänden und Jugendgruppen gemäß ihrem Or-
ganisationsstatut vorzunehmen. Beträgt die Gesamtzahl der Delegierten 
der Jugendgruppen mehr als ein Drittel der Delegierten nach § 30 Abs. 2a) 
und b) der BJR-Satzung, so wählen die Delegierten der Jugendgruppen aus 
ihrer Mitte die entsprechende Anzahl der stimmberechtigten Delegierten für 
die SJR-/KJR-Vollversammlung (maximal 1/3 der Gesamtzahl der Delegier-
ten). Hierzu lädt der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand zu einer gesonderten 
Sitzung ein, spätestens unmittelbar vor der SJR-/KJR-Vollversammlung.

(3) Beträgt die Gesamtzahl der Sprecher_innen offener Jugendeinrichtungen 
mehr als zwei, so wählen diese Sprecher_innen aus ihrer Mitte die zwei 
Vertreter_innen für die SJR-/KJR-Vollversammlung. Hierzu lädt der Stadt-/
Kreisjugendring-Vorstand zu einer gesonderten Sitzung ein, spätestens un-
mittelbar vor der SJR-/KJR-Vollversammlung. Gibt es nur eine Einrichtung, so 
wählt diese nur eine_n Jugendsprecher_in.

(4) Der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand beruft zwei Schülersprecher_innen 
aus verschiedenen Schularten.

(5) Der Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand richtet entsprechend § 30 Abs. 4a) der 
BJR-Satzung an den Stadtrat bzw. an den Kreistag und an Behörden, die sich 
mit Jugendarbeit befassen, die Bitte um Benennung von Vertreter_innen; die 
Zahl der Vertreter_innen des Stadtrates bzw. Kreistages beträgt bis zu _ , 
Alternativ: die Zahl der Vertreter_innen des Stadtrates bzw. Kreistages ent-
spricht der Anzahl der gegenwärtigen Fraktionen im Stadtrat bzw. Kreistag, 
die Zahl der Vertreter_innen der Behörden beträgt bis zu _ .

Stand: 4/2019
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§ 7 Stimmberechtigte Teilnehmer_innen der  
SJR-/KJR-Vollversammlung

(1) Stimmberechtigte Mitglieder (§ 30 Abs. 2a)–d) der BJR-Satzung) müssen 
ihre Delegation bis zur Eröffnung der SJR-/KJR-Vollversammlung dem/der 
Stadt-/Kreisjugendring-Vorsitzenden in Textform nachweisen. Dies kann 
gegenüber dem SJR-/KJR, durch die entsendende Stelle oder durch den/die 
Delegierte_n selbst geschehen.

(2) Ist ein stimmberechtigtes Mitglied (§ 30 Abs. 2a)–d) der BJR-Satzung an der 
Teilnahme verhindert, so ist ein_e Stellvertreter_in zu benennen. Der/die 
Vorsitzende gibt der SJR-/KJR-Vollversammlung davon Kenntnis.

(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat nur eine Stimme. Die Vereinigung meh-
rerer Stimmen auf eine_n Delegierte_n ist nicht zulässig.

§ 8 Teilnehmer_innen-Liste für die  
SJR-/KJR-Vollversammlung 

(1) Die Teilnehmer_innen-Liste enthält folgende Abschnitte:
 → Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 30 Abs. 2 der BJR-Satzung;
 → Mitglieder ohne Stimmrecht gem. § 30 Abs. 3 der BJR-Satzung;
 → Gäste mit Rederecht gem. § 30 Abs. 4 der BJR-Satzung.

(2) Der Abschnitt „Mitglieder mit Stimmrecht gem. § 30 Abs. 2 der BJR-Satzung“ 
erhält folgenden Vorspann: „Ich bin im selben Halbjahr in nicht mehr als 
einem weiteren Stadt-/Kreisjugendring als Delegierte_r in dessen SJR-/KJR-
Vollversammlung vertreten.“
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§ 9 Sitzungsleitung und -moderation der  
SJR-/KJR-Vollversammlung 

(1) Der/die Vorsitzende des Stadt-/Kreisjugendrings eröffnet, leitet, unterbricht 
und schließt die Sitzung der SJR-/KJR-Vollversammlung.

(2) Er/sie stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. Er/sie leitet 
die Beratungen und Abstimmungen.

(3) Bei dessen/deren Verhinderung übernimmt die unter Abs. 1 und 2 genann-
ten Punkte sein_e/ihr_e Stellvertreter_in, wiederum stellvertretend das 
dienstälteste Vorstandsmitglied.

(4) Die Sitzungsmoderation kann mit Ausnahme von Abs. 1 an eine andere Per-
son übertragen werden. 

§ 10 Protokoll 

(1) Über jede Sitzung der SJR-/KJR-Vollversammlung wird ein Protokoll aufge-
nommen.

(2) Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teil-
nehmer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufsproto-
kolls angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung der SJR-/
KJR-Vollversammlung, das Abstimmungsergebnis, die wesentlichen Diskus-
sionsbeiträge sowie ausdrücklich zum Protokoll abgegebene Erklärungen.

(3) Das Protokoll wird von dem/der SJR-/KJR-Vorsitzenden und dem/der Proto-
kollführer_in unterzeichnet.

(4) Das Protokoll wird den Mitgliedern und Gästen spätestens mit der Einberu-
fung zur nächsten ordentlichen SJR-/KJR-Vollversammlungs-Sitzung zuge-
stellt.
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(5) In der nachfolgenden Sitzung klärt der/die Sitzungsleiter_in, ob Einwendun-
gen gegen den Wortlaut des Protokolls erhoben werden.

(6) Die SJR-/KJR-Vollversammlung beschließt die endgültige Fassung des Proto-
kolls.

§ 11 Beschlussfähigkeit

(1) Nach Eröffnung der SJR-/KJR-Vollversammlung stellt der/die Sitzungslei-
ter_in die Beschlussfähigkeit der SJR-/KJR-Vollversammlung fest.

(2) Die SJR-/KJR-Vollversammlung ist gem. § 33 Abs. 1 der BJR-Satzung be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten 
als anwesend.

(3) Die SJR-/KJR-Vollversammlung ist nicht mehr beschlussfähig, wenn im Ver-
lauf der Sitzung diese Mehrheit unterschritten wird, sofern ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied der SJR-/KJR-Vollversammlung einen Antrag auf Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit stellt und dabei die Nicht-Beschlussfähigkeit 
festgestellt wird.

§ 12 Beschlussfassung

(1) Der/die Sitzungsleiter_in stellt die Fragen zur Beschlussfassung so, dass mit 
Ja oder Nein gestimmt werden kann. Die Reihenfolge der Stimmabgabe ist: 
Ja – Nein – Stimmenthaltung.

(2) Über einen Beratungsgegenstand wird in der Regel im Ganzen beschlossen. 
Liegen mehrere Anträge zum gleichen Gegenstand vor, so ist über den wei-
testgehenden Antrag zuerst abzustimmen.

(3) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die Vollversammlung 
beschließen, dass über einzelne Teile eines Beratungsgegenstandes ge-
trennt abgestimmt wird.

Stand: 10/2020
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(4) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Ja- und 
Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden somit nicht gewertet. Gibt 
es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als nicht 
gefasst (§ 33 Abs. 2 der BJR-Satzung). Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(5) Die Beschlussfassung erfolgt offen.

(6) Auf Antrag von mehr als einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder wird namentlich abgestimmt.

(7) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds wird geheim abgestimmt.

(8) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Abstimmungsverfahrens 
oder des Abstimmungsergebnisses kann unmittelbar nach der Abstimmung 
von Mitgliedern im Sinne von § 30 Abs. 2a)–d) und 3a) aa) der BJR-Satzung 
eine Wiederholung der Abstimmung verlangt werden.

(9) Das Ergebnis jeder Abstimmung stellt der/die Sitzungsleiter_in fest.

§ 13 Antrags- und Rederecht

(1) Antragsberechtigt sind die Mitglieder nach § 30 Abs. 2a)–d) und 3a) aa) der 
BJR-Satzung.

(2) Rederecht haben die Mitglieder und Gäste der SJR-/KJR-Vollversammlung im 
Sinne von § 30 Abs. 2, 3 und 4 der BJR-Satzung; darüber hinaus kann der/die 
Sitzungsleiter_in anderen Teilnehmern_innen das Wort erteilen.

§ 14 Sitzungsablauf

(1) Der/die Sitzungsleiter_in führt die Redeliste und erteilt das Wort.

(2) Die Teilnehmer_innen sprechen in der Reihenfolge, in der sie sich gemeldet 
haben.

Stand: 10/2020
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(3) Sofern dies sachdienlich ist, kann der/die Sitzungsleiter_in davon abweichen.

(4) Der/die Sitzungsleiter_in verweist eine_n Redner_in, dessen/deren Aus-
führungen vom Beratungsgegenstand abschweifen, zur Sache und kann 
ihm/ihr das Wort entziehen. Der/die Redner_in kann dagegen die SJR-/KJR-
Vollversammlung anrufen, die ohne Aussprache entscheidet.

(5) Antragsteller_innen bekommen sowohl zu Beginn wie nach Schluss der  
Antragsberatung das Wort erteilt.

(6) Antragsberechtigte Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversammlung können bis 
zum Schluss der Beratung des Antrages Änderungsanträge stellen. Der/die 
Antragssteller_in kann diese übernehmen. Anderenfalls wird getrennt über 
die Änderungsanträge abgestimmt.

§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können nur von Mitgliedern der SJR-/KJR-
Vollversammlung im Sinne von § 30 Abs. 2 und 3a) aa) der BJR-Satzung ge-
stellt werden. Diese werden sofort behandelt. Erhebt sich zu einem Antrag 
zur Geschäftsordnung keine Gegenrede, so ist er angenommen. Anderen-
falls ist nach Anhörung des Gegenredners/der Gegenrednerin abzustimmen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
 → Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit;
 → Antrag auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit;
 → Antrag auf sofortige Abstimmung;
 → Antrag auf Feststellung eines gruppengetrennten Meinungsbilds;
 → Antrag auf Schluss der Debatte;
 → Antrag auf Schluss der Redeliste;
 → Antrag auf Begrenzung der Redezeit;
 → Antrag auf Vertagung oder Unterbrechung der Sitzung;
 → Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes;
 → Antrag auf Übergang zur Tagesordnung.



5–12 Stadt- und Kreisjugendringe _ Grundsatz-Geschäftsordnung 

(3) Anträge auf Schluss der Debatte, Schluss der Redeliste oder Begrenzung 
der Redezeit können nur von solchen Mitgliedern der SJR-/KJR-Vollversamm-
lung gestellt werden, die selbst zur Sache noch nicht gesprochen haben.

§ 16 Persönliche Erklärung 

(1) Nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder nach Been-
digung der Abstimmung kann der/die Sitzungsleiter_in das Wort zu einer 
persönlichen Bemerkung oder Erklärung erteilen.

(2) Durch die persönliche Erklärung erhält der/die Redner_in Gelegenheit, Äu-
ßerungen, die in Bezug auf seine/ihre Person gemacht wurden, zurückzu-
weisen, eigene Ausführungen richtigzustellen oder seine/ihre Stimmabga-
be zu begründen.

§ 17 Wahlen 

(1) Zur Durchführung von Wahlen beruft die SJR-/KJR-Vollversammlung einen 
Wahlausschuss von drei Personen. Der Wahlausschuss erhält die BJR-Sat-
zung und die Geschäftsordnung des Stadt-/Kreisjugendrings ausgehändigt. 
Der Wahlausschuss bestimmt aus seiner Mitte eine_n Leiter_in.

(2) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses stellt die Anzahl der stimmbe-
rechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversammlung fest. Er/sie fordert die 
stimmberechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-Vollversammlung auf, Kandida-
ten_innen für den Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand vorzuschlagen. Der/die 
Leiter_in des Wahlausschusses befragt die vorgeschlagenen Personen, ob 
sie bereit sind, zu kandidieren.

(3) Es finden eine Vorstellung der Kandidaten_innen, eine Personalbefragung 
und auf Antrag eine Personaldebatte statt. Die Personaldebatte findet 
nicht öffentlich und unter Ausschluss der betroffenen Kandidat_innen statt. 
Anwesenheitsberechtigt sind die stimmberechtigten Delegierten, die Mit-
glieder des Wahlausschusses und die aktuellen Vorstandsmitglieder.
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(4) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses stellt fest, ob es sich bei den Kandi-
daten_innen um stimmberechtigte Mitglieder, nicht stimmberechtigte Ver-
treter_innen einer Mitgliedsorganisation gem. § 34 Abs. 4 der BJR-Satzung 
oder nicht stimmberechtigte Personen, die keine Vertreter_innen einer 
Mitgliedsorganisation sind, handelt.

(5) Ein_e Abwesende_r kann gewählt werden, wenn dem/der Leiter_in des 
Wahlausschusses vor der Wahl eine schriftliche Erklärung vorliegt, dass 
der/die Abwesende bereit ist, zu kandidieren und die Wahl anzunehmen.

(6) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses führt die Wahl entsprechend § 34 
der BJR-Satzung durch.

(7) Der/die Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter_in sind in getrennten 
Wahlgängen zu wählen. Die weiteren Vorstandsmitglieder können jeweils 
in einem Wahlgang gewählt werden (Sammelwahl), sofern sich hiergegen 
kein Widerspruch erhebt (vgl. § 34 Abs. 3 der BJR-Satzung). Bei der Wahl 
der weiteren Vorstandsmitglieder gem. § 34 Abs. 3 Satz 2 der BJR-Satzung 
hat jede_r Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Vorstandsmitglieder zu 
wählen sind. Stimmenhäufelung ist nicht zulässig.

(8) Die Wahl findet geheim statt. Gewählt ist, für wen mehr als die Hälfte der 
anwesenden Stimmberechtigten mit „Ja“ stimmen und wer daraufhin die 
Wahl annimmt. Erhalten mehrere Kandidaten_innen für eine Vorstandspo-
sition nicht die notwendige Anzahl an Ja-Stimmen, werden weitere Wahl-
gänge notwendig. Der/die Kandidat_in mit der geringsten Ja-Stimmenzahl 
aus dem vorherigen Wahlgang bleibt bei den weiteren Wahlgängen für 
die jeweilige Vorstandsposition unberücksichtigt. Sofern mehr Kandida-
ten_innen mehr als die Hälfte der möglichen Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten auf sich vereinen, als Positionen zu besetzen sind, sind 
die Kandidaten_innen in der Reihenfolge der Häufigkeit der Ja-Stimmen 
gewählt. Gegebenenfalls finden weitere Wahlgänge statt. Die Wahl der 
Rechnungsprüfer_innen kann in einem Wahlgang erfolgen und mit offener 
Stimmabgabe. Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds der SJR-/KJR-
Vollversammlung hat die Stimmabgabe geheim stattzufinden. Gleiches gilt 
für die Berufung der Einzelpersönlichkeiten (§ 31 Abs. 2c) der BJR-Satzung).

(9) Wahlberechtigt sind nur die stimmberechtigten Mitglieder der SJR-/KJR-
Vollversammlung im Sinne von § 30 Abs. 2a)–d) der BJR-Satzung.
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(10) Der/die Leiter_in des Wahlausschusses gibt das Wahlergebnis bekannt.

(11) Der Wahlausschuss nimmt ein Wahlprotokoll auf, das die drei Mitglieder 
unterzeichnen.

(12) Das Wahlprotokoll enthält:
 → eingangs die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder;
 → die Feststellung der Beschlussfähigkeit;
 → die eingegangenen Wahlvorschläge;
 → gegebenenfalls den Beschluss der SJR-/KJR-Vollversammlung, dass die 

weiteren Mitglieder des Vorstandes nicht einzeln, sondern in einem Wahl-
gang gewählt werden;

 → für jeden Wahlgang die Zahl der abgegebenen, gültigen Stimmen sowie
 → die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge.

(13) Das Wahlprotokoll und die Stimmzettel sind mindestens bis zur Genehmi-
gung des SJR-/KJR-Vollversammlungs-Sitzungsprotokolls in der nächsten 
SJR-/KJR-Vollversammlung aufzubewahren.

§ 18 Kommissionen der SJR-/KJR-Vollversammlung 

(1) Die SJR-/KJR-Vollversammlung kann Kommissionen einsetzen, die Aufga-
ben bearbeiten, welche nicht unmittelbar auf die Arbeit der SJR-/KJR-Voll-
versammlung zielen, aber für Jugendarbeit von grundsätzlicher Bedeutung 
sind. Kommissionen haben ausschließlich beratende Funktion. 

(2) Die SJR-/KJR-Vollversammlung beschließt die Einsetzung bzw. über die 
Weiterarbeit einer Kommission, mit einer Aufgaben- und Zielbeschreibung, 
jeweils für bis zu zwei Jahre. Mit dem Einsetzungs- bzw. Weiterarbeitsbe-
schluss beruft die SJR-/KJR-Vollversammlung die Mitglieder einer Kommis-
sion. Bei der Besetzung soll die Breite der Stadt-/Kreisjugendring-Mitglied-
sorganisationen ebenso vertreten sein wie andere Träger der Jugendarbeit 
und deren verschiedene Ebenen. Die SJR-/KJR-Vollversammlung wählt aus 
deren Mitte eine_n Vorsitzende_n.
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(3) Kommissionen bestehen in der Regel aus acht bis zwölf Mitgliedern. In 
Einzelfällen, die aufgrund der Aufgaben- und Zielbeschreibung begründet 
werden müssen, kann eine abweichende Mitgliederzahl festgelegt werden.

(4) Die Mitglieder einer Kommission werden durch die Vollversammlung be-
nannt. Hierfür sind die Mitglieder der Vollversammlung frühzeitig zum Vor-
schlag aufzufordern. Die Vorschläge sollen durch Informationen über die 
vorgeschlagene Person versehen sein und mit den Unterlagen zur Vollver-
sammlung zugänglich gemacht werden. Die vorgeschlagenen Personen müs-
sen nicht der Organisation angehören, von welcher der Vorschlag ausgeht.

(5) Kommissionen halten ihre Sitzungen im Einvernehmen mit dem Vorstand 
ab. Über die Kommissions-Sitzungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen 
und den Mitgliedern der SJR-/KJR-Vollversammlung spätestens mit den Sit-
zungsunterlagen zur SJR-/KJR-Vollversammlung bereitzustellen.

(6) Besteht eine Kommission, so ist in jeder SJR-/KJR-Vollversammlung eine Be-
richterstattung über die geleistete Tätigkeit vorzusehen.
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Teil C  Vorstand

§ 19 Mitglieder des Vorstandes 

Gemäß § 34 Abs. 1 der BJR-Satzung setzt sich der Stadt-/Kreisjugendring-
Vorstand zusammen aus dem/der Vorsitzenden, dem/der Stellvertreter_in 
und _ weiteren Mitgliedern. Dem Stadt-/Kreisjugendring-Vorstand gehören 
mindestens _ Frauen und mindestens _ Männer an. Der Stadt-/Kreisju-
gendring-Vorstand bleibt entscheidungsfähig, auch wenn einzelne Vorstands-
positionen unbesetzt bleiben; es müssen jedoch mindestens drei Positionen 
besetzt sein. Der/dem Vorsitzenden des Stadt-/Kreisjugendrings obliegt eine 
besondere Verantwortung nach den §§ 35 Abs. 2 und 36 der BJR-Satzung.

§ 20 Beschließende Ausschüsse

(1) Der Vorstand kann gem. § 35 Abs. 3 der BJR-Satzung beschließende Aus-
schüsse bilden, denen die Erledigung bestimmter Angelegenheiten über-
tragen wird; er erlässt für diese eine gesonderte Geschäftsordnung.

(2) Einem beschließenden Ausschuss dürfen nicht weniger als drei und nicht 
mehr als fünf stimmberechtigte Vorstandsmitglieder angehören. Beratende 
Mitglieder können bei Bedarf hinzugezogen werden.

(3) Die Tätigkeit eines beschließenden Ausschusses endet, wenn der Vorstand 
seine Auflösung beschließt, spätestens jedoch mit Ende der Amtszeit des 
Vorstandes.
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§ 21 Konstituierende Sitzung des Vorstandes

In der konstituierenden Sitzung des Stadt-/Kreisjugendring-Vorstandes sind die 
verschiedenen Aufgaben, insbesondere gem. § 35 Abs. 1 und 2 der BJR-Satzung, 
zu verteilen sowie die Wiedereinsetzung und Neubesetzung der beschließenden 
Ausschüsse durchzuführen. 

§ 22 Laufende Geschäfte, Geschäftsführung, 
Dienststellenleitung

(1) Die laufenden Geschäfte werden in der Regel von einer Geschäftsstelle 
wahrgenommen, für die der/die Vorsitzende die Verantwortung trägt.

(2) Der/die Geschäftsführer_in erledigt die laufenden Geschäfte in eigener Ver-
antwortung gegenüber dem Vorstand. Er/sie nimmt beratend an den Sitzun-
gen des Vorstandes teil.

(3) Der/die Vorsitzende ist Leiter_in der Dienststelle im Sinne des bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes.

§ 23 Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit, 
Protokoll

(1) Der/die Vorsitzende bzw. dessen/deren Vertreter_in beruft die Sitzungen 
des Vorstandes ein.

(2) Die Einladung zu den Sitzungen sowie die Bereitstellung der Sitzungsunter-
lagen erfolgt in Textform an die Mitglieder des Vorstandes und die weiteren 
Teilnehmer_innen der Vorstandssitzung. Einladung und Information können 
grundsätzlich elektronisch erfolgen. Die Einladung und die Sitzungsunterla-
gen sollen mindestens _ Tage vor der Sitzung vorliegen.
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(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsge-
mäß geladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. Via Telefon-/Videokonferenz zugeschaltete Mitglieder gelten als 
anwesend.

(4) Einzelentscheidungen können je nach Dringlichkeit auch im Umlaufverfah-
ren in Schriftform oder per E-Mail herbeigeführt werden. Die Übertragung 
in ein Umlaufverfahren erfordert einen entsprechenden Beschluss des Vor-
standes. In dringenden Fällen entscheidet der/die Vorsitzende oder sein_e 
Vertreter_in über die Durchführung eines Umlaufverfahrens. Die gefassten 
Beschlüsse sind im Protokoll der nächsten Vorstandssitzung festzuhalten.

(5) Beschlüsse des Vorstandes werden in offener Abstimmung mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen gefasst. Stimment-
haltungen werden somit nicht gewertet. Gibt es jedoch mehr Enthaltungen 
als Ja-Stimmen, so gilt der Beschluss als nicht gefasst. Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung.

(6) Die Sitzungen des Stadt-/Kreisjugendring-Vorstandes und der beschlie-
ßenden Ausschüsse sind nicht öffentlich. Durch Beschluss des Vorstandes 
kann die Öffentlichkeit für einzelne Tagesordnungspunkte hergestellt wer-
den. Gäste können jederzeit durch den Vorstand zur Vorstands- und Aus-
schusssitzung eingeladen werden. An vertraulichen Tagesordnungspunkten 
können neben den Mitgliedern des Vorstandes und dem/der beratend teil-
nehmenden Geschäftsführer_in ausschließlich Personen teilnehmen, die 
vom Vorstand bestimmt wurden. In begründeten Ausnahmefällen können 
es einzelne Tagesordnungspunkte erforderlich machen, die Teilnahme des 
Geschäftsführers/der Geschäftsführerin aufzuheben. Der/die Geschäfts-
führer_in kann in diesen Fällen auf Weisung des Dienstvorgesetzten oder 
durch einen entsprechenden Vorstandsbeschluss von der Teilnahme an den 
betreffenden Tagesordnungspunkten ausgeschlossen werden.
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(7) Über jede Vorstands- und Ausschusssitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 
Das Protokoll muss die Namen der Anwesenden und entschuldigten Teil-
nehmer_innen enthalten. Das Protokoll wird in Form eines Verlaufspro-
tokolls angefertigt und enthält für jeden Vorgang die Entscheidung des 
Vorstandes, das Abstimmungsergebnis sowie die wesentlichen Diskussi-
onsbeiträge. Es ist durch den/die Sitzungsleiter_in und den/die Protokoll-
führer_in zu unterzeichnen und in der jeweils nächsten Vorstands- bzw. 
Ausschusssitzung durch Beschluss zu genehmigen. Gleiches gilt für ver-
trauliche Tagesordnungspunkte; diese sind gesondert abzulegen.
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Teil D  Schlussbestimmungen 

§ 24 Verfahren zur Geschäftsordnung 

(1) Die Grundsatz-Geschäftsordnung kann nur von der Vollversammlung des 
BJR geändert werden.

(2) Ist in der Grundsatz-Geschäftsordnung eine Regelung für den Stadt-/Kreisju-
gendring offen (§§ 6 Abs. 5, 19 und § 23 Abs. 2 der Grundsatz-Geschäftsord-
nung), so muss die SJR-/KJR-Vollversammlung dazu einen Beschluss fassen 
(§ 37 der BJR-Satzung). Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden 
somit nicht gewertet. Gibt es jedoch mehr Enthaltungen als Ja-Stimmen, so 
gilt der Beschluss als nicht gefasst.

(3) Die Beschlüsse und ihre Änderungen erlangen mit der nächstfolgenden 
SJR-/KJR-Vollversammlung ihre Gültigkeit. Die Beschlüsse und ihre Ände-
rungen müssen dem Landesvorstand unverzüglich zur Kenntnis gegeben 
werden. 

§ 25 Verteilung der Satzung und Geschäftsordnung 

Jedem Mitglied der Organe des Stadt-/Kreisjugendrings ist die Geschäftsord-
nung des Stadt-/Kreisjugendrings in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. 
Die BJR-Satzung ist für jeden auf der Homepage des BJR einzusehen. 

§ 26 Inkrafttreten

Diese Grundsatz-Geschäftsordnung tritt am 22.10.2017 in Kraft. Gemäß § 37 der 
BJR-Satzung beschließt jeder Stadt- und Kreisjugendring auf der nächstfolgen-
den SJR-/KJR-Vollversammlung entsprechend seine Geschäftsordnung.




